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1. Einleitung  
 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung vor, wenn aufgrund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beur-
teilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsrege-
lung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe, die Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes sind zu unterlassen.  Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit 
einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – qualitativ, quantitativ oder an anderen Stand-
orten im Plangebiet -  erreicht werden kann.  
Die Gemeinden sind nach § 1a Abs.3 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln 
und in die Abwägung einzustellen.  Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der 
Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Auf-
wertung.  
 
Wesentliche Ziele der Grünordnungsplanung sind: 
 

·  Die weitgehende Erhaltung von Grünbeständen, 
·  der Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sowie weiterer hochwertiger Flächen, 
·  die Minimierung der Negativwirkungen einer geplanten Bebauung, 
·  die Planung und Schaffung öffentlicher, naturnaher und gestalteter Grünflächen zur Erho-

lungsnutzung,  
·  die Begrünung der Straßenräume,  
·  die Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegenetzes,  
·  die Formulierung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eines Plangebietes.  
 

1.2 Anlass 

Für den Bereich „Bohnleite“ hat der Markt Elfershausen die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um einen örtlich bestehenden Bedarf an Lagerfläche, insbesondere im Hinblick auf 
Baumaterialien und Geräte, nachzukommen und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Lückenbereiches zwischen dem Sportplatzgelände und den bestehenden landwirt-
schaftlichen Hallen sicherzustellen. 
Der Grünordnungsplan durchläuft die Verfahrensphasen des Bebauungsplanes als integrierte Pla-
nung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungsplan erhal-
ten die grünordnerischen Festsetzungen nach Abschluss des Verfahrens gemäß BauGB verbindli-
che Rechtskraft. Der Grünordnungsplan, einschließlich der grünordnerischen Begründung, ist Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
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1.3 Plangebiet und Datengrundlage  

 
1.3.1 Plangebiet  
 

        
 
       
 
 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan  
              „Bohnleite“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor Ingenieur 
GmbH am 13.11.2018 
 

 
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 
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Die Planung ist in nachfolgender Tabelle in Nutzung, Flächengröße und prozentualem Anteil be-
züglich der Gesamtfläche dargestellt. 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung 
 

Gesamtfläche ca. 0,72 ha 100 % 

Sonderbaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 

Private Grünflächen ca. 0,37 ha 51,39 % 

Nettobaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 
 
 
1.3.2 Datengrundlage  

·  Die aktuelle Katasterkarte 
·  Die aktuelle Aufnahme Biotoptypen (Juli + November 2018) 
·  Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, Landkreis Bad Kissingen (Dezember 1993) 
·  FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 20.11.2018 
·  Datenabfrage Bayernatlas Plus 
·  Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie vom 19.11.2018  
·  ASK-Datenabfrage beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (November 2018) 
·  Regionalplan Region Main-Rhön (3) 

 
 
2. Übergeordnete Planungen und Ziele 
 

2.1 Lage im Raum 

Das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerflächen liegt an einem Talraum bzw. 
einem mittelstark nach Süden ansteigenden Hang zwischen den bestehenden Sportplatzeinrich-
tungen des Gemeindeteiles Machtilshausen im Westen und bestehenden landwirtschaftlichen Hal-
len im Osten. Die Verkehrsanbindung erfolgt über den bestehenden und befestigten öffentlichen 
Wirtschaftsweg im nördlichen Anschluss der Sondergebietsfläche. 
 
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerfläche gemäß § 
11 BauNVO 1990 ausgewiesen. 
 

2.2 Regionalplan 

Gemäß aktueller Lesefassung des Regionalplans Region Main-Rhön (3) ist der Markt Elfershau-
sen mit seinen Ortsteilen als Grundzentrum genannt und liegt innerhalb des allgemeinen ländli-
chen Raumes mit besonderem Handlungsbedarf. Zudem besteht zwischen Elfershausen und dem 
östlich angrenzenden Euerdorf, das als eine besonders strukturschwache Gemeinde eingeordnet 
ist, eine Verbindungslinie zur Kennzeichnung zentraler Doppelorte. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes außerhalb Naturschutzflä-
chen R11NBL.  
 

2.3 Flächennutzungsplan und integrierter Landschaft splan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bohnleite“ im sogenannten Parallelverfahren vor 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durchgeführt, um die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BauGB zu gewährleisten. 
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2.4 Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete.  
Südlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwei Teilflächen der „Heckenstrukturen und 
Magerrasenreste südöstlich Machtilshausen“, die biotopkartiert sind.  
In ca. 100 m nördlicher sowie ca. 300 m südwestlicher Entfernung liegt das Naturschutzgebiet und 
FFH-Gebiet „Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg“ mit herausragender Bedeutung für 
das Landschaftsbild sowie sehr hoher Qualität in Bezug auf Arten und Lebensräume. 
 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation entspricht in diesem Gebiet einem Christophskraut-
Waldgersten-Buchenwald. 
 

2.6 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. „Das dominierende Ausgangsgestein stellt 
der Untere Muschelkalk (= Wellenkalk) dar […].“1 Das Gebiet befindet sich in einem Seitental der 
Fränkischen Saale. „Die Täler und die angrenzenden flachen Unterhänge werden ackerbaulich 
genutzt, vereinzelt auch lößüberdeckte Flächen der Plateaus […].“2 Die Böden besitzen eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit.  
 
 
3. Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe 
beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand Septem-
ber 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß dem Leitfaden steht je 
nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung entweder das vereinfachte Vorgehen 
oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) zur Verfügung. Um die Auswirkungen 
auf das Plangebiet zu beurteilen, bietet sich die Gliederung in die von der Planung betroffenen 
Schutzgüter an.  
 
Achtung des Vermeidungsgebots  
 
Die Beachtung des Vermeidungsgebotes gemäß des § 15 Abs. 1 BNatSchG erfordert vermeidbare 
Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der 
Vermeidung zu ermitteln. 
 

3.1 Art des Vorgehens 

Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, gibt es zwei Vorgehenswei-
sen den Ausgleichsbedarf zu ermitteln – das vereinfachte Vorgehen und das Regelverfahren mit 
vier Arbeitsschritten. Das vereinfachte Vorgehen ist nur für einfach gelagerte Planungsfälle zuläs-
sig, wenn zudem alle Fragen untenstehender Checkliste mit ja beantwortet werden können. Wenn 
dieser Fall eintritt, entsteht kein weiterer Ausgleichsbedarf. 

                                                
1 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
2 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
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Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der Natur" 

SO-Gebiet 

siehe Maß-
nahmen + 
sarF 

Erdmassen-
bewegung, 
Wiedereinbau 

Rückhaltung 

Eingrünung 
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Für das vorliegende Vorhaben ist das vereinfachte Vorgehen nicht möglich, da die Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet vorsieht. Somit sind folgende Arbeitsschritte nötig: 
 
 
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" 
 
Schritt 1  Erfassen von Natur und Land-

schaft (Bestandsaufnahme) 
[Kapitel 3.2] 

Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen 
des Eingriffs und Weiterent-
wicklung der Planung im Hin-
blick auf Verbesserungen für 
Naturhaushalt und Land-
schaftsbild  
[Kapitel 3.3] 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erfor-
derlicher Ausgleichsflächen 
[Kapitel 3.4] 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen 
für den Ausgleich und natur-
schutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen als Grund-
lage für die Abwägung  
[Kapitel 3.5] 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

 
Abwägung mit allen öffentlichen und privaten Belang en (§ 1 Abs. 6 BauGB) 
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3.2 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im Juli und im November 2018 sowie im September 
2019 eine Kartierung der Nutzungen und Lebensraumtypen, um auf den aktuellen Stand des Plan-
gebiets einzugehen. Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Biotoptypen mit der Flächengröße 
auf.  
 

 
 

Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 / 11.10.2019 
 
 
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 

Brachfläche (beige) 15 

Gesamt 7.215 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Plangebiet ist zunächst das Gebiet - durch gemein-
same Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter - in eine Kategorie gemäß seiner Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 28-30 und Matrix 
Abb. 7 auf S. 13) einzustufen.  
 
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter 
 

Gebiete geringer Bedeutung Kategorie I Liste 1 a 

Gebiete mittlerer Bedeutung Kategorie II Liste 1 b 

Gebiete hoher Bedeutung Kategorie III Liste 1 c 
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3.2.1 Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Der Schutz des Bo-
dens hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung, da er weitgehend als nicht erneuerbare 
Ressource gilt. Diese Entwicklung ist Grund für die Verabschiedung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) als eigenständiges Gesetzeswerk.  
Der Boden besitzt Filtereigenschaften, die in engem Zusammenhang mit dem Grundwasserhaus-
halt stehen. Grundlage der Bewertung für die Funktionsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt ist 
die Ausprägung eines naturnahen Bodenprofils.  
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. Gemäß der Übersichtsbodenkarte von 
Bayern befindet sich im Plangebiet „fast ausschließlich kalkhaltiger Kolluvisiol (pseudovergleyt) 
aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Kollivium)“3. Die Böden besitzen eine mittlere Ertragsfähig-
keit mit Ackerzahlen L4LöV 64/64 sowie L4LöV 64/60. Es handelt sich innerhalb des Plangebietes 
um Lehmböden, die aus Löß über Verwitterung entstanden sind. Die Zustandsstufe 4 liegt im mitt-
leren Bereich. 
 
Bewertung / Bedeutung: 
Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist aufgrund der Bodenart Lehm in der Regel 
schlecht, weshalb die Sickerfähigkeit gemindert wird und es somit zu einer Anreicherung von 
Nährstoffen kommt. Das Plangebiet ist bisher komplett unversiegelt. Daher stellt die Versiegelung 
den Verlust an Bodenfunktionen dar. Auch geht die Nutzung als Grünland durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebietes dauerhaft verloren. 
 
 
3.2.2 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser beeinflussen unsere Lebensqualität entscheidend. 
Das Schutzgut Wasser ist allgemein als empfindlich zu betrachten, da es leicht durch Fremdein-
träge verunreinigt werden kann. Verlust von Bodenoberfläche sowie Bodensubstanz verringern 
eine Niederschlagsversickerung über die belebte Bodenoberfläche und somit die Filterungsrate 
und Grundwasserneubildung.  
 
Oberflächenwasser: 
Kein permanent wasserführendes Gewässer im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Grundwasser: 
Kein Trinkwasserschutzgebiet im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Für den Naturhaushalt hat das Plangebiet, in Bezug auf das Schutzgut Wasser im Allgemeinen nur 
eine geringe Bedeutung, da keine Gewässer direkt betroffen sind. Beeinträchtigungen entstehen 
durch die Versiegelung des Bodens und der somit einhergehenden Verringerung von Grundwas-
serneubildung in diesem Bereich.  
 
 
3.2.3 Schutzgut Arten und Lebensräume 
Mainfrankens Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten Lebensraum für eine 
Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch beansprucht allerdings Natur und Landschaft 
intensiv. Dadurch kommt es ständig zu deutlichen Veränderungen der Lebensbedingungen sowie 
der Bestände heimischer Arten und deren Lebensräumen. Eine Neubebauung und Versiegelung 
von Flächen bedeutet für Pflanzen und Tiere Lebensraumverluste und kann in Extremfällen zum 

                                                
3 © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Bodenübersichtskarte, Datenabfrage vom 23.11.2018 �
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(lokalen) Verschwinden von Arten führen. Zusätzlich, insbesondere bei immobilen Tierarten, kann 
eine Zerschneidung von Lebensräumen auftreten. 
Insgesamt sind Qualität und Quantität der naturnahen Strukturen im Vergleich zu anderen Land-
kreisteilen unterdurchschnittlich. Die Gründe hierfür liegen in ihrer Kleinflächigkeit und den Belas-
tung aus dem direkt angrenzenden Sportplatzgelände und der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Artenschutz  
Für potentiell betroffene bodenbrütende Vogelarten werden im Bebauungsplanverfahren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich geregelt, sodass eine Beeinträchtigung der Po-
pulationen ausgeschlossen werden kann.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Aufgrund der einheitlichen naturräumlichen Ausstattung der Grünlandnutzung liegt der Biotopanteil 
des kleinflächigen Plangebietes deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. Die Fläche stellt für 
das Schutzgut Arten und Lebensräume nur eine untergeordnete Rolle dar.  
 
 
3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 
Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen. Ohne Luft gibt es kein 
Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein menschliches Leben. Der Anteil der Luftschadstoffe hat sich 
durch menschliches Einwirken in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Technische 
Weiterentwicklungen und verändertes Nutzungsverhalten tragen dazu bei. 
 
Die jährlichen Niederschläge liegen im Plangebiet etwa bei 600 mm, die mittlere Temperatur liegt 
bei ca. 9 °C. Als intensiv genutzte Grünfläche tragen die Flächen aufgrund der geringen Flächen-
größe nur sehr bedingt zum örtlichen Klima bei. Ein Verlust an kühlenden Vegetationsflächen für 
den Luftaustausch im Gebiet ist nicht gegeben.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben für das Schutzgut Klima / Luft aufgrund der Größe und Lage nur eine unterge-
ordnete Rolle.  
 
 
3.2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Der Begriff der Landschaft ist synonym zum Begriff Landschaftsbild zu sehen und beschreibt damit 
einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Geprägt wird die Landschaft durch Land-
nutzung und die natürlichen Gegebenheiten, wie die Topografie und prägende Biotoptypen. Beur-
teilt werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigenart und Seltenheit der Landschaft. 
 
Das Plangebiet liegt in einer hügeligen von Wald und Tälern geprägten Landschaft. „Der Natur-
raum insgesamt [ist] von landesweiter Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und wichtiges 
Bindeglied im Trockenverbundsystem im unterfränkischen Muschelkalkzug.“4 Das Plangebiet 
selbst liegt im Talgrund bzw. im unteren Hangbereich eines Seitentals der Fränkischen Saale und 
befindet sich außerhalb der hochwertigen Trockenstandorte. Durch das geplante Sondergebiet 
wird das Landschaftsbild verändert. Vorbelastungen bestehen jedoch bereits durch vorhandene 
landwirtschaftliche Hallen.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben aufgrund der jetzigen Situation und der zukünftigen Entwicklungen im Pla-
nungsumfeld eine mittlere Wirkung auf das Landschaftsbild. Durch die geplante Lagerfläche ent-
steht eine zusätzliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 

                                                
4 ABSP, S.404 
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3.2.6 Schutzgut Mensch 
Hierbei sind insbesondere zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden 
sind und welche Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Ent-
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wech-
selbeziehung zu den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes haben keinen relevanten Freizeit- und Erholungswert für 
den Markt Elfershausen, da sie intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  
Für das Wohnumfeld der Menschen hat die Planfläche eine mittlere Bedeutung, da sie direkt an 
das vorhandene Sportplatzgelände mit Spielplatz und einen Spazierweg angrenzt.  
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung entstehen zeitweilig Beeinträchtigungen durch Geruch 
und Staub.  
  
Bewertung / Bedeutung:  
Es sind mittlere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
 
 
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien 
 
Lebensraum  ca. Größe in m² Kategorie  Wertstufe  

Bestand 
Bemerkungen 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

7.200 II mittlerer Wert extensiv genutztes Grün-
land, Schafbeweidung 

Brachfläche  
(beige) 

15 I oberer Wert Brachfläche > 5 Jahre, Be-
reich unter dem mobilen 
Unterstand 

Gesamt  7.215    

 
 

3.3 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung             
im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt un d Landschaftsbild  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft ergibt sich maßgeblich durch die Ausgestaltung 
der Planung, d.h. je höher der Versiegelungsgrad geplant ist, desto geringer sind die Funktionen 
der Schutzgüter für Natur und Landschaft.  
 
Die Ermittlung der Eingriffsschwere erfolgt nach der zulässigen Verdichtung eines Plangebietes. 
Diese richtet sich nach der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ nach Festlegung bzw. Baunut-
zungsverordnung) sowie einem Zuschlag für Versiegelung der Erschließung, bzw. einem Abschlag 
für Grünflächen. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann nur über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden, da ein Bebau-
ungsplan lediglich den äußeren Gesamtrahmen festlegen kann. 
  
Tabelle 6: Eingriffsschwere 
 

Versiegelungsgrad (gesamt) Eingriffsschwere nach „Leitfaden“ 

bis 35 % geringer Eingriff (Typ B) 

über 35 % mittlerer oder hoher Eingriff (Typ A) 
 
Im vorliegenden Planungsfall gibt es eine einheitliche Versiegelungsintensität mit einer GRZ von 
0,8. 
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Aufgrund dieses Zahlenwertes ist die Fläche dem Typ A: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad  zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 7: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² Wertstufe Typ A  
(gem. GRZ 0,8) 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 mittlerer Wert 

Brachfläche (beige) 15 oberer Wert 

Gesamt  7.215  
 
 
Folgende Flächenanteile werden mit der geplanten Nutzung entweder als Eingriff oder neutral ge-
wertet: 
 

 
Abbildung 5: Wertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 
 
Rot: Eingriff, Abwertung 
Blau: Eingriff, grünordnerische Maßnahme 
Grün: neutrale Wertung 
Schwarz: Geltungsbereich 
 
 
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Brachfläche (beige) 15 
 
 
Die im Folgenden gelisteten Flächen werden neutral gewertet: 
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Tabelle 9: neutrale Wertung des Bestandes 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 1.400 
 
 
 
 

3.4 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

Die Ableitung der Beeinträchtigungsintensitäten ergibt sich aus der Überlagerung der Gebiete un-
terschiedlicher Eingriffsschwere und den Gebieten unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 
Nach Abzug des neutral gewerteten Flächenanteils (1.400 m²) verbleibt als Eingriffsfläche der Um-
fang von 5.800 m². 
 
 
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) 
 
 PLANUNG BESTAND  

 Gebiete unter-
schiedlicher Ein-
griffsschwere 

Gebiete unter-
schiedlicher Bedeu-
tung für Naturhaus-
halt und Land-
schaftsbild 

Ergebnis der Überlagerung 

Lebensraum ca. Grö-
ße in m² 

Wertstufe 
Planung 

Kategorie Wertstufe  
Bestand 

Felder Summe 
der Wert-

stufen 

Vorläufiger 
Faktor 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

5.800 mittlerer 
Wert 

II mittlerer 
Wert 

A II mittlerer 
Wert 

0,9 

Gesamt  5.800       
 
 
 
 
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) 
 

Lebensraum ca. 
Größe 
in m² 

Felder Faktor Kompensationsumfang  

Extensivgrünland 5.800 A II 0,9 5.220 
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3.5 Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung  

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht wer-
den kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen be-
sonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits ökolo-
gisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen Maß-
nahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe möglich ist 
(z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild zu 
Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend davon kann der Aus-
gleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels Flächenzuschlag erreicht werden. 
Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Anrechnung von Flächen, die innerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufgewertet werden: 
 
 
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: 
 
Lebensraum  
(Bestand) 

Katego-
rie 
(Be-
stand) 

Maßnahme Kategorie 
(nach 
Aufwer-
tung) 

ca. Grö-
ße in m² 

Festset
set-
zung 

Anrechen-
bare Fläche  

Extensivgrünland II Anpflanzungen 
Bäume und 
Sträucher, 
Ansaat autoch-
thone Saatgut-
mischung 

II 2.300 private 
Grün-
fläche 

0 

 
Auf den privaten Grünflächen werden im Rahmen der Planung grünordnerische Maßnahmen 
durchgeführt, die nicht als Kompensationsmaßnahmen gewertet werden können. 
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Kompensationsumfang auf externer Ausgleichsfläche nach Abzug der aufwertbaren Flächen in-
nerhalb des Plangebietes: 
 
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche 
 

 ca. Größe in m² 

Kompensationsumfang 5.220 

Anrechenbare Fläche im 
Plangebiet 

0 

Externer Ausgleichsbedarf 5.220 

 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen mit einem Kompensationswert von 5.220 m² errechnet.  
 
 
Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende 
Fläche als Ausgleichsfläche zur Verfügung:  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen können auf der Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen ausgeführt werden.  
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende Festsetzung:  
Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Maßnahme: Kiefernauflichtung bis 0,3; Pflege der Magerrasen durch Entfernung von Gehölzauf-
wuchs (die Arbeiten sind durch den zuständigen Förster zu leiten/überwachen) 
Wertung der Maßnahme: Faktor 0,5. 
 
Beim errechneten Ausgleichsbedarf mit einem Kompensationswert von 5.220 m² ist beim Wer-
tungsfaktor 0,5 somit auf der Fl.Nr. 663 folgende Ausgleichsfläche erforderlich: 10.440 m²  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
 

 
Darstellung ohne Maßstab 
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4. Ziele der Grünordnung  
 
Zielsetzungen der Grünordnung 
 

·  Einbindung des geplanten Baugebietes in die freie Landschaft durch Festsetzung einer 
Eingrünung. 

·  Begrünung privater Grünflächen mit heimischen Gehölzen und autochthonem Saatgut. 
·  Festsetzung der Sammlung und schadloser Ableitung von Oberflächenwasser (auch aus 

Außeneinzugsgebieten) in einem Graben und Rückhaltebecken. 
·  Ausführung sockelloser Einfriedungen zur Durchgängigkeit von Kleinsäugern 

 
 
 
 
5. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden grünordnerische Maßnahmen aufgelistet, die dem Grünordnungsplan zu 
entnehmen sind und die Grundlagen für die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes darstellen.  
 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläc he 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird Folgendes festgesetzt: 
 

·  Baumpflanzung eines heimischen Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv StU 18-20 cm) oder 
Obstbaumhochstammes (Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß Plandarstellung  

 
·  Randeingrünung: 

Pflanzung einer 3-reihigen Hecke auf der Grünfläche an der Nordseite und Westseite (nicht 
auf Böschungskrone; Mindestqualität vStr 125-150). 

 
·  Ansaat der privaten Grünflächen mit autochthoner Saatgutmischung in den neu zu gestal-

tenden Bereichen.  Pflege der privaten Grünflächen in extensiver Nutzung ohne Einsatz 
von Dünger, Herbiziden und Pestiziden.  
Pflege: 1-2 schürige Mahd, Mahdverzicht zwischen Anfang März bis Ende August. 
 

 

5.2 Pflanzgebot  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
Verwendung von standortgerechten Gehölzen  
 
Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind zeitgleich zum Eingriff auszufüh-
ren, sodass der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt wird. 
 
  



Seite 18 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

Pflanzenliste  
 
Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: 
 
Bäume: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana   Gemeine Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 
Liste mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar. 
Verwendung von gebietseigenen (autochthonen) Sorten, Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 
(Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken = aut-07.00 
EAB) des Bundesamts für Naturschutz. 
 
Die Ansaat der Flächen muss mit standortgerechten Saatgutmischungen (autochthon) erfolgen. 
 
 
 
 
  



Seite 19 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

6. Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für das Plangebiet ein Bedarf an externen Ausgleichsflächen errechnet. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende Fläche als Aus-
gleichsfläche zur Verfügung: Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen.  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig bereitzustellen. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
 
 
Würzburg,   14.12.2018 
Bearbeitung:  J. Goesmann 
  (Dipl. – Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur) 
 
Geändert: 
Würzburg,  23.10.2019 
Bearbeitung:   S. Mayer (Landschaftsarchitekt) 
 
Geändert: 
Würzburg,  17.02.2020 
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1. Einleitung  
 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung vor, wenn aufgrund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beur-
teilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsrege-
lung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe, die Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes sind zu unterlassen.  Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit 
einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – qualitativ, quantitativ oder an anderen Stand-
orten im Plangebiet -  erreicht werden kann.  
Die Gemeinden sind nach § 1a Abs.3 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln 
und in die Abwägung einzustellen.  Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der 
Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Auf-
wertung.  
 
Wesentliche Ziele der Grünordnungsplanung sind: 
 

·  Die weitgehende Erhaltung von Grünbeständen, 
·  der Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sowie weiterer hochwertiger Flächen, 
·  die Minimierung der Negativwirkungen einer geplanten Bebauung, 
·  die Planung und Schaffung öffentlicher, naturnaher und gestalteter Grünflächen zur Erho-

lungsnutzung,  
·  die Begrünung der Straßenräume,  
·  die Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegenetzes,  
·  die Formulierung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eines Plangebietes.  
 

1.2 Anlass 

Für den Bereich „Bohnleite“ hat der Markt Elfershausen die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um einen örtlich bestehenden Bedarf an Lagerfläche, insbesondere im Hinblick auf 
Baumaterialien und Geräte, nachzukommen und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Lückenbereiches zwischen dem Sportplatzgelände und den bestehenden landwirt-
schaftlichen Hallen sicherzustellen. 
Der Grünordnungsplan durchläuft die Verfahrensphasen des Bebauungsplanes als integrierte Pla-
nung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungsplan erhal-
ten die grünordnerischen Festsetzungen nach Abschluss des Verfahrens gemäß BauGB verbindli-
che Rechtskraft. Der Grünordnungsplan, einschließlich der grünordnerischen Begründung, ist Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
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1.3 Plangebiet und Datengrundlage  

 
1.3.1 Plangebiet  
 

        
 
       
 
 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan  
              „Bohnleite“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor Ingenieur 
GmbH am 13.11.2018 
 

 
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 
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Die Planung ist in nachfolgender Tabelle in Nutzung, Flächengröße und prozentualem Anteil be-
züglich der Gesamtfläche dargestellt. 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung 
 

Gesamtfläche ca. 0,72 ha 100 % 

Sonderbaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 

Private Grünflächen ca. 0,37 ha 51,39 % 

Nettobaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 
 
 
1.3.2 Datengrundlage  

·  Die aktuelle Katasterkarte 
·  Die aktuelle Aufnahme Biotoptypen (Juli + November 2018) 
·  Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, Landkreis Bad Kissingen (Dezember 1993) 
·  FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 20.11.2018 
·  Datenabfrage Bayernatlas Plus 
·  Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie vom 19.11.2018  
·  ASK-Datenabfrage beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (November 2018) 
·  Regionalplan Region Main-Rhön (3) 

 
 
2. Übergeordnete Planungen und Ziele 
 

2.1 Lage im Raum 

Das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerflächen liegt an einem Talraum bzw. 
einem mittelstark nach Süden ansteigenden Hang zwischen den bestehenden Sportplatzeinrich-
tungen des Gemeindeteiles Machtilshausen im Westen und bestehenden landwirtschaftlichen Hal-
len im Osten. Die Verkehrsanbindung erfolgt über den bestehenden und befestigten öffentlichen 
Wirtschaftsweg im nördlichen Anschluss der Sondergebietsfläche. 
 
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerfläche gemäß § 
11 BauNVO 1990 ausgewiesen. 
 

2.2 Regionalplan 

Gemäß aktueller Lesefassung des Regionalplans Region Main-Rhön (3) ist der Markt Elfershau-
sen mit seinen Ortsteilen als Grundzentrum genannt und liegt innerhalb des allgemeinen ländli-
chen Raumes mit besonderem Handlungsbedarf. Zudem besteht zwischen Elfershausen und dem 
östlich angrenzenden Euerdorf, das als eine besonders strukturschwache Gemeinde eingeordnet 
ist, eine Verbindungslinie zur Kennzeichnung zentraler Doppelorte. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes außerhalb Naturschutzflä-
chen R11NBL.  
 

2.3 Flächennutzungsplan und integrierter Landschaft splan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bohnleite“ im sogenannten Parallelverfahren vor 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durchgeführt, um die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BauGB zu gewährleisten. 
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2.4 Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete.  
Südlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwei Teilflächen der „Heckenstrukturen und 
Magerrasenreste südöstlich Machtilshausen“, die biotopkartiert sind.  
In ca. 100 m nördlicher sowie ca. 300 m südwestlicher Entfernung liegt das Naturschutzgebiet und 
FFH-Gebiet „Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg“ mit herausragender Bedeutung für 
das Landschaftsbild sowie sehr hoher Qualität in Bezug auf Arten und Lebensräume. 
 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation entspricht in diesem Gebiet einem Christophskraut-
Waldgersten-Buchenwald. 
 

2.6 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. „Das dominierende Ausgangsgestein stellt 
der Untere Muschelkalk (= Wellenkalk) dar […].“1 Das Gebiet befindet sich in einem Seitental der 
Fränkischen Saale. „Die Täler und die angrenzenden flachen Unterhänge werden ackerbaulich 
genutzt, vereinzelt auch lößüberdeckte Flächen der Plateaus […].“2 Die Böden besitzen eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit.  
 
 
3. Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe 
beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand Septem-
ber 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß dem Leitfaden steht je 
nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung entweder das vereinfachte Vorgehen 
oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) zur Verfügung. Um die Auswirkungen 
auf das Plangebiet zu beurteilen, bietet sich die Gliederung in die von der Planung betroffenen 
Schutzgüter an.  
 
Achtung des Vermeidungsgebots  
 
Die Beachtung des Vermeidungsgebotes gemäß des § 15 Abs. 1 BNatSchG erfordert vermeidbare 
Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der 
Vermeidung zu ermitteln. 
 

3.1 Art des Vorgehens 

Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, gibt es zwei Vorgehenswei-
sen den Ausgleichsbedarf zu ermitteln – das vereinfachte Vorgehen und das Regelverfahren mit 
vier Arbeitsschritten. Das vereinfachte Vorgehen ist nur für einfach gelagerte Planungsfälle zuläs-
sig, wenn zudem alle Fragen untenstehender Checkliste mit ja beantwortet werden können. Wenn 
dieser Fall eintritt, entsteht kein weiterer Ausgleichsbedarf. 

                                                
1 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
2 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
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Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der Natur" 

SO-Gebiet 

siehe Maß-
nahmen + 
sarF 

Erdmassen-
bewegung, 
Wiedereinbau 

Rückhaltung 

Eingrünung 
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Für das vorliegende Vorhaben ist das vereinfachte Vorgehen nicht möglich, da die Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet vorsieht. Somit sind folgende Arbeitsschritte nötig: 
 
 
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" 
 
Schritt 1  Erfassen von Natur und Land-

schaft (Bestandsaufnahme) 
[Kapitel 3.2] 

Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen 
des Eingriffs und Weiterent-
wicklung der Planung im Hin-
blick auf Verbesserungen für 
Naturhaushalt und Land-
schaftsbild  
[Kapitel 3.3] 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erfor-
derlicher Ausgleichsflächen 
[Kapitel 3.4] 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen 
für den Ausgleich und natur-
schutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen als Grund-
lage für die Abwägung  
[Kapitel 3.5] 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

 
Abwägung mit allen öffentlichen und privaten Belang en (§ 1 Abs. 6 BauGB) 
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3.2 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im Juli und im November 2018 sowie im September 
2019 eine Kartierung der Nutzungen und Lebensraumtypen, um auf den aktuellen Stand des Plan-
gebiets einzugehen. Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Biotoptypen mit der Flächengröße 
auf.  
 

 
 

Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 / 11.10.2019 
 
 
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 

Brachfläche (beige) 15 

Gesamt 7.215 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Plangebiet ist zunächst das Gebiet - durch gemein-
same Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter - in eine Kategorie gemäß seiner Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 28-30 und Matrix 
Abb. 7 auf S. 13) einzustufen.  
 
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter 
 

Gebiete geringer Bedeutung Kategorie I Liste 1 a 

Gebiete mittlerer Bedeutung Kategorie II Liste 1 b 

Gebiete hoher Bedeutung Kategorie III Liste 1 c 
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3.2.1 Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Der Schutz des Bo-
dens hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung, da er weitgehend als nicht erneuerbare 
Ressource gilt. Diese Entwicklung ist Grund für die Verabschiedung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) als eigenständiges Gesetzeswerk.  
Der Boden besitzt Filtereigenschaften, die in engem Zusammenhang mit dem Grundwasserhaus-
halt stehen. Grundlage der Bewertung für die Funktionsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt ist 
die Ausprägung eines naturnahen Bodenprofils.  
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. Gemäß der Übersichtsbodenkarte von 
Bayern befindet sich im Plangebiet „fast ausschließlich kalkhaltiger Kolluvisiol (pseudovergleyt) 
aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Kollivium)“3. Die Böden besitzen eine mittlere Ertragsfähig-
keit mit Ackerzahlen L4LöV 64/64 sowie L4LöV 64/60. Es handelt sich innerhalb des Plangebietes 
um Lehmböden, die aus Löß über Verwitterung entstanden sind. Die Zustandsstufe 4 liegt im mitt-
leren Bereich. 
 
Bewertung / Bedeutung: 
Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist aufgrund der Bodenart Lehm in der Regel 
schlecht, weshalb die Sickerfähigkeit gemindert wird und es somit zu einer Anreicherung von 
Nährstoffen kommt. Das Plangebiet ist bisher komplett unversiegelt. Daher stellt die Versiegelung 
den Verlust an Bodenfunktionen dar. Auch geht die Nutzung als Grünland durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebietes dauerhaft verloren. 
 
 
3.2.2 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser beeinflussen unsere Lebensqualität entscheidend. 
Das Schutzgut Wasser ist allgemein als empfindlich zu betrachten, da es leicht durch Fremdein-
träge verunreinigt werden kann. Verlust von Bodenoberfläche sowie Bodensubstanz verringern 
eine Niederschlagsversickerung über die belebte Bodenoberfläche und somit die Filterungsrate 
und Grundwasserneubildung.  
 
Oberflächenwasser: 
Kein permanent wasserführendes Gewässer im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Grundwasser: 
Kein Trinkwasserschutzgebiet im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Für den Naturhaushalt hat das Plangebiet, in Bezug auf das Schutzgut Wasser im Allgemeinen nur 
eine geringe Bedeutung, da keine Gewässer direkt betroffen sind. Beeinträchtigungen entstehen 
durch die Versiegelung des Bodens und der somit einhergehenden Verringerung von Grundwas-
serneubildung in diesem Bereich.  
 
 
3.2.3 Schutzgut Arten und Lebensräume 
Mainfrankens Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten Lebensraum für eine 
Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch beansprucht allerdings Natur und Landschaft 
intensiv. Dadurch kommt es ständig zu deutlichen Veränderungen der Lebensbedingungen sowie 
der Bestände heimischer Arten und deren Lebensräumen. Eine Neubebauung und Versiegelung 
von Flächen bedeutet für Pflanzen und Tiere Lebensraumverluste und kann in Extremfällen zum 

                                                
3 © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Bodenübersichtskarte, Datenabfrage vom 23.11.2018 �
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(lokalen) Verschwinden von Arten führen. Zusätzlich, insbesondere bei immobilen Tierarten, kann 
eine Zerschneidung von Lebensräumen auftreten. 
Insgesamt sind Qualität und Quantität der naturnahen Strukturen im Vergleich zu anderen Land-
kreisteilen unterdurchschnittlich. Die Gründe hierfür liegen in ihrer Kleinflächigkeit und den Belas-
tung aus dem direkt angrenzenden Sportplatzgelände und der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Artenschutz  
Für potentiell betroffene bodenbrütende Vogelarten werden im Bebauungsplanverfahren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich geregelt, sodass eine Beeinträchtigung der Po-
pulationen ausgeschlossen werden kann.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Aufgrund der einheitlichen naturräumlichen Ausstattung der Grünlandnutzung liegt der Biotopanteil 
des kleinflächigen Plangebietes deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. Die Fläche stellt für 
das Schutzgut Arten und Lebensräume nur eine untergeordnete Rolle dar.  
 
 
3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 
Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen. Ohne Luft gibt es kein 
Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein menschliches Leben. Der Anteil der Luftschadstoffe hat sich 
durch menschliches Einwirken in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Technische 
Weiterentwicklungen und verändertes Nutzungsverhalten tragen dazu bei. 
 
Die jährlichen Niederschläge liegen im Plangebiet etwa bei 600 mm, die mittlere Temperatur liegt 
bei ca. 9 °C. Als intensiv genutzte Grünfläche tragen die Flächen aufgrund der geringen Flächen-
größe nur sehr bedingt zum örtlichen Klima bei. Ein Verlust an kühlenden Vegetationsflächen für 
den Luftaustausch im Gebiet ist nicht gegeben.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben für das Schutzgut Klima / Luft aufgrund der Größe und Lage nur eine unterge-
ordnete Rolle.  
 
 
3.2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Der Begriff der Landschaft ist synonym zum Begriff Landschaftsbild zu sehen und beschreibt damit 
einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Geprägt wird die Landschaft durch Land-
nutzung und die natürlichen Gegebenheiten, wie die Topografie und prägende Biotoptypen. Beur-
teilt werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigenart und Seltenheit der Landschaft. 
 
Das Plangebiet liegt in einer hügeligen von Wald und Tälern geprägten Landschaft. „Der Natur-
raum insgesamt [ist] von landesweiter Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und wichtiges 
Bindeglied im Trockenverbundsystem im unterfränkischen Muschelkalkzug.“4 Das Plangebiet 
selbst liegt im Talgrund bzw. im unteren Hangbereich eines Seitentals der Fränkischen Saale und 
befindet sich außerhalb der hochwertigen Trockenstandorte. Durch das geplante Sondergebiet 
wird das Landschaftsbild verändert. Vorbelastungen bestehen jedoch bereits durch vorhandene 
landwirtschaftliche Hallen.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben aufgrund der jetzigen Situation und der zukünftigen Entwicklungen im Pla-
nungsumfeld eine mittlere Wirkung auf das Landschaftsbild. Durch die geplante Lagerfläche ent-
steht eine zusätzliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 

                                                
4 ABSP, S.404 
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3.2.6 Schutzgut Mensch 
Hierbei sind insbesondere zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden 
sind und welche Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Ent-
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wech-
selbeziehung zu den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes haben keinen relevanten Freizeit- und Erholungswert für 
den Markt Elfershausen, da sie intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  
Für das Wohnumfeld der Menschen hat die Planfläche eine mittlere Bedeutung, da sie direkt an 
das vorhandene Sportplatzgelände mit Spielplatz und einen Spazierweg angrenzt.  
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung entstehen zeitweilig Beeinträchtigungen durch Geruch 
und Staub.  
  
Bewertung / Bedeutung:  
Es sind mittlere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
 
 
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien 
 
Lebensraum  ca. Größe in m² Kategorie  Wertstufe  

Bestand 
Bemerkungen 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

7.200 II mittlerer Wert extensiv genutztes Grün-
land, Schafbeweidung 

Brachfläche  
(beige) 

15 I oberer Wert Brachfläche > 5 Jahre, Be-
reich unter dem mobilen 
Unterstand 

Gesamt  7.215    

 
 

3.3 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung             
im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt un d Landschaftsbild  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft ergibt sich maßgeblich durch die Ausgestaltung 
der Planung, d.h. je höher der Versiegelungsgrad geplant ist, desto geringer sind die Funktionen 
der Schutzgüter für Natur und Landschaft.  
 
Die Ermittlung der Eingriffsschwere erfolgt nach der zulässigen Verdichtung eines Plangebietes. 
Diese richtet sich nach der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ nach Festlegung bzw. Baunut-
zungsverordnung) sowie einem Zuschlag für Versiegelung der Erschließung, bzw. einem Abschlag 
für Grünflächen. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann nur über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden, da ein Bebau-
ungsplan lediglich den äußeren Gesamtrahmen festlegen kann. 
  
Tabelle 6: Eingriffsschwere 
 

Versiegelungsgrad (gesamt) Eingriffsschwere nach „Leitfaden“ 

bis 35 % geringer Eingriff (Typ B) 

über 35 % mittlerer oder hoher Eingriff (Typ A) 
 
Im vorliegenden Planungsfall gibt es eine einheitliche Versiegelungsintensität mit einer GRZ von 
0,8. 
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Aufgrund dieses Zahlenwertes ist die Fläche dem Typ A: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad  zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 7: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² Wertstufe Typ A  
(gem. GRZ 0,8) 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 mittlerer Wert 

Brachfläche (beige) 15 oberer Wert 

Gesamt  7.215  
 
 
Folgende Flächenanteile werden mit der geplanten Nutzung entweder als Eingriff oder neutral ge-
wertet: 
 

 
Abbildung 5: Wertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 
 
Rot: Eingriff, Abwertung 
Blau: Eingriff, grünordnerische Maßnahme 
Grün: neutrale Wertung 
Schwarz: Geltungsbereich 
 
 
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Brachfläche (beige) 15 
 
 
Die im Folgenden gelisteten Flächen werden neutral gewertet: 
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Tabelle 9: neutrale Wertung des Bestandes 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 1.400 
 
 
 
 

3.4 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

Die Ableitung der Beeinträchtigungsintensitäten ergibt sich aus der Überlagerung der Gebiete un-
terschiedlicher Eingriffsschwere und den Gebieten unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 
Nach Abzug des neutral gewerteten Flächenanteils (1.400 m²) verbleibt als Eingriffsfläche der Um-
fang von 5.800 m². 
 
 
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) 
 
 PLANUNG BESTAND  

 Gebiete unter-
schiedlicher Ein-
griffsschwere 

Gebiete unter-
schiedlicher Bedeu-
tung für Naturhaus-
halt und Land-
schaftsbild 

Ergebnis der Überlagerung 

Lebensraum ca. Grö-
ße in m² 

Wertstufe 
Planung 

Kategorie Wertstufe  
Bestand 

Felder Summe 
der Wert-

stufen 

Vorläufiger 
Faktor 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

5.800 mittlerer 
Wert 

II mittlerer 
Wert 

A II mittlerer 
Wert 

0,9 

Gesamt  5.800       
 
 
 
 
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) 
 

Lebensraum ca. 
Größe 
in m² 

Felder Faktor Kompensationsumfang  

Extensivgrünland 5.800 A II 0,9 5.220 
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3.5 Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung  

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht wer-
den kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen be-
sonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits ökolo-
gisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen Maß-
nahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe möglich ist 
(z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild zu 
Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend davon kann der Aus-
gleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels Flächenzuschlag erreicht werden. 
Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Anrechnung von Flächen, die innerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufgewertet werden: 
 
 
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: 
 
Lebensraum  
(Bestand) 

Katego-
rie 
(Be-
stand) 

Maßnahme Kategorie 
(nach 
Aufwer-
tung) 

ca. Grö-
ße in m² 

Festset
set-
zung 

Anrechen-
bare Fläche  

Extensivgrünland II Anpflanzungen 
Bäume und 
Sträucher, 
Ansaat autoch-
thone Saatgut-
mischung 

II 2.300 private 
Grün-
fläche 

0 

 
Auf den privaten Grünflächen werden im Rahmen der Planung grünordnerische Maßnahmen 
durchgeführt, die nicht als Kompensationsmaßnahmen gewertet werden können. 
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Kompensationsumfang auf externer Ausgleichsfläche nach Abzug der aufwertbaren Flächen in-
nerhalb des Plangebietes: 
 
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche 
 

 ca. Größe in m² 

Kompensationsumfang 5.220 

Anrechenbare Fläche im 
Plangebiet 

0 

Externer Ausgleichsbedarf 5.220 

 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen mit einem Kompensationswert von 5.220 m² errechnet.  
 
 
Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende 
Fläche als Ausgleichsfläche zur Verfügung:  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen können auf der Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen ausgeführt werden.  
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende Festsetzung:  
Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Maßnahme: Kiefernauflichtung bis 0,3; Pflege der Magerrasen durch Entfernung von Gehölzauf-
wuchs (die Arbeiten sind durch den zuständigen Förster zu leiten/überwachen) 
Wertung der Maßnahme: Faktor 0,5. 
 
Beim errechneten Ausgleichsbedarf mit einem Kompensationswert von 5.220 m² ist beim Wer-
tungsfaktor 0,5 somit auf der Fl.Nr. 663 folgende Ausgleichsfläche erforderlich: 10.440 m²  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
 

 
Darstellung ohne Maßstab 
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4. Ziele der Grünordnung  
 
Zielsetzungen der Grünordnung 
 

·  Einbindung des geplanten Baugebietes in die freie Landschaft durch Festsetzung einer 
Eingrünung. 

·  Begrünung privater Grünflächen mit heimischen Gehölzen und autochthonem Saatgut. 
·  Festsetzung der Sammlung und schadloser Ableitung von Oberflächenwasser (auch aus 

Außeneinzugsgebieten) in einem Graben und Rückhaltebecken. 
·  Ausführung sockelloser Einfriedungen zur Durchgängigkeit von Kleinsäugern 

 
 
 
 
5. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden grünordnerische Maßnahmen aufgelistet, die dem Grünordnungsplan zu 
entnehmen sind und die Grundlagen für die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes darstellen.  
 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläc he 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird Folgendes festgesetzt: 
 

·  Baumpflanzung eines heimischen Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv StU 18-20 cm) oder 
Obstbaumhochstammes (Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß Plandarstellung  

 
·  Randeingrünung: 

Pflanzung einer 3-reihigen Hecke auf der Grünfläche an der Nordseite und Westseite (nicht 
auf Böschungskrone; Mindestqualität vStr 125-150). 

 
·  Ansaat der privaten Grünflächen mit autochthoner Saatgutmischung in den neu zu gestal-

tenden Bereichen.  Pflege der privaten Grünflächen in extensiver Nutzung ohne Einsatz 
von Dünger, Herbiziden und Pestiziden.  
Pflege: 1-2 schürige Mahd, Mahdverzicht zwischen Anfang März bis Ende August. 
 

 

5.2 Pflanzgebot  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
Verwendung von standortgerechten Gehölzen  
 
Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind zeitgleich zum Eingriff auszufüh-
ren, sodass der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt wird. 
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Pflanzenliste  
 
Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: 
 
Bäume: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana   Gemeine Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 
Liste mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar. 
Verwendung von gebietseigenen (autochthonen) Sorten, Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 
(Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken = aut-07.00 
EAB) des Bundesamts für Naturschutz. 
 
Die Ansaat der Flächen muss mit standortgerechten Saatgutmischungen (autochthon) erfolgen. 
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6. Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für das Plangebiet ein Bedarf an externen Ausgleichsflächen errechnet. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende Fläche als Aus-
gleichsfläche zur Verfügung: Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen.  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig bereitzustellen. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
 
 
Würzburg,   14.12.2018 
Bearbeitung:  J. Goesmann 
  (Dipl. – Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur) 
 
Geändert: 
Würzburg,  23.10.2019 
Bearbeitung:   S. Mayer (Landschaftsarchitekt) 
 
Geändert: 
Würzburg,  17.02.2020 
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1. Einleitung  
 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung vor, wenn aufgrund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beur-
teilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsrege-
lung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe, die Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes sind zu unterlassen.  Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit 
einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – qualitativ, quantitativ oder an anderen Stand-
orten im Plangebiet -  erreicht werden kann.  
Die Gemeinden sind nach § 1a Abs.3 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln 
und in die Abwägung einzustellen.  Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der 
Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Auf-
wertung.  
 
Wesentliche Ziele der Grünordnungsplanung sind: 
 

·  Die weitgehende Erhaltung von Grünbeständen, 
·  der Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sowie weiterer hochwertiger Flächen, 
·  die Minimierung der Negativwirkungen einer geplanten Bebauung, 
·  die Planung und Schaffung öffentlicher, naturnaher und gestalteter Grünflächen zur Erho-

lungsnutzung,  
·  die Begrünung der Straßenräume,  
·  die Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegenetzes,  
·  die Formulierung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eines Plangebietes.  
 

1.2 Anlass 

Für den Bereich „Bohnleite“ hat der Markt Elfershausen die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um einen örtlich bestehenden Bedarf an Lagerfläche, insbesondere im Hinblick auf 
Baumaterialien und Geräte, nachzukommen und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Lückenbereiches zwischen dem Sportplatzgelände und den bestehenden landwirt-
schaftlichen Hallen sicherzustellen. 
Der Grünordnungsplan durchläuft die Verfahrensphasen des Bebauungsplanes als integrierte Pla-
nung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungsplan erhal-
ten die grünordnerischen Festsetzungen nach Abschluss des Verfahrens gemäß BauGB verbindli-
che Rechtskraft. Der Grünordnungsplan, einschließlich der grünordnerischen Begründung, ist Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
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1.3 Plangebiet und Datengrundlage  

 
1.3.1 Plangebiet  
 

        
 
       
 
 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan  
              „Bohnleite“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor Ingenieur 
GmbH am 13.11.2018 
 

 
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 
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Die Planung ist in nachfolgender Tabelle in Nutzung, Flächengröße und prozentualem Anteil be-
züglich der Gesamtfläche dargestellt. 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung 
 

Gesamtfläche ca. 0,72 ha 100 % 

Sonderbaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 

Private Grünflächen ca. 0,37 ha 51,39 % 

Nettobaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 
 
 
1.3.2 Datengrundlage  

·  Die aktuelle Katasterkarte 
·  Die aktuelle Aufnahme Biotoptypen (Juli + November 2018) 
·  Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, Landkreis Bad Kissingen (Dezember 1993) 
·  FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 20.11.2018 
·  Datenabfrage Bayernatlas Plus 
·  Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie vom 19.11.2018  
·  ASK-Datenabfrage beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (November 2018) 
·  Regionalplan Region Main-Rhön (3) 

 
 
2. Übergeordnete Planungen und Ziele 
 

2.1 Lage im Raum 

Das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerflächen liegt an einem Talraum bzw. 
einem mittelstark nach Süden ansteigenden Hang zwischen den bestehenden Sportplatzeinrich-
tungen des Gemeindeteiles Machtilshausen im Westen und bestehenden landwirtschaftlichen Hal-
len im Osten. Die Verkehrsanbindung erfolgt über den bestehenden und befestigten öffentlichen 
Wirtschaftsweg im nördlichen Anschluss der Sondergebietsfläche. 
 
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerfläche gemäß § 
11 BauNVO 1990 ausgewiesen. 
 

2.2 Regionalplan 

Gemäß aktueller Lesefassung des Regionalplans Region Main-Rhön (3) ist der Markt Elfershau-
sen mit seinen Ortsteilen als Grundzentrum genannt und liegt innerhalb des allgemeinen ländli-
chen Raumes mit besonderem Handlungsbedarf. Zudem besteht zwischen Elfershausen und dem 
östlich angrenzenden Euerdorf, das als eine besonders strukturschwache Gemeinde eingeordnet 
ist, eine Verbindungslinie zur Kennzeichnung zentraler Doppelorte. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes außerhalb Naturschutzflä-
chen R11NBL.  
 

2.3 Flächennutzungsplan und integrierter Landschaft splan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bohnleite“ im sogenannten Parallelverfahren vor 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durchgeführt, um die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BauGB zu gewährleisten. 
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2.4 Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete.  
Südlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwei Teilflächen der „Heckenstrukturen und 
Magerrasenreste südöstlich Machtilshausen“, die biotopkartiert sind.  
In ca. 100 m nördlicher sowie ca. 300 m südwestlicher Entfernung liegt das Naturschutzgebiet und 
FFH-Gebiet „Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg“ mit herausragender Bedeutung für 
das Landschaftsbild sowie sehr hoher Qualität in Bezug auf Arten und Lebensräume. 
 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation entspricht in diesem Gebiet einem Christophskraut-
Waldgersten-Buchenwald. 
 

2.6 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. „Das dominierende Ausgangsgestein stellt 
der Untere Muschelkalk (= Wellenkalk) dar […].“1 Das Gebiet befindet sich in einem Seitental der 
Fränkischen Saale. „Die Täler und die angrenzenden flachen Unterhänge werden ackerbaulich 
genutzt, vereinzelt auch lößüberdeckte Flächen der Plateaus […].“2 Die Böden besitzen eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit.  
 
 
3. Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe 
beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand Septem-
ber 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß dem Leitfaden steht je 
nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung entweder das vereinfachte Vorgehen 
oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) zur Verfügung. Um die Auswirkungen 
auf das Plangebiet zu beurteilen, bietet sich die Gliederung in die von der Planung betroffenen 
Schutzgüter an.  
 
Achtung des Vermeidungsgebots  
 
Die Beachtung des Vermeidungsgebotes gemäß des § 15 Abs. 1 BNatSchG erfordert vermeidbare 
Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der 
Vermeidung zu ermitteln. 
 

3.1 Art des Vorgehens 

Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, gibt es zwei Vorgehenswei-
sen den Ausgleichsbedarf zu ermitteln – das vereinfachte Vorgehen und das Regelverfahren mit 
vier Arbeitsschritten. Das vereinfachte Vorgehen ist nur für einfach gelagerte Planungsfälle zuläs-
sig, wenn zudem alle Fragen untenstehender Checkliste mit ja beantwortet werden können. Wenn 
dieser Fall eintritt, entsteht kein weiterer Ausgleichsbedarf. 

                                                
1 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
2 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
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Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der Natur" 

SO-Gebiet 

siehe Maß-
nahmen + 
sarF 

Erdmassen-
bewegung, 
Wiedereinbau 

Rückhaltung 

Eingrünung 
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Für das vorliegende Vorhaben ist das vereinfachte Vorgehen nicht möglich, da die Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet vorsieht. Somit sind folgende Arbeitsschritte nötig: 
 
 
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" 
 
Schritt 1  Erfassen von Natur und Land-

schaft (Bestandsaufnahme) 
[Kapitel 3.2] 

Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen 
des Eingriffs und Weiterent-
wicklung der Planung im Hin-
blick auf Verbesserungen für 
Naturhaushalt und Land-
schaftsbild  
[Kapitel 3.3] 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erfor-
derlicher Ausgleichsflächen 
[Kapitel 3.4] 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen 
für den Ausgleich und natur-
schutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen als Grund-
lage für die Abwägung  
[Kapitel 3.5] 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

 
Abwägung mit allen öffentlichen und privaten Belang en (§ 1 Abs. 6 BauGB) 
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3.2 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im Juli und im November 2018 sowie im September 
2019 eine Kartierung der Nutzungen und Lebensraumtypen, um auf den aktuellen Stand des Plan-
gebiets einzugehen. Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Biotoptypen mit der Flächengröße 
auf.  
 

 
 

Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 / 11.10.2019 
 
 
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 

Brachfläche (beige) 15 

Gesamt 7.215 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Plangebiet ist zunächst das Gebiet - durch gemein-
same Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter - in eine Kategorie gemäß seiner Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 28-30 und Matrix 
Abb. 7 auf S. 13) einzustufen.  
 
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter 
 

Gebiete geringer Bedeutung Kategorie I Liste 1 a 

Gebiete mittlerer Bedeutung Kategorie II Liste 1 b 

Gebiete hoher Bedeutung Kategorie III Liste 1 c 
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3.2.1 Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Der Schutz des Bo-
dens hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung, da er weitgehend als nicht erneuerbare 
Ressource gilt. Diese Entwicklung ist Grund für die Verabschiedung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) als eigenständiges Gesetzeswerk.  
Der Boden besitzt Filtereigenschaften, die in engem Zusammenhang mit dem Grundwasserhaus-
halt stehen. Grundlage der Bewertung für die Funktionsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt ist 
die Ausprägung eines naturnahen Bodenprofils.  
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. Gemäß der Übersichtsbodenkarte von 
Bayern befindet sich im Plangebiet „fast ausschließlich kalkhaltiger Kolluvisiol (pseudovergleyt) 
aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Kollivium)“3. Die Böden besitzen eine mittlere Ertragsfähig-
keit mit Ackerzahlen L4LöV 64/64 sowie L4LöV 64/60. Es handelt sich innerhalb des Plangebietes 
um Lehmböden, die aus Löß über Verwitterung entstanden sind. Die Zustandsstufe 4 liegt im mitt-
leren Bereich. 
 
Bewertung / Bedeutung: 
Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist aufgrund der Bodenart Lehm in der Regel 
schlecht, weshalb die Sickerfähigkeit gemindert wird und es somit zu einer Anreicherung von 
Nährstoffen kommt. Das Plangebiet ist bisher komplett unversiegelt. Daher stellt die Versiegelung 
den Verlust an Bodenfunktionen dar. Auch geht die Nutzung als Grünland durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebietes dauerhaft verloren. 
 
 
3.2.2 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser beeinflussen unsere Lebensqualität entscheidend. 
Das Schutzgut Wasser ist allgemein als empfindlich zu betrachten, da es leicht durch Fremdein-
träge verunreinigt werden kann. Verlust von Bodenoberfläche sowie Bodensubstanz verringern 
eine Niederschlagsversickerung über die belebte Bodenoberfläche und somit die Filterungsrate 
und Grundwasserneubildung.  
 
Oberflächenwasser: 
Kein permanent wasserführendes Gewässer im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Grundwasser: 
Kein Trinkwasserschutzgebiet im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Für den Naturhaushalt hat das Plangebiet, in Bezug auf das Schutzgut Wasser im Allgemeinen nur 
eine geringe Bedeutung, da keine Gewässer direkt betroffen sind. Beeinträchtigungen entstehen 
durch die Versiegelung des Bodens und der somit einhergehenden Verringerung von Grundwas-
serneubildung in diesem Bereich.  
 
 
3.2.3 Schutzgut Arten und Lebensräume 
Mainfrankens Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten Lebensraum für eine 
Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch beansprucht allerdings Natur und Landschaft 
intensiv. Dadurch kommt es ständig zu deutlichen Veränderungen der Lebensbedingungen sowie 
der Bestände heimischer Arten und deren Lebensräumen. Eine Neubebauung und Versiegelung 
von Flächen bedeutet für Pflanzen und Tiere Lebensraumverluste und kann in Extremfällen zum 

                                                
3 © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Bodenübersichtskarte, Datenabfrage vom 23.11.2018 �
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(lokalen) Verschwinden von Arten führen. Zusätzlich, insbesondere bei immobilen Tierarten, kann 
eine Zerschneidung von Lebensräumen auftreten. 
Insgesamt sind Qualität und Quantität der naturnahen Strukturen im Vergleich zu anderen Land-
kreisteilen unterdurchschnittlich. Die Gründe hierfür liegen in ihrer Kleinflächigkeit und den Belas-
tung aus dem direkt angrenzenden Sportplatzgelände und der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Artenschutz  
Für potentiell betroffene bodenbrütende Vogelarten werden im Bebauungsplanverfahren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich geregelt, sodass eine Beeinträchtigung der Po-
pulationen ausgeschlossen werden kann.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Aufgrund der einheitlichen naturräumlichen Ausstattung der Grünlandnutzung liegt der Biotopanteil 
des kleinflächigen Plangebietes deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. Die Fläche stellt für 
das Schutzgut Arten und Lebensräume nur eine untergeordnete Rolle dar.  
 
 
3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 
Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen. Ohne Luft gibt es kein 
Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein menschliches Leben. Der Anteil der Luftschadstoffe hat sich 
durch menschliches Einwirken in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Technische 
Weiterentwicklungen und verändertes Nutzungsverhalten tragen dazu bei. 
 
Die jährlichen Niederschläge liegen im Plangebiet etwa bei 600 mm, die mittlere Temperatur liegt 
bei ca. 9 °C. Als intensiv genutzte Grünfläche tragen die Flächen aufgrund der geringen Flächen-
größe nur sehr bedingt zum örtlichen Klima bei. Ein Verlust an kühlenden Vegetationsflächen für 
den Luftaustausch im Gebiet ist nicht gegeben.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben für das Schutzgut Klima / Luft aufgrund der Größe und Lage nur eine unterge-
ordnete Rolle.  
 
 
3.2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Der Begriff der Landschaft ist synonym zum Begriff Landschaftsbild zu sehen und beschreibt damit 
einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Geprägt wird die Landschaft durch Land-
nutzung und die natürlichen Gegebenheiten, wie die Topografie und prägende Biotoptypen. Beur-
teilt werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigenart und Seltenheit der Landschaft. 
 
Das Plangebiet liegt in einer hügeligen von Wald und Tälern geprägten Landschaft. „Der Natur-
raum insgesamt [ist] von landesweiter Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und wichtiges 
Bindeglied im Trockenverbundsystem im unterfränkischen Muschelkalkzug.“4 Das Plangebiet 
selbst liegt im Talgrund bzw. im unteren Hangbereich eines Seitentals der Fränkischen Saale und 
befindet sich außerhalb der hochwertigen Trockenstandorte. Durch das geplante Sondergebiet 
wird das Landschaftsbild verändert. Vorbelastungen bestehen jedoch bereits durch vorhandene 
landwirtschaftliche Hallen.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben aufgrund der jetzigen Situation und der zukünftigen Entwicklungen im Pla-
nungsumfeld eine mittlere Wirkung auf das Landschaftsbild. Durch die geplante Lagerfläche ent-
steht eine zusätzliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 

                                                
4 ABSP, S.404 
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3.2.6 Schutzgut Mensch 
Hierbei sind insbesondere zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden 
sind und welche Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Ent-
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wech-
selbeziehung zu den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes haben keinen relevanten Freizeit- und Erholungswert für 
den Markt Elfershausen, da sie intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  
Für das Wohnumfeld der Menschen hat die Planfläche eine mittlere Bedeutung, da sie direkt an 
das vorhandene Sportplatzgelände mit Spielplatz und einen Spazierweg angrenzt.  
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung entstehen zeitweilig Beeinträchtigungen durch Geruch 
und Staub.  
  
Bewertung / Bedeutung:  
Es sind mittlere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
 
 
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien 
 
Lebensraum  ca. Größe in m² Kategorie  Wertstufe  

Bestand 
Bemerkungen 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

7.200 II mittlerer Wert extensiv genutztes Grün-
land, Schafbeweidung 

Brachfläche  
(beige) 

15 I oberer Wert Brachfläche > 5 Jahre, Be-
reich unter dem mobilen 
Unterstand 

Gesamt  7.215    

 
 

3.3 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung             
im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt un d Landschaftsbild  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft ergibt sich maßgeblich durch die Ausgestaltung 
der Planung, d.h. je höher der Versiegelungsgrad geplant ist, desto geringer sind die Funktionen 
der Schutzgüter für Natur und Landschaft.  
 
Die Ermittlung der Eingriffsschwere erfolgt nach der zulässigen Verdichtung eines Plangebietes. 
Diese richtet sich nach der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ nach Festlegung bzw. Baunut-
zungsverordnung) sowie einem Zuschlag für Versiegelung der Erschließung, bzw. einem Abschlag 
für Grünflächen. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann nur über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden, da ein Bebau-
ungsplan lediglich den äußeren Gesamtrahmen festlegen kann. 
  
Tabelle 6: Eingriffsschwere 
 

Versiegelungsgrad (gesamt) Eingriffsschwere nach „Leitfaden“ 

bis 35 % geringer Eingriff (Typ B) 

über 35 % mittlerer oder hoher Eingriff (Typ A) 
 
Im vorliegenden Planungsfall gibt es eine einheitliche Versiegelungsintensität mit einer GRZ von 
0,8. 
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Aufgrund dieses Zahlenwertes ist die Fläche dem Typ A: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad  zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 7: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² Wertstufe Typ A  
(gem. GRZ 0,8) 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 mittlerer Wert 

Brachfläche (beige) 15 oberer Wert 

Gesamt  7.215  
 
 
Folgende Flächenanteile werden mit der geplanten Nutzung entweder als Eingriff oder neutral ge-
wertet: 
 

 
Abbildung 5: Wertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 
 
Rot: Eingriff, Abwertung 
Blau: Eingriff, grünordnerische Maßnahme 
Grün: neutrale Wertung 
Schwarz: Geltungsbereich 
 
 
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Brachfläche (beige) 15 
 
 
Die im Folgenden gelisteten Flächen werden neutral gewertet: 
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Tabelle 9: neutrale Wertung des Bestandes 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 1.400 
 
 
 
 

3.4 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

Die Ableitung der Beeinträchtigungsintensitäten ergibt sich aus der Überlagerung der Gebiete un-
terschiedlicher Eingriffsschwere und den Gebieten unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 
Nach Abzug des neutral gewerteten Flächenanteils (1.400 m²) verbleibt als Eingriffsfläche der Um-
fang von 5.800 m². 
 
 
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) 
 
 PLANUNG BESTAND  

 Gebiete unter-
schiedlicher Ein-
griffsschwere 

Gebiete unter-
schiedlicher Bedeu-
tung für Naturhaus-
halt und Land-
schaftsbild 

Ergebnis der Überlagerung 

Lebensraum ca. Grö-
ße in m² 

Wertstufe 
Planung 

Kategorie Wertstufe  
Bestand 

Felder Summe 
der Wert-

stufen 

Vorläufiger 
Faktor 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

5.800 mittlerer 
Wert 

II mittlerer 
Wert 

A II mittlerer 
Wert 

0,9 

Gesamt  5.800       
 
 
 
 
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) 
 

Lebensraum ca. 
Größe 
in m² 

Felder Faktor Kompensationsumfang  

Extensivgrünland 5.800 A II 0,9 5.220 
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3.5 Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung  

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht wer-
den kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen be-
sonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits ökolo-
gisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen Maß-
nahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe möglich ist 
(z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild zu 
Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend davon kann der Aus-
gleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels Flächenzuschlag erreicht werden. 
Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Anrechnung von Flächen, die innerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufgewertet werden: 
 
 
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: 
 
Lebensraum  
(Bestand) 

Katego-
rie 
(Be-
stand) 

Maßnahme Kategorie 
(nach 
Aufwer-
tung) 

ca. Grö-
ße in m² 

Festset
set-
zung 

Anrechen-
bare Fläche  

Extensivgrünland II Anpflanzungen 
Bäume und 
Sträucher, 
Ansaat autoch-
thone Saatgut-
mischung 

II 2.300 private 
Grün-
fläche 

0 

 
Auf den privaten Grünflächen werden im Rahmen der Planung grünordnerische Maßnahmen 
durchgeführt, die nicht als Kompensationsmaßnahmen gewertet werden können. 
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Kompensationsumfang auf externer Ausgleichsfläche nach Abzug der aufwertbaren Flächen in-
nerhalb des Plangebietes: 
 
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche 
 

 ca. Größe in m² 

Kompensationsumfang 5.220 

Anrechenbare Fläche im 
Plangebiet 

0 

Externer Ausgleichsbedarf 5.220 

 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen mit einem Kompensationswert von 5.220 m² errechnet.  
 
 
Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende 
Fläche als Ausgleichsfläche zur Verfügung:  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen können auf der Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen ausgeführt werden.  
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende Festsetzung:  
Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Maßnahme: Kiefernauflichtung bis 0,3; Pflege der Magerrasen durch Entfernung von Gehölzauf-
wuchs (die Arbeiten sind durch den zuständigen Förster zu leiten/überwachen) 
Wertung der Maßnahme: Faktor 0,5. 
 
Beim errechneten Ausgleichsbedarf mit einem Kompensationswert von 5.220 m² ist beim Wer-
tungsfaktor 0,5 somit auf der Fl.Nr. 663 folgende Ausgleichsfläche erforderlich: 10.440 m²  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
 

 
Darstellung ohne Maßstab 
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4. Ziele der Grünordnung  
 
Zielsetzungen der Grünordnung 
 

·  Einbindung des geplanten Baugebietes in die freie Landschaft durch Festsetzung einer 
Eingrünung. 

·  Begrünung privater Grünflächen mit heimischen Gehölzen und autochthonem Saatgut. 
·  Festsetzung der Sammlung und schadloser Ableitung von Oberflächenwasser (auch aus 

Außeneinzugsgebieten) in einem Graben und Rückhaltebecken. 
·  Ausführung sockelloser Einfriedungen zur Durchgängigkeit von Kleinsäugern 

 
 
 
 
5. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden grünordnerische Maßnahmen aufgelistet, die dem Grünordnungsplan zu 
entnehmen sind und die Grundlagen für die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes darstellen.  
 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläc he 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird Folgendes festgesetzt: 
 

·  Baumpflanzung eines heimischen Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv StU 18-20 cm) oder 
Obstbaumhochstammes (Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß Plandarstellung  

 
·  Randeingrünung: 

Pflanzung einer 3-reihigen Hecke auf der Grünfläche an der Nordseite und Westseite (nicht 
auf Böschungskrone; Mindestqualität vStr 125-150). 

 
·  Ansaat der privaten Grünflächen mit autochthoner Saatgutmischung in den neu zu gestal-

tenden Bereichen.  Pflege der privaten Grünflächen in extensiver Nutzung ohne Einsatz 
von Dünger, Herbiziden und Pestiziden.  
Pflege: 1-2 schürige Mahd, Mahdverzicht zwischen Anfang März bis Ende August. 
 

 

5.2 Pflanzgebot  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
Verwendung von standortgerechten Gehölzen  
 
Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind zeitgleich zum Eingriff auszufüh-
ren, sodass der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt wird. 
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Pflanzenliste  
 
Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: 
 
Bäume: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana   Gemeine Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 
Liste mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar. 
Verwendung von gebietseigenen (autochthonen) Sorten, Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 
(Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken = aut-07.00 
EAB) des Bundesamts für Naturschutz. 
 
Die Ansaat der Flächen muss mit standortgerechten Saatgutmischungen (autochthon) erfolgen. 
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6. Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für das Plangebiet ein Bedarf an externen Ausgleichsflächen errechnet. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende Fläche als Aus-
gleichsfläche zur Verfügung: Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen.  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig bereitzustellen. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
 
 
Würzburg,   14.12.2018 
Bearbeitung:  J. Goesmann 
  (Dipl. – Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur) 
 
Geändert: 
Würzburg,  23.10.2019 
Bearbeitung:   S. Mayer (Landschaftsarchitekt) 
 
Geändert: 
Würzburg,  17.02.2020 
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1. Einleitung  
 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung vor, wenn aufgrund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beur-
teilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsrege-
lung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe, die Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes sind zu unterlassen.  Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit 
einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – qualitativ, quantitativ oder an anderen Stand-
orten im Plangebiet -  erreicht werden kann.  
Die Gemeinden sind nach § 1a Abs.3 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln 
und in die Abwägung einzustellen.  Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der 
Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Auf-
wertung.  
 
Wesentliche Ziele der Grünordnungsplanung sind: 
 

·  Die weitgehende Erhaltung von Grünbeständen, 
·  der Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sowie weiterer hochwertiger Flächen, 
·  die Minimierung der Negativwirkungen einer geplanten Bebauung, 
·  die Planung und Schaffung öffentlicher, naturnaher und gestalteter Grünflächen zur Erho-

lungsnutzung,  
·  die Begrünung der Straßenräume,  
·  die Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegenetzes,  
·  die Formulierung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eines Plangebietes.  
 

1.2 Anlass 

Für den Bereich „Bohnleite“ hat der Markt Elfershausen die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um einen örtlich bestehenden Bedarf an Lagerfläche, insbesondere im Hinblick auf 
Baumaterialien und Geräte, nachzukommen und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Lückenbereiches zwischen dem Sportplatzgelände und den bestehenden landwirt-
schaftlichen Hallen sicherzustellen. 
Der Grünordnungsplan durchläuft die Verfahrensphasen des Bebauungsplanes als integrierte Pla-
nung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungsplan erhal-
ten die grünordnerischen Festsetzungen nach Abschluss des Verfahrens gemäß BauGB verbindli-
che Rechtskraft. Der Grünordnungsplan, einschließlich der grünordnerischen Begründung, ist Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
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1.3 Plangebiet und Datengrundlage  

 
1.3.1 Plangebiet  
 

        
 
       
 
 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan  
              „Bohnleite“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor Ingenieur 
GmbH am 13.11.2018 
 

 
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 
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Die Planung ist in nachfolgender Tabelle in Nutzung, Flächengröße und prozentualem Anteil be-
züglich der Gesamtfläche dargestellt. 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung 
 

Gesamtfläche ca. 0,72 ha 100 % 

Sonderbaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 

Private Grünflächen ca. 0,37 ha 51,39 % 

Nettobaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 
 
 
1.3.2 Datengrundlage  

·  Die aktuelle Katasterkarte 
·  Die aktuelle Aufnahme Biotoptypen (Juli + November 2018) 
·  Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, Landkreis Bad Kissingen (Dezember 1993) 
·  FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 20.11.2018 
·  Datenabfrage Bayernatlas Plus 
·  Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie vom 19.11.2018  
·  ASK-Datenabfrage beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (November 2018) 
·  Regionalplan Region Main-Rhön (3) 

 
 
2. Übergeordnete Planungen und Ziele 
 

2.1 Lage im Raum 

Das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerflächen liegt an einem Talraum bzw. 
einem mittelstark nach Süden ansteigenden Hang zwischen den bestehenden Sportplatzeinrich-
tungen des Gemeindeteiles Machtilshausen im Westen und bestehenden landwirtschaftlichen Hal-
len im Osten. Die Verkehrsanbindung erfolgt über den bestehenden und befestigten öffentlichen 
Wirtschaftsweg im nördlichen Anschluss der Sondergebietsfläche. 
 
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerfläche gemäß § 
11 BauNVO 1990 ausgewiesen. 
 

2.2 Regionalplan 

Gemäß aktueller Lesefassung des Regionalplans Region Main-Rhön (3) ist der Markt Elfershau-
sen mit seinen Ortsteilen als Grundzentrum genannt und liegt innerhalb des allgemeinen ländli-
chen Raumes mit besonderem Handlungsbedarf. Zudem besteht zwischen Elfershausen und dem 
östlich angrenzenden Euerdorf, das als eine besonders strukturschwache Gemeinde eingeordnet 
ist, eine Verbindungslinie zur Kennzeichnung zentraler Doppelorte. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes außerhalb Naturschutzflä-
chen R11NBL.  
 

2.3 Flächennutzungsplan und integrierter Landschaft splan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bohnleite“ im sogenannten Parallelverfahren vor 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durchgeführt, um die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BauGB zu gewährleisten. 
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2.4 Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete.  
Südlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwei Teilflächen der „Heckenstrukturen und 
Magerrasenreste südöstlich Machtilshausen“, die biotopkartiert sind.  
In ca. 100 m nördlicher sowie ca. 300 m südwestlicher Entfernung liegt das Naturschutzgebiet und 
FFH-Gebiet „Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg“ mit herausragender Bedeutung für 
das Landschaftsbild sowie sehr hoher Qualität in Bezug auf Arten und Lebensräume. 
 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation entspricht in diesem Gebiet einem Christophskraut-
Waldgersten-Buchenwald. 
 

2.6 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. „Das dominierende Ausgangsgestein stellt 
der Untere Muschelkalk (= Wellenkalk) dar […].“1 Das Gebiet befindet sich in einem Seitental der 
Fränkischen Saale. „Die Täler und die angrenzenden flachen Unterhänge werden ackerbaulich 
genutzt, vereinzelt auch lößüberdeckte Flächen der Plateaus […].“2 Die Böden besitzen eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit.  
 
 
3. Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe 
beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand Septem-
ber 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß dem Leitfaden steht je 
nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung entweder das vereinfachte Vorgehen 
oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) zur Verfügung. Um die Auswirkungen 
auf das Plangebiet zu beurteilen, bietet sich die Gliederung in die von der Planung betroffenen 
Schutzgüter an.  
 
Achtung des Vermeidungsgebots  
 
Die Beachtung des Vermeidungsgebotes gemäß des § 15 Abs. 1 BNatSchG erfordert vermeidbare 
Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der 
Vermeidung zu ermitteln. 
 

3.1 Art des Vorgehens 

Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, gibt es zwei Vorgehenswei-
sen den Ausgleichsbedarf zu ermitteln – das vereinfachte Vorgehen und das Regelverfahren mit 
vier Arbeitsschritten. Das vereinfachte Vorgehen ist nur für einfach gelagerte Planungsfälle zuläs-
sig, wenn zudem alle Fragen untenstehender Checkliste mit ja beantwortet werden können. Wenn 
dieser Fall eintritt, entsteht kein weiterer Ausgleichsbedarf. 

                                                
1 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
2 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
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Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der Natur" 

SO-Gebiet 

siehe Maß-
nahmen + 
sarF 

Erdmassen-
bewegung, 
Wiedereinbau 

Rückhaltung 

Eingrünung 
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Für das vorliegende Vorhaben ist das vereinfachte Vorgehen nicht möglich, da die Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet vorsieht. Somit sind folgende Arbeitsschritte nötig: 
 
 
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" 
 
Schritt 1  Erfassen von Natur und Land-

schaft (Bestandsaufnahme) 
[Kapitel 3.2] 

Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen 
des Eingriffs und Weiterent-
wicklung der Planung im Hin-
blick auf Verbesserungen für 
Naturhaushalt und Land-
schaftsbild  
[Kapitel 3.3] 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erfor-
derlicher Ausgleichsflächen 
[Kapitel 3.4] 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen 
für den Ausgleich und natur-
schutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen als Grund-
lage für die Abwägung  
[Kapitel 3.5] 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

 
Abwägung mit allen öffentlichen und privaten Belang en (§ 1 Abs. 6 BauGB) 
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3.2 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im Juli und im November 2018 sowie im September 
2019 eine Kartierung der Nutzungen und Lebensraumtypen, um auf den aktuellen Stand des Plan-
gebiets einzugehen. Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Biotoptypen mit der Flächengröße 
auf.  
 

 
 

Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 / 11.10.2019 
 
 
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 

Brachfläche (beige) 15 

Gesamt 7.215 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Plangebiet ist zunächst das Gebiet - durch gemein-
same Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter - in eine Kategorie gemäß seiner Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 28-30 und Matrix 
Abb. 7 auf S. 13) einzustufen.  
 
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter 
 

Gebiete geringer Bedeutung Kategorie I Liste 1 a 

Gebiete mittlerer Bedeutung Kategorie II Liste 1 b 

Gebiete hoher Bedeutung Kategorie III Liste 1 c 
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3.2.1 Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Der Schutz des Bo-
dens hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung, da er weitgehend als nicht erneuerbare 
Ressource gilt. Diese Entwicklung ist Grund für die Verabschiedung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) als eigenständiges Gesetzeswerk.  
Der Boden besitzt Filtereigenschaften, die in engem Zusammenhang mit dem Grundwasserhaus-
halt stehen. Grundlage der Bewertung für die Funktionsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt ist 
die Ausprägung eines naturnahen Bodenprofils.  
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. Gemäß der Übersichtsbodenkarte von 
Bayern befindet sich im Plangebiet „fast ausschließlich kalkhaltiger Kolluvisiol (pseudovergleyt) 
aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Kollivium)“3. Die Böden besitzen eine mittlere Ertragsfähig-
keit mit Ackerzahlen L4LöV 64/64 sowie L4LöV 64/60. Es handelt sich innerhalb des Plangebietes 
um Lehmböden, die aus Löß über Verwitterung entstanden sind. Die Zustandsstufe 4 liegt im mitt-
leren Bereich. 
 
Bewertung / Bedeutung: 
Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist aufgrund der Bodenart Lehm in der Regel 
schlecht, weshalb die Sickerfähigkeit gemindert wird und es somit zu einer Anreicherung von 
Nährstoffen kommt. Das Plangebiet ist bisher komplett unversiegelt. Daher stellt die Versiegelung 
den Verlust an Bodenfunktionen dar. Auch geht die Nutzung als Grünland durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebietes dauerhaft verloren. 
 
 
3.2.2 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser beeinflussen unsere Lebensqualität entscheidend. 
Das Schutzgut Wasser ist allgemein als empfindlich zu betrachten, da es leicht durch Fremdein-
träge verunreinigt werden kann. Verlust von Bodenoberfläche sowie Bodensubstanz verringern 
eine Niederschlagsversickerung über die belebte Bodenoberfläche und somit die Filterungsrate 
und Grundwasserneubildung.  
 
Oberflächenwasser: 
Kein permanent wasserführendes Gewässer im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Grundwasser: 
Kein Trinkwasserschutzgebiet im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Für den Naturhaushalt hat das Plangebiet, in Bezug auf das Schutzgut Wasser im Allgemeinen nur 
eine geringe Bedeutung, da keine Gewässer direkt betroffen sind. Beeinträchtigungen entstehen 
durch die Versiegelung des Bodens und der somit einhergehenden Verringerung von Grundwas-
serneubildung in diesem Bereich.  
 
 
3.2.3 Schutzgut Arten und Lebensräume 
Mainfrankens Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten Lebensraum für eine 
Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch beansprucht allerdings Natur und Landschaft 
intensiv. Dadurch kommt es ständig zu deutlichen Veränderungen der Lebensbedingungen sowie 
der Bestände heimischer Arten und deren Lebensräumen. Eine Neubebauung und Versiegelung 
von Flächen bedeutet für Pflanzen und Tiere Lebensraumverluste und kann in Extremfällen zum 

                                                
3 © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Bodenübersichtskarte, Datenabfrage vom 23.11.2018 �
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(lokalen) Verschwinden von Arten führen. Zusätzlich, insbesondere bei immobilen Tierarten, kann 
eine Zerschneidung von Lebensräumen auftreten. 
Insgesamt sind Qualität und Quantität der naturnahen Strukturen im Vergleich zu anderen Land-
kreisteilen unterdurchschnittlich. Die Gründe hierfür liegen in ihrer Kleinflächigkeit und den Belas-
tung aus dem direkt angrenzenden Sportplatzgelände und der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Artenschutz  
Für potentiell betroffene bodenbrütende Vogelarten werden im Bebauungsplanverfahren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich geregelt, sodass eine Beeinträchtigung der Po-
pulationen ausgeschlossen werden kann.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Aufgrund der einheitlichen naturräumlichen Ausstattung der Grünlandnutzung liegt der Biotopanteil 
des kleinflächigen Plangebietes deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. Die Fläche stellt für 
das Schutzgut Arten und Lebensräume nur eine untergeordnete Rolle dar.  
 
 
3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 
Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen. Ohne Luft gibt es kein 
Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein menschliches Leben. Der Anteil der Luftschadstoffe hat sich 
durch menschliches Einwirken in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Technische 
Weiterentwicklungen und verändertes Nutzungsverhalten tragen dazu bei. 
 
Die jährlichen Niederschläge liegen im Plangebiet etwa bei 600 mm, die mittlere Temperatur liegt 
bei ca. 9 °C. Als intensiv genutzte Grünfläche tragen die Flächen aufgrund der geringen Flächen-
größe nur sehr bedingt zum örtlichen Klima bei. Ein Verlust an kühlenden Vegetationsflächen für 
den Luftaustausch im Gebiet ist nicht gegeben.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben für das Schutzgut Klima / Luft aufgrund der Größe und Lage nur eine unterge-
ordnete Rolle.  
 
 
3.2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Der Begriff der Landschaft ist synonym zum Begriff Landschaftsbild zu sehen und beschreibt damit 
einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Geprägt wird die Landschaft durch Land-
nutzung und die natürlichen Gegebenheiten, wie die Topografie und prägende Biotoptypen. Beur-
teilt werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigenart und Seltenheit der Landschaft. 
 
Das Plangebiet liegt in einer hügeligen von Wald und Tälern geprägten Landschaft. „Der Natur-
raum insgesamt [ist] von landesweiter Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und wichtiges 
Bindeglied im Trockenverbundsystem im unterfränkischen Muschelkalkzug.“4 Das Plangebiet 
selbst liegt im Talgrund bzw. im unteren Hangbereich eines Seitentals der Fränkischen Saale und 
befindet sich außerhalb der hochwertigen Trockenstandorte. Durch das geplante Sondergebiet 
wird das Landschaftsbild verändert. Vorbelastungen bestehen jedoch bereits durch vorhandene 
landwirtschaftliche Hallen.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben aufgrund der jetzigen Situation und der zukünftigen Entwicklungen im Pla-
nungsumfeld eine mittlere Wirkung auf das Landschaftsbild. Durch die geplante Lagerfläche ent-
steht eine zusätzliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 

                                                
4 ABSP, S.404 
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3.2.6 Schutzgut Mensch 
Hierbei sind insbesondere zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden 
sind und welche Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Ent-
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wech-
selbeziehung zu den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes haben keinen relevanten Freizeit- und Erholungswert für 
den Markt Elfershausen, da sie intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  
Für das Wohnumfeld der Menschen hat die Planfläche eine mittlere Bedeutung, da sie direkt an 
das vorhandene Sportplatzgelände mit Spielplatz und einen Spazierweg angrenzt.  
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung entstehen zeitweilig Beeinträchtigungen durch Geruch 
und Staub.  
  
Bewertung / Bedeutung:  
Es sind mittlere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
 
 
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien 
 
Lebensraum  ca. Größe in m² Kategorie  Wertstufe  

Bestand 
Bemerkungen 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

7.200 II mittlerer Wert extensiv genutztes Grün-
land, Schafbeweidung 

Brachfläche  
(beige) 

15 I oberer Wert Brachfläche > 5 Jahre, Be-
reich unter dem mobilen 
Unterstand 

Gesamt  7.215    

 
 

3.3 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung             
im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt un d Landschaftsbild  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft ergibt sich maßgeblich durch die Ausgestaltung 
der Planung, d.h. je höher der Versiegelungsgrad geplant ist, desto geringer sind die Funktionen 
der Schutzgüter für Natur und Landschaft.  
 
Die Ermittlung der Eingriffsschwere erfolgt nach der zulässigen Verdichtung eines Plangebietes. 
Diese richtet sich nach der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ nach Festlegung bzw. Baunut-
zungsverordnung) sowie einem Zuschlag für Versiegelung der Erschließung, bzw. einem Abschlag 
für Grünflächen. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann nur über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden, da ein Bebau-
ungsplan lediglich den äußeren Gesamtrahmen festlegen kann. 
  
Tabelle 6: Eingriffsschwere 
 

Versiegelungsgrad (gesamt) Eingriffsschwere nach „Leitfaden“ 

bis 35 % geringer Eingriff (Typ B) 

über 35 % mittlerer oder hoher Eingriff (Typ A) 
 
Im vorliegenden Planungsfall gibt es eine einheitliche Versiegelungsintensität mit einer GRZ von 
0,8. 
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Aufgrund dieses Zahlenwertes ist die Fläche dem Typ A: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad  zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 7: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² Wertstufe Typ A  
(gem. GRZ 0,8) 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 mittlerer Wert 

Brachfläche (beige) 15 oberer Wert 

Gesamt  7.215  
 
 
Folgende Flächenanteile werden mit der geplanten Nutzung entweder als Eingriff oder neutral ge-
wertet: 
 

 
Abbildung 5: Wertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 
 
Rot: Eingriff, Abwertung 
Blau: Eingriff, grünordnerische Maßnahme 
Grün: neutrale Wertung 
Schwarz: Geltungsbereich 
 
 
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Brachfläche (beige) 15 
 
 
Die im Folgenden gelisteten Flächen werden neutral gewertet: 
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Tabelle 9: neutrale Wertung des Bestandes 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 1.400 
 
 
 
 

3.4 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

Die Ableitung der Beeinträchtigungsintensitäten ergibt sich aus der Überlagerung der Gebiete un-
terschiedlicher Eingriffsschwere und den Gebieten unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 
Nach Abzug des neutral gewerteten Flächenanteils (1.400 m²) verbleibt als Eingriffsfläche der Um-
fang von 5.800 m². 
 
 
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) 
 
 PLANUNG BESTAND  

 Gebiete unter-
schiedlicher Ein-
griffsschwere 

Gebiete unter-
schiedlicher Bedeu-
tung für Naturhaus-
halt und Land-
schaftsbild 

Ergebnis der Überlagerung 

Lebensraum ca. Grö-
ße in m² 

Wertstufe 
Planung 

Kategorie Wertstufe  
Bestand 

Felder Summe 
der Wert-

stufen 

Vorläufiger 
Faktor 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

5.800 mittlerer 
Wert 

II mittlerer 
Wert 

A II mittlerer 
Wert 

0,9 

Gesamt  5.800       
 
 
 
 
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) 
 

Lebensraum ca. 
Größe 
in m² 

Felder Faktor Kompensationsumfang  

Extensivgrünland 5.800 A II 0,9 5.220 
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3.5 Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung  

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht wer-
den kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen be-
sonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits ökolo-
gisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen Maß-
nahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe möglich ist 
(z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild zu 
Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend davon kann der Aus-
gleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels Flächenzuschlag erreicht werden. 
Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Anrechnung von Flächen, die innerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufgewertet werden: 
 
 
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: 
 
Lebensraum  
(Bestand) 

Katego-
rie 
(Be-
stand) 

Maßnahme Kategorie 
(nach 
Aufwer-
tung) 

ca. Grö-
ße in m² 

Festset
set-
zung 

Anrechen-
bare Fläche  

Extensivgrünland II Anpflanzungen 
Bäume und 
Sträucher, 
Ansaat autoch-
thone Saatgut-
mischung 

II 2.300 private 
Grün-
fläche 

0 

 
Auf den privaten Grünflächen werden im Rahmen der Planung grünordnerische Maßnahmen 
durchgeführt, die nicht als Kompensationsmaßnahmen gewertet werden können. 
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Kompensationsumfang auf externer Ausgleichsfläche nach Abzug der aufwertbaren Flächen in-
nerhalb des Plangebietes: 
 
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche 
 

 ca. Größe in m² 

Kompensationsumfang 5.220 

Anrechenbare Fläche im 
Plangebiet 

0 

Externer Ausgleichsbedarf 5.220 

 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen mit einem Kompensationswert von 5.220 m² errechnet.  
 
 
Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende 
Fläche als Ausgleichsfläche zur Verfügung:  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen können auf der Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen ausgeführt werden.  
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende Festsetzung:  
Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Maßnahme: Kiefernauflichtung bis 0,3; Pflege der Magerrasen durch Entfernung von Gehölzauf-
wuchs (die Arbeiten sind durch den zuständigen Förster zu leiten/überwachen) 
Wertung der Maßnahme: Faktor 0,5. 
 
Beim errechneten Ausgleichsbedarf mit einem Kompensationswert von 5.220 m² ist beim Wer-
tungsfaktor 0,5 somit auf der Fl.Nr. 663 folgende Ausgleichsfläche erforderlich: 10.440 m²  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
 

 
Darstellung ohne Maßstab 
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4. Ziele der Grünordnung  
 
Zielsetzungen der Grünordnung 
 

·  Einbindung des geplanten Baugebietes in die freie Landschaft durch Festsetzung einer 
Eingrünung. 

·  Begrünung privater Grünflächen mit heimischen Gehölzen und autochthonem Saatgut. 
·  Festsetzung der Sammlung und schadloser Ableitung von Oberflächenwasser (auch aus 

Außeneinzugsgebieten) in einem Graben und Rückhaltebecken. 
·  Ausführung sockelloser Einfriedungen zur Durchgängigkeit von Kleinsäugern 

 
 
 
 
5. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden grünordnerische Maßnahmen aufgelistet, die dem Grünordnungsplan zu 
entnehmen sind und die Grundlagen für die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes darstellen.  
 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläc he 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird Folgendes festgesetzt: 
 

·  Baumpflanzung eines heimischen Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv StU 18-20 cm) oder 
Obstbaumhochstammes (Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß Plandarstellung  

 
·  Randeingrünung: 

Pflanzung einer 3-reihigen Hecke auf der Grünfläche an der Nordseite und Westseite (nicht 
auf Böschungskrone; Mindestqualität vStr 125-150). 

 
·  Ansaat der privaten Grünflächen mit autochthoner Saatgutmischung in den neu zu gestal-

tenden Bereichen.  Pflege der privaten Grünflächen in extensiver Nutzung ohne Einsatz 
von Dünger, Herbiziden und Pestiziden.  
Pflege: 1-2 schürige Mahd, Mahdverzicht zwischen Anfang März bis Ende August. 
 

 

5.2 Pflanzgebot  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
Verwendung von standortgerechten Gehölzen  
 
Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind zeitgleich zum Eingriff auszufüh-
ren, sodass der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt wird. 
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Pflanzenliste  
 
Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: 
 
Bäume: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana   Gemeine Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 
Liste mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar. 
Verwendung von gebietseigenen (autochthonen) Sorten, Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 
(Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken = aut-07.00 
EAB) des Bundesamts für Naturschutz. 
 
Die Ansaat der Flächen muss mit standortgerechten Saatgutmischungen (autochthon) erfolgen. 
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6. Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für das Plangebiet ein Bedarf an externen Ausgleichsflächen errechnet. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende Fläche als Aus-
gleichsfläche zur Verfügung: Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen.  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig bereitzustellen. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
 
 
Würzburg,   14.12.2018 
Bearbeitung:  J. Goesmann 
  (Dipl. – Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur) 
 
Geändert: 
Würzburg,  23.10.2019 
Bearbeitung:   S. Mayer (Landschaftsarchitekt) 
 
Geändert: 
Würzburg,  17.02.2020 
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1. Einleitung  
 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung vor, wenn aufgrund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beur-
teilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsrege-
lung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe, die Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes sind zu unterlassen.  Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit 
einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – qualitativ, quantitativ oder an anderen Stand-
orten im Plangebiet -  erreicht werden kann.  
Die Gemeinden sind nach § 1a Abs.3 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln 
und in die Abwägung einzustellen.  Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der 
Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Auf-
wertung.  
 
Wesentliche Ziele der Grünordnungsplanung sind: 
 

·  Die weitgehende Erhaltung von Grünbeständen, 
·  der Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sowie weiterer hochwertiger Flächen, 
·  die Minimierung der Negativwirkungen einer geplanten Bebauung, 
·  die Planung und Schaffung öffentlicher, naturnaher und gestalteter Grünflächen zur Erho-

lungsnutzung,  
·  die Begrünung der Straßenräume,  
·  die Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegenetzes,  
·  die Formulierung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eines Plangebietes.  
 

1.2 Anlass 

Für den Bereich „Bohnleite“ hat der Markt Elfershausen die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um einen örtlich bestehenden Bedarf an Lagerfläche, insbesondere im Hinblick auf 
Baumaterialien und Geräte, nachzukommen und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Lückenbereiches zwischen dem Sportplatzgelände und den bestehenden landwirt-
schaftlichen Hallen sicherzustellen. 
Der Grünordnungsplan durchläuft die Verfahrensphasen des Bebauungsplanes als integrierte Pla-
nung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungsplan erhal-
ten die grünordnerischen Festsetzungen nach Abschluss des Verfahrens gemäß BauGB verbindli-
che Rechtskraft. Der Grünordnungsplan, einschließlich der grünordnerischen Begründung, ist Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
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1.3 Plangebiet und Datengrundlage  

 
1.3.1 Plangebiet  
 

        
 
       
 
 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan  
              „Bohnleite“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor Ingenieur 
GmbH am 13.11.2018 
 

 
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 
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Die Planung ist in nachfolgender Tabelle in Nutzung, Flächengröße und prozentualem Anteil be-
züglich der Gesamtfläche dargestellt. 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung 
 

Gesamtfläche ca. 0,72 ha 100 % 

Sonderbaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 

Private Grünflächen ca. 0,37 ha 51,39 % 

Nettobaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 
 
 
1.3.2 Datengrundlage  

·  Die aktuelle Katasterkarte 
·  Die aktuelle Aufnahme Biotoptypen (Juli + November 2018) 
·  Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, Landkreis Bad Kissingen (Dezember 1993) 
·  FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 20.11.2018 
·  Datenabfrage Bayernatlas Plus 
·  Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie vom 19.11.2018  
·  ASK-Datenabfrage beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (November 2018) 
·  Regionalplan Region Main-Rhön (3) 

 
 
2. Übergeordnete Planungen und Ziele 
 

2.1 Lage im Raum 

Das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerflächen liegt an einem Talraum bzw. 
einem mittelstark nach Süden ansteigenden Hang zwischen den bestehenden Sportplatzeinrich-
tungen des Gemeindeteiles Machtilshausen im Westen und bestehenden landwirtschaftlichen Hal-
len im Osten. Die Verkehrsanbindung erfolgt über den bestehenden und befestigten öffentlichen 
Wirtschaftsweg im nördlichen Anschluss der Sondergebietsfläche. 
 
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerfläche gemäß § 
11 BauNVO 1990 ausgewiesen. 
 

2.2 Regionalplan 

Gemäß aktueller Lesefassung des Regionalplans Region Main-Rhön (3) ist der Markt Elfershau-
sen mit seinen Ortsteilen als Grundzentrum genannt und liegt innerhalb des allgemeinen ländli-
chen Raumes mit besonderem Handlungsbedarf. Zudem besteht zwischen Elfershausen und dem 
östlich angrenzenden Euerdorf, das als eine besonders strukturschwache Gemeinde eingeordnet 
ist, eine Verbindungslinie zur Kennzeichnung zentraler Doppelorte. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes außerhalb Naturschutzflä-
chen R11NBL.  
 

2.3 Flächennutzungsplan und integrierter Landschaft splan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bohnleite“ im sogenannten Parallelverfahren vor 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durchgeführt, um die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BauGB zu gewährleisten. 
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2.4 Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete.  
Südlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwei Teilflächen der „Heckenstrukturen und 
Magerrasenreste südöstlich Machtilshausen“, die biotopkartiert sind.  
In ca. 100 m nördlicher sowie ca. 300 m südwestlicher Entfernung liegt das Naturschutzgebiet und 
FFH-Gebiet „Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg“ mit herausragender Bedeutung für 
das Landschaftsbild sowie sehr hoher Qualität in Bezug auf Arten und Lebensräume. 
 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation entspricht in diesem Gebiet einem Christophskraut-
Waldgersten-Buchenwald. 
 

2.6 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. „Das dominierende Ausgangsgestein stellt 
der Untere Muschelkalk (= Wellenkalk) dar […].“1 Das Gebiet befindet sich in einem Seitental der 
Fränkischen Saale. „Die Täler und die angrenzenden flachen Unterhänge werden ackerbaulich 
genutzt, vereinzelt auch lößüberdeckte Flächen der Plateaus […].“2 Die Böden besitzen eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit.  
 
 
3. Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe 
beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand Septem-
ber 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß dem Leitfaden steht je 
nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung entweder das vereinfachte Vorgehen 
oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) zur Verfügung. Um die Auswirkungen 
auf das Plangebiet zu beurteilen, bietet sich die Gliederung in die von der Planung betroffenen 
Schutzgüter an.  
 
Achtung des Vermeidungsgebots  
 
Die Beachtung des Vermeidungsgebotes gemäß des § 15 Abs. 1 BNatSchG erfordert vermeidbare 
Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der 
Vermeidung zu ermitteln. 
 

3.1 Art des Vorgehens 

Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, gibt es zwei Vorgehenswei-
sen den Ausgleichsbedarf zu ermitteln – das vereinfachte Vorgehen und das Regelverfahren mit 
vier Arbeitsschritten. Das vereinfachte Vorgehen ist nur für einfach gelagerte Planungsfälle zuläs-
sig, wenn zudem alle Fragen untenstehender Checkliste mit ja beantwortet werden können. Wenn 
dieser Fall eintritt, entsteht kein weiterer Ausgleichsbedarf. 

                                                
1 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
2 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
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Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der Natur" 

SO-Gebiet 

siehe Maß-
nahmen + 
sarF 

Erdmassen-
bewegung, 
Wiedereinbau 

Rückhaltung 

Eingrünung 
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Für das vorliegende Vorhaben ist das vereinfachte Vorgehen nicht möglich, da die Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet vorsieht. Somit sind folgende Arbeitsschritte nötig: 
 
 
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" 
 
Schritt 1  Erfassen von Natur und Land-

schaft (Bestandsaufnahme) 
[Kapitel 3.2] 

Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen 
des Eingriffs und Weiterent-
wicklung der Planung im Hin-
blick auf Verbesserungen für 
Naturhaushalt und Land-
schaftsbild  
[Kapitel 3.3] 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erfor-
derlicher Ausgleichsflächen 
[Kapitel 3.4] 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen 
für den Ausgleich und natur-
schutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen als Grund-
lage für die Abwägung  
[Kapitel 3.5] 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

 
Abwägung mit allen öffentlichen und privaten Belang en (§ 1 Abs. 6 BauGB) 
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3.2 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im Juli und im November 2018 sowie im September 
2019 eine Kartierung der Nutzungen und Lebensraumtypen, um auf den aktuellen Stand des Plan-
gebiets einzugehen. Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Biotoptypen mit der Flächengröße 
auf.  
 

 
 

Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 / 11.10.2019 
 
 
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 

Brachfläche (beige) 15 

Gesamt 7.215 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Plangebiet ist zunächst das Gebiet - durch gemein-
same Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter - in eine Kategorie gemäß seiner Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 28-30 und Matrix 
Abb. 7 auf S. 13) einzustufen.  
 
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter 
 

Gebiete geringer Bedeutung Kategorie I Liste 1 a 

Gebiete mittlerer Bedeutung Kategorie II Liste 1 b 

Gebiete hoher Bedeutung Kategorie III Liste 1 c 
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3.2.1 Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Der Schutz des Bo-
dens hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung, da er weitgehend als nicht erneuerbare 
Ressource gilt. Diese Entwicklung ist Grund für die Verabschiedung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) als eigenständiges Gesetzeswerk.  
Der Boden besitzt Filtereigenschaften, die in engem Zusammenhang mit dem Grundwasserhaus-
halt stehen. Grundlage der Bewertung für die Funktionsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt ist 
die Ausprägung eines naturnahen Bodenprofils.  
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. Gemäß der Übersichtsbodenkarte von 
Bayern befindet sich im Plangebiet „fast ausschließlich kalkhaltiger Kolluvisiol (pseudovergleyt) 
aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Kollivium)“3. Die Böden besitzen eine mittlere Ertragsfähig-
keit mit Ackerzahlen L4LöV 64/64 sowie L4LöV 64/60. Es handelt sich innerhalb des Plangebietes 
um Lehmböden, die aus Löß über Verwitterung entstanden sind. Die Zustandsstufe 4 liegt im mitt-
leren Bereich. 
 
Bewertung / Bedeutung: 
Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist aufgrund der Bodenart Lehm in der Regel 
schlecht, weshalb die Sickerfähigkeit gemindert wird und es somit zu einer Anreicherung von 
Nährstoffen kommt. Das Plangebiet ist bisher komplett unversiegelt. Daher stellt die Versiegelung 
den Verlust an Bodenfunktionen dar. Auch geht die Nutzung als Grünland durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebietes dauerhaft verloren. 
 
 
3.2.2 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser beeinflussen unsere Lebensqualität entscheidend. 
Das Schutzgut Wasser ist allgemein als empfindlich zu betrachten, da es leicht durch Fremdein-
träge verunreinigt werden kann. Verlust von Bodenoberfläche sowie Bodensubstanz verringern 
eine Niederschlagsversickerung über die belebte Bodenoberfläche und somit die Filterungsrate 
und Grundwasserneubildung.  
 
Oberflächenwasser: 
Kein permanent wasserführendes Gewässer im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Grundwasser: 
Kein Trinkwasserschutzgebiet im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Für den Naturhaushalt hat das Plangebiet, in Bezug auf das Schutzgut Wasser im Allgemeinen nur 
eine geringe Bedeutung, da keine Gewässer direkt betroffen sind. Beeinträchtigungen entstehen 
durch die Versiegelung des Bodens und der somit einhergehenden Verringerung von Grundwas-
serneubildung in diesem Bereich.  
 
 
3.2.3 Schutzgut Arten und Lebensräume 
Mainfrankens Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten Lebensraum für eine 
Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch beansprucht allerdings Natur und Landschaft 
intensiv. Dadurch kommt es ständig zu deutlichen Veränderungen der Lebensbedingungen sowie 
der Bestände heimischer Arten und deren Lebensräumen. Eine Neubebauung und Versiegelung 
von Flächen bedeutet für Pflanzen und Tiere Lebensraumverluste und kann in Extremfällen zum 

                                                
3 © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Bodenübersichtskarte, Datenabfrage vom 23.11.2018 �
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(lokalen) Verschwinden von Arten führen. Zusätzlich, insbesondere bei immobilen Tierarten, kann 
eine Zerschneidung von Lebensräumen auftreten. 
Insgesamt sind Qualität und Quantität der naturnahen Strukturen im Vergleich zu anderen Land-
kreisteilen unterdurchschnittlich. Die Gründe hierfür liegen in ihrer Kleinflächigkeit und den Belas-
tung aus dem direkt angrenzenden Sportplatzgelände und der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Artenschutz  
Für potentiell betroffene bodenbrütende Vogelarten werden im Bebauungsplanverfahren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich geregelt, sodass eine Beeinträchtigung der Po-
pulationen ausgeschlossen werden kann.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Aufgrund der einheitlichen naturräumlichen Ausstattung der Grünlandnutzung liegt der Biotopanteil 
des kleinflächigen Plangebietes deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. Die Fläche stellt für 
das Schutzgut Arten und Lebensräume nur eine untergeordnete Rolle dar.  
 
 
3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 
Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen. Ohne Luft gibt es kein 
Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein menschliches Leben. Der Anteil der Luftschadstoffe hat sich 
durch menschliches Einwirken in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Technische 
Weiterentwicklungen und verändertes Nutzungsverhalten tragen dazu bei. 
 
Die jährlichen Niederschläge liegen im Plangebiet etwa bei 600 mm, die mittlere Temperatur liegt 
bei ca. 9 °C. Als intensiv genutzte Grünfläche tragen die Flächen aufgrund der geringen Flächen-
größe nur sehr bedingt zum örtlichen Klima bei. Ein Verlust an kühlenden Vegetationsflächen für 
den Luftaustausch im Gebiet ist nicht gegeben.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben für das Schutzgut Klima / Luft aufgrund der Größe und Lage nur eine unterge-
ordnete Rolle.  
 
 
3.2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Der Begriff der Landschaft ist synonym zum Begriff Landschaftsbild zu sehen und beschreibt damit 
einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Geprägt wird die Landschaft durch Land-
nutzung und die natürlichen Gegebenheiten, wie die Topografie und prägende Biotoptypen. Beur-
teilt werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigenart und Seltenheit der Landschaft. 
 
Das Plangebiet liegt in einer hügeligen von Wald und Tälern geprägten Landschaft. „Der Natur-
raum insgesamt [ist] von landesweiter Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und wichtiges 
Bindeglied im Trockenverbundsystem im unterfränkischen Muschelkalkzug.“4 Das Plangebiet 
selbst liegt im Talgrund bzw. im unteren Hangbereich eines Seitentals der Fränkischen Saale und 
befindet sich außerhalb der hochwertigen Trockenstandorte. Durch das geplante Sondergebiet 
wird das Landschaftsbild verändert. Vorbelastungen bestehen jedoch bereits durch vorhandene 
landwirtschaftliche Hallen.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben aufgrund der jetzigen Situation und der zukünftigen Entwicklungen im Pla-
nungsumfeld eine mittlere Wirkung auf das Landschaftsbild. Durch die geplante Lagerfläche ent-
steht eine zusätzliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 

                                                
4 ABSP, S.404 
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3.2.6 Schutzgut Mensch 
Hierbei sind insbesondere zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden 
sind und welche Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Ent-
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wech-
selbeziehung zu den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes haben keinen relevanten Freizeit- und Erholungswert für 
den Markt Elfershausen, da sie intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  
Für das Wohnumfeld der Menschen hat die Planfläche eine mittlere Bedeutung, da sie direkt an 
das vorhandene Sportplatzgelände mit Spielplatz und einen Spazierweg angrenzt.  
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung entstehen zeitweilig Beeinträchtigungen durch Geruch 
und Staub.  
  
Bewertung / Bedeutung:  
Es sind mittlere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
 
 
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien 
 
Lebensraum  ca. Größe in m² Kategorie  Wertstufe  

Bestand 
Bemerkungen 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

7.200 II mittlerer Wert extensiv genutztes Grün-
land, Schafbeweidung 

Brachfläche  
(beige) 

15 I oberer Wert Brachfläche > 5 Jahre, Be-
reich unter dem mobilen 
Unterstand 

Gesamt  7.215    

 
 

3.3 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung             
im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt un d Landschaftsbild  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft ergibt sich maßgeblich durch die Ausgestaltung 
der Planung, d.h. je höher der Versiegelungsgrad geplant ist, desto geringer sind die Funktionen 
der Schutzgüter für Natur und Landschaft.  
 
Die Ermittlung der Eingriffsschwere erfolgt nach der zulässigen Verdichtung eines Plangebietes. 
Diese richtet sich nach der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ nach Festlegung bzw. Baunut-
zungsverordnung) sowie einem Zuschlag für Versiegelung der Erschließung, bzw. einem Abschlag 
für Grünflächen. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann nur über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden, da ein Bebau-
ungsplan lediglich den äußeren Gesamtrahmen festlegen kann. 
  
Tabelle 6: Eingriffsschwere 
 

Versiegelungsgrad (gesamt) Eingriffsschwere nach „Leitfaden“ 

bis 35 % geringer Eingriff (Typ B) 

über 35 % mittlerer oder hoher Eingriff (Typ A) 
 
Im vorliegenden Planungsfall gibt es eine einheitliche Versiegelungsintensität mit einer GRZ von 
0,8. 
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Aufgrund dieses Zahlenwertes ist die Fläche dem Typ A: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad  zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 7: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² Wertstufe Typ A  
(gem. GRZ 0,8) 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 mittlerer Wert 

Brachfläche (beige) 15 oberer Wert 

Gesamt  7.215  
 
 
Folgende Flächenanteile werden mit der geplanten Nutzung entweder als Eingriff oder neutral ge-
wertet: 
 

 
Abbildung 5: Wertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 
 
Rot: Eingriff, Abwertung 
Blau: Eingriff, grünordnerische Maßnahme 
Grün: neutrale Wertung 
Schwarz: Geltungsbereich 
 
 
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Brachfläche (beige) 15 
 
 
Die im Folgenden gelisteten Flächen werden neutral gewertet: 
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Tabelle 9: neutrale Wertung des Bestandes 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 1.400 
 
 
 
 

3.4 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

Die Ableitung der Beeinträchtigungsintensitäten ergibt sich aus der Überlagerung der Gebiete un-
terschiedlicher Eingriffsschwere und den Gebieten unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 
Nach Abzug des neutral gewerteten Flächenanteils (1.400 m²) verbleibt als Eingriffsfläche der Um-
fang von 5.800 m². 
 
 
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) 
 
 PLANUNG BESTAND  

 Gebiete unter-
schiedlicher Ein-
griffsschwere 

Gebiete unter-
schiedlicher Bedeu-
tung für Naturhaus-
halt und Land-
schaftsbild 

Ergebnis der Überlagerung 

Lebensraum ca. Grö-
ße in m² 

Wertstufe 
Planung 

Kategorie Wertstufe  
Bestand 

Felder Summe 
der Wert-

stufen 

Vorläufiger 
Faktor 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

5.800 mittlerer 
Wert 

II mittlerer 
Wert 

A II mittlerer 
Wert 

0,9 

Gesamt  5.800       
 
 
 
 
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) 
 

Lebensraum ca. 
Größe 
in m² 

Felder Faktor Kompensationsumfang  

Extensivgrünland 5.800 A II 0,9 5.220 
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3.5 Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung  

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht wer-
den kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen be-
sonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits ökolo-
gisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen Maß-
nahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe möglich ist 
(z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild zu 
Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend davon kann der Aus-
gleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels Flächenzuschlag erreicht werden. 
Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Anrechnung von Flächen, die innerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufgewertet werden: 
 
 
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: 
 
Lebensraum  
(Bestand) 

Katego-
rie 
(Be-
stand) 

Maßnahme Kategorie 
(nach 
Aufwer-
tung) 

ca. Grö-
ße in m² 

Festset
set-
zung 

Anrechen-
bare Fläche  

Extensivgrünland II Anpflanzungen 
Bäume und 
Sträucher, 
Ansaat autoch-
thone Saatgut-
mischung 

II 2.300 private 
Grün-
fläche 

0 

 
Auf den privaten Grünflächen werden im Rahmen der Planung grünordnerische Maßnahmen 
durchgeführt, die nicht als Kompensationsmaßnahmen gewertet werden können. 
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Kompensationsumfang auf externer Ausgleichsfläche nach Abzug der aufwertbaren Flächen in-
nerhalb des Plangebietes: 
 
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche 
 

 ca. Größe in m² 

Kompensationsumfang 5.220 

Anrechenbare Fläche im 
Plangebiet 

0 

Externer Ausgleichsbedarf 5.220 

 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen mit einem Kompensationswert von 5.220 m² errechnet.  
 
 
Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende 
Fläche als Ausgleichsfläche zur Verfügung:  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen können auf der Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen ausgeführt werden.  
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende Festsetzung:  
Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Maßnahme: Kiefernauflichtung bis 0,3; Pflege der Magerrasen durch Entfernung von Gehölzauf-
wuchs (die Arbeiten sind durch den zuständigen Förster zu leiten/überwachen) 
Wertung der Maßnahme: Faktor 0,5. 
 
Beim errechneten Ausgleichsbedarf mit einem Kompensationswert von 5.220 m² ist beim Wer-
tungsfaktor 0,5 somit auf der Fl.Nr. 663 folgende Ausgleichsfläche erforderlich: 10.440 m²  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
 

 
Darstellung ohne Maßstab 
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4. Ziele der Grünordnung  
 
Zielsetzungen der Grünordnung 
 

·  Einbindung des geplanten Baugebietes in die freie Landschaft durch Festsetzung einer 
Eingrünung. 

·  Begrünung privater Grünflächen mit heimischen Gehölzen und autochthonem Saatgut. 
·  Festsetzung der Sammlung und schadloser Ableitung von Oberflächenwasser (auch aus 

Außeneinzugsgebieten) in einem Graben und Rückhaltebecken. 
·  Ausführung sockelloser Einfriedungen zur Durchgängigkeit von Kleinsäugern 

 
 
 
 
5. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden grünordnerische Maßnahmen aufgelistet, die dem Grünordnungsplan zu 
entnehmen sind und die Grundlagen für die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes darstellen.  
 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläc he 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird Folgendes festgesetzt: 
 

·  Baumpflanzung eines heimischen Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv StU 18-20 cm) oder 
Obstbaumhochstammes (Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß Plandarstellung  

 
·  Randeingrünung: 

Pflanzung einer 3-reihigen Hecke auf der Grünfläche an der Nordseite und Westseite (nicht 
auf Böschungskrone; Mindestqualität vStr 125-150). 

 
·  Ansaat der privaten Grünflächen mit autochthoner Saatgutmischung in den neu zu gestal-

tenden Bereichen.  Pflege der privaten Grünflächen in extensiver Nutzung ohne Einsatz 
von Dünger, Herbiziden und Pestiziden.  
Pflege: 1-2 schürige Mahd, Mahdverzicht zwischen Anfang März bis Ende August. 
 

 

5.2 Pflanzgebot  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
Verwendung von standortgerechten Gehölzen  
 
Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind zeitgleich zum Eingriff auszufüh-
ren, sodass der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt wird. 
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Pflanzenliste  
 
Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: 
 
Bäume: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana   Gemeine Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 
Liste mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar. 
Verwendung von gebietseigenen (autochthonen) Sorten, Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 
(Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken = aut-07.00 
EAB) des Bundesamts für Naturschutz. 
 
Die Ansaat der Flächen muss mit standortgerechten Saatgutmischungen (autochthon) erfolgen. 
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6. Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für das Plangebiet ein Bedarf an externen Ausgleichsflächen errechnet. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende Fläche als Aus-
gleichsfläche zur Verfügung: Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen.  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig bereitzustellen. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
 
 
Würzburg,   14.12.2018 
Bearbeitung:  J. Goesmann 
  (Dipl. – Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur) 
 
Geändert: 
Würzburg,  23.10.2019 
Bearbeitung:   S. Mayer (Landschaftsarchitekt) 
 
Geändert: 
Würzburg,  17.02.2020 
 
  



Seite 20 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

Abbildungsverzeichnis 
 
 
Abb. 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor 
Ingenieur GmbH am 13.11.2018 ..................................................................................................... 4�
 
Abb. 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 ........ 4�
 
Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der 
Natur" ............................................................................................................................................. 7�
 
Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 .... 9�
 
Abbildung 5: Erhalt, Auf- und Abwertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 ................ 13�

 
 
Tabellenverzeichnis 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung .................................................................................. 5�
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" ............. 8�
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen ............................................................................................. 9�
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter ............................................................................................ 9�
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien ....................................................... 12�
Tabelle 6: Eingriffsschwere ........................................................................................................... 12�
Tabelle 7: WA (GRZ 0,80) - Ermittlung der Eingriffsschwere ......................................................... 13�
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands ............................................................................................... 13�
Tabelle 9: Aufwertung des Bestandes ........................................................................................... 14�
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) .............................. 14�
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) ............................ 14�
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: ...................................................................... 15�
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche ........................................................................... 16�
 



Elf17-0003 

           Anlage 2 
 
Markt:  Elfershausen 
Ortsteil: Machtilshausen 
Kreis:  Bad Kissingen 
 
 
�
�

 
 
 
 
 

Integrierte Grünordnung 
Bebauungsplan für das Sondergebiet „Bohnleite“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwurf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

17.02.2020 



Seite 2 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
1.� Einleitung ............................................................................................................................... 3�
1.1� Rechtsgrundlagen .................................................................................................................. 3�
1.2� Anlass .................................................................................................................................... 3�
1.3� Plangebiet und Datengrundlage ............................................................................................. 4�
1.3.1�Plangebiet .............................................................................................................................. 4�
1.3.2�Datengrundlage ..................................................................................................................... 5�
 
2.� Übergeordnete Planungen und Ziele ..................................................................................... 5�
2.1� Lage im Raum ....................................................................................................................... 5�
2.2� Regionalplan .......................................................................................................................... 5�
2.3� Flächennutzungsplan und integrierter Landschaftsplan ......................................................... 5�
2.4� Schutzgebiete ........................................................................................................................ 6�
2.5� Potentielle natürliche Vegetation ............................................................................................ 6�
2.6� Naturräumliche Gliederung .................................................................................................... 6�
 
3.� Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft ........................................... 6�
3.1� Art des Vorgehens ................................................................................................................. 6�
3.2� Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft ................................................................ 9�
3.2.1�Schutzgut Boden ................................................................................................................. 10�
3.2.2�Schutzgut Wasser ................................................................................................................ 10�
3.2.3�Schutzgut Arten und Lebensräume ...................................................................................... 10�
3.2.4�Schutzgut Klima / Luft .......................................................................................................... 11�
3.2.5�Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild ............................................................................... 11�
3.2.6�Schutzgut Mensch ............................................................................................................... 12�
3.3� Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Weiterentwicklung der Planung                         

im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt und Landschaftsbild .............................. 12�
3.4� Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen ..................................................... 14�
3.5� Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich                   

sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung .................................... 15�
 
4.� Ziele der Grünordnung ......................................................................................................... 17�
 
5.� Grünordnerische Maßnahmen ............................................................................................. 17�
5.1� Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläche ........................................................ 17�
5.2� Pflanzgebot .......................................................................................................................... 17�
 
6.� Zusammenfassung .............................................................................................................. 19�
 
  



Seite 3 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

1. Einleitung  
 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung vor, wenn aufgrund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beur-
teilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsrege-
lung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe, die Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes sind zu unterlassen.  Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit 
einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – qualitativ, quantitativ oder an anderen Stand-
orten im Plangebiet -  erreicht werden kann.  
Die Gemeinden sind nach § 1a Abs.3 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln 
und in die Abwägung einzustellen.  Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der 
Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Auf-
wertung.  
 
Wesentliche Ziele der Grünordnungsplanung sind: 
 

·  Die weitgehende Erhaltung von Grünbeständen, 
·  der Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sowie weiterer hochwertiger Flächen, 
·  die Minimierung der Negativwirkungen einer geplanten Bebauung, 
·  die Planung und Schaffung öffentlicher, naturnaher und gestalteter Grünflächen zur Erho-

lungsnutzung,  
·  die Begrünung der Straßenräume,  
·  die Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegenetzes,  
·  die Formulierung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eines Plangebietes.  
 

1.2 Anlass 

Für den Bereich „Bohnleite“ hat der Markt Elfershausen die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um einen örtlich bestehenden Bedarf an Lagerfläche, insbesondere im Hinblick auf 
Baumaterialien und Geräte, nachzukommen und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Lückenbereiches zwischen dem Sportplatzgelände und den bestehenden landwirt-
schaftlichen Hallen sicherzustellen. 
Der Grünordnungsplan durchläuft die Verfahrensphasen des Bebauungsplanes als integrierte Pla-
nung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungsplan erhal-
ten die grünordnerischen Festsetzungen nach Abschluss des Verfahrens gemäß BauGB verbindli-
che Rechtskraft. Der Grünordnungsplan, einschließlich der grünordnerischen Begründung, ist Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
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1.3 Plangebiet und Datengrundlage  

 
1.3.1 Plangebiet  
 

        
 
       
 
 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan  
              „Bohnleite“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor Ingenieur 
GmbH am 13.11.2018 
 

 
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 
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Die Planung ist in nachfolgender Tabelle in Nutzung, Flächengröße und prozentualem Anteil be-
züglich der Gesamtfläche dargestellt. 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung 
 

Gesamtfläche ca. 0,72 ha 100 % 

Sonderbaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 

Private Grünflächen ca. 0,37 ha 51,39 % 

Nettobaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 
 
 
1.3.2 Datengrundlage  

·  Die aktuelle Katasterkarte 
·  Die aktuelle Aufnahme Biotoptypen (Juli + November 2018) 
·  Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, Landkreis Bad Kissingen (Dezember 1993) 
·  FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 20.11.2018 
·  Datenabfrage Bayernatlas Plus 
·  Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie vom 19.11.2018  
·  ASK-Datenabfrage beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (November 2018) 
·  Regionalplan Region Main-Rhön (3) 

 
 
2. Übergeordnete Planungen und Ziele 
 

2.1 Lage im Raum 

Das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerflächen liegt an einem Talraum bzw. 
einem mittelstark nach Süden ansteigenden Hang zwischen den bestehenden Sportplatzeinrich-
tungen des Gemeindeteiles Machtilshausen im Westen und bestehenden landwirtschaftlichen Hal-
len im Osten. Die Verkehrsanbindung erfolgt über den bestehenden und befestigten öffentlichen 
Wirtschaftsweg im nördlichen Anschluss der Sondergebietsfläche. 
 
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerfläche gemäß § 
11 BauNVO 1990 ausgewiesen. 
 

2.2 Regionalplan 

Gemäß aktueller Lesefassung des Regionalplans Region Main-Rhön (3) ist der Markt Elfershau-
sen mit seinen Ortsteilen als Grundzentrum genannt und liegt innerhalb des allgemeinen ländli-
chen Raumes mit besonderem Handlungsbedarf. Zudem besteht zwischen Elfershausen und dem 
östlich angrenzenden Euerdorf, das als eine besonders strukturschwache Gemeinde eingeordnet 
ist, eine Verbindungslinie zur Kennzeichnung zentraler Doppelorte. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes außerhalb Naturschutzflä-
chen R11NBL.  
 

2.3 Flächennutzungsplan und integrierter Landschaft splan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bohnleite“ im sogenannten Parallelverfahren vor 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durchgeführt, um die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BauGB zu gewährleisten. 
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2.4 Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete.  
Südlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwei Teilflächen der „Heckenstrukturen und 
Magerrasenreste südöstlich Machtilshausen“, die biotopkartiert sind.  
In ca. 100 m nördlicher sowie ca. 300 m südwestlicher Entfernung liegt das Naturschutzgebiet und 
FFH-Gebiet „Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg“ mit herausragender Bedeutung für 
das Landschaftsbild sowie sehr hoher Qualität in Bezug auf Arten und Lebensräume. 
 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation entspricht in diesem Gebiet einem Christophskraut-
Waldgersten-Buchenwald. 
 

2.6 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. „Das dominierende Ausgangsgestein stellt 
der Untere Muschelkalk (= Wellenkalk) dar […].“1 Das Gebiet befindet sich in einem Seitental der 
Fränkischen Saale. „Die Täler und die angrenzenden flachen Unterhänge werden ackerbaulich 
genutzt, vereinzelt auch lößüberdeckte Flächen der Plateaus […].“2 Die Böden besitzen eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit.  
 
 
3. Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe 
beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand Septem-
ber 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß dem Leitfaden steht je 
nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung entweder das vereinfachte Vorgehen 
oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) zur Verfügung. Um die Auswirkungen 
auf das Plangebiet zu beurteilen, bietet sich die Gliederung in die von der Planung betroffenen 
Schutzgüter an.  
 
Achtung des Vermeidungsgebots  
 
Die Beachtung des Vermeidungsgebotes gemäß des § 15 Abs. 1 BNatSchG erfordert vermeidbare 
Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der 
Vermeidung zu ermitteln. 
 

3.1 Art des Vorgehens 

Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, gibt es zwei Vorgehenswei-
sen den Ausgleichsbedarf zu ermitteln – das vereinfachte Vorgehen und das Regelverfahren mit 
vier Arbeitsschritten. Das vereinfachte Vorgehen ist nur für einfach gelagerte Planungsfälle zuläs-
sig, wenn zudem alle Fragen untenstehender Checkliste mit ja beantwortet werden können. Wenn 
dieser Fall eintritt, entsteht kein weiterer Ausgleichsbedarf. 

                                                
1 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
2 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
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Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der Natur" 

SO-Gebiet 

siehe Maß-
nahmen + 
sarF 

Erdmassen-
bewegung, 
Wiedereinbau 

Rückhaltung 

Eingrünung 
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Für das vorliegende Vorhaben ist das vereinfachte Vorgehen nicht möglich, da die Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet vorsieht. Somit sind folgende Arbeitsschritte nötig: 
 
 
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" 
 
Schritt 1  Erfassen von Natur und Land-

schaft (Bestandsaufnahme) 
[Kapitel 3.2] 

Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen 
des Eingriffs und Weiterent-
wicklung der Planung im Hin-
blick auf Verbesserungen für 
Naturhaushalt und Land-
schaftsbild  
[Kapitel 3.3] 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erfor-
derlicher Ausgleichsflächen 
[Kapitel 3.4] 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen 
für den Ausgleich und natur-
schutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen als Grund-
lage für die Abwägung  
[Kapitel 3.5] 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

 
Abwägung mit allen öffentlichen und privaten Belang en (§ 1 Abs. 6 BauGB) 
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3.2 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im Juli und im November 2018 sowie im September 
2019 eine Kartierung der Nutzungen und Lebensraumtypen, um auf den aktuellen Stand des Plan-
gebiets einzugehen. Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Biotoptypen mit der Flächengröße 
auf.  
 

 
 

Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 / 11.10.2019 
 
 
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 

Brachfläche (beige) 15 

Gesamt 7.215 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Plangebiet ist zunächst das Gebiet - durch gemein-
same Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter - in eine Kategorie gemäß seiner Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 28-30 und Matrix 
Abb. 7 auf S. 13) einzustufen.  
 
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter 
 

Gebiete geringer Bedeutung Kategorie I Liste 1 a 

Gebiete mittlerer Bedeutung Kategorie II Liste 1 b 

Gebiete hoher Bedeutung Kategorie III Liste 1 c 
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3.2.1 Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Der Schutz des Bo-
dens hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung, da er weitgehend als nicht erneuerbare 
Ressource gilt. Diese Entwicklung ist Grund für die Verabschiedung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) als eigenständiges Gesetzeswerk.  
Der Boden besitzt Filtereigenschaften, die in engem Zusammenhang mit dem Grundwasserhaus-
halt stehen. Grundlage der Bewertung für die Funktionsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt ist 
die Ausprägung eines naturnahen Bodenprofils.  
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. Gemäß der Übersichtsbodenkarte von 
Bayern befindet sich im Plangebiet „fast ausschließlich kalkhaltiger Kolluvisiol (pseudovergleyt) 
aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Kollivium)“3. Die Böden besitzen eine mittlere Ertragsfähig-
keit mit Ackerzahlen L4LöV 64/64 sowie L4LöV 64/60. Es handelt sich innerhalb des Plangebietes 
um Lehmböden, die aus Löß über Verwitterung entstanden sind. Die Zustandsstufe 4 liegt im mitt-
leren Bereich. 
 
Bewertung / Bedeutung: 
Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist aufgrund der Bodenart Lehm in der Regel 
schlecht, weshalb die Sickerfähigkeit gemindert wird und es somit zu einer Anreicherung von 
Nährstoffen kommt. Das Plangebiet ist bisher komplett unversiegelt. Daher stellt die Versiegelung 
den Verlust an Bodenfunktionen dar. Auch geht die Nutzung als Grünland durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebietes dauerhaft verloren. 
 
 
3.2.2 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser beeinflussen unsere Lebensqualität entscheidend. 
Das Schutzgut Wasser ist allgemein als empfindlich zu betrachten, da es leicht durch Fremdein-
träge verunreinigt werden kann. Verlust von Bodenoberfläche sowie Bodensubstanz verringern 
eine Niederschlagsversickerung über die belebte Bodenoberfläche und somit die Filterungsrate 
und Grundwasserneubildung.  
 
Oberflächenwasser: 
Kein permanent wasserführendes Gewässer im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Grundwasser: 
Kein Trinkwasserschutzgebiet im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Für den Naturhaushalt hat das Plangebiet, in Bezug auf das Schutzgut Wasser im Allgemeinen nur 
eine geringe Bedeutung, da keine Gewässer direkt betroffen sind. Beeinträchtigungen entstehen 
durch die Versiegelung des Bodens und der somit einhergehenden Verringerung von Grundwas-
serneubildung in diesem Bereich.  
 
 
3.2.3 Schutzgut Arten und Lebensräume 
Mainfrankens Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten Lebensraum für eine 
Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch beansprucht allerdings Natur und Landschaft 
intensiv. Dadurch kommt es ständig zu deutlichen Veränderungen der Lebensbedingungen sowie 
der Bestände heimischer Arten und deren Lebensräumen. Eine Neubebauung und Versiegelung 
von Flächen bedeutet für Pflanzen und Tiere Lebensraumverluste und kann in Extremfällen zum 

                                                
3 © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Bodenübersichtskarte, Datenabfrage vom 23.11.2018 �
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(lokalen) Verschwinden von Arten führen. Zusätzlich, insbesondere bei immobilen Tierarten, kann 
eine Zerschneidung von Lebensräumen auftreten. 
Insgesamt sind Qualität und Quantität der naturnahen Strukturen im Vergleich zu anderen Land-
kreisteilen unterdurchschnittlich. Die Gründe hierfür liegen in ihrer Kleinflächigkeit und den Belas-
tung aus dem direkt angrenzenden Sportplatzgelände und der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Artenschutz  
Für potentiell betroffene bodenbrütende Vogelarten werden im Bebauungsplanverfahren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich geregelt, sodass eine Beeinträchtigung der Po-
pulationen ausgeschlossen werden kann.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Aufgrund der einheitlichen naturräumlichen Ausstattung der Grünlandnutzung liegt der Biotopanteil 
des kleinflächigen Plangebietes deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. Die Fläche stellt für 
das Schutzgut Arten und Lebensräume nur eine untergeordnete Rolle dar.  
 
 
3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 
Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen. Ohne Luft gibt es kein 
Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein menschliches Leben. Der Anteil der Luftschadstoffe hat sich 
durch menschliches Einwirken in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Technische 
Weiterentwicklungen und verändertes Nutzungsverhalten tragen dazu bei. 
 
Die jährlichen Niederschläge liegen im Plangebiet etwa bei 600 mm, die mittlere Temperatur liegt 
bei ca. 9 °C. Als intensiv genutzte Grünfläche tragen die Flächen aufgrund der geringen Flächen-
größe nur sehr bedingt zum örtlichen Klima bei. Ein Verlust an kühlenden Vegetationsflächen für 
den Luftaustausch im Gebiet ist nicht gegeben.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben für das Schutzgut Klima / Luft aufgrund der Größe und Lage nur eine unterge-
ordnete Rolle.  
 
 
3.2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Der Begriff der Landschaft ist synonym zum Begriff Landschaftsbild zu sehen und beschreibt damit 
einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Geprägt wird die Landschaft durch Land-
nutzung und die natürlichen Gegebenheiten, wie die Topografie und prägende Biotoptypen. Beur-
teilt werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigenart und Seltenheit der Landschaft. 
 
Das Plangebiet liegt in einer hügeligen von Wald und Tälern geprägten Landschaft. „Der Natur-
raum insgesamt [ist] von landesweiter Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und wichtiges 
Bindeglied im Trockenverbundsystem im unterfränkischen Muschelkalkzug.“4 Das Plangebiet 
selbst liegt im Talgrund bzw. im unteren Hangbereich eines Seitentals der Fränkischen Saale und 
befindet sich außerhalb der hochwertigen Trockenstandorte. Durch das geplante Sondergebiet 
wird das Landschaftsbild verändert. Vorbelastungen bestehen jedoch bereits durch vorhandene 
landwirtschaftliche Hallen.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben aufgrund der jetzigen Situation und der zukünftigen Entwicklungen im Pla-
nungsumfeld eine mittlere Wirkung auf das Landschaftsbild. Durch die geplante Lagerfläche ent-
steht eine zusätzliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 

                                                
4 ABSP, S.404 
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3.2.6 Schutzgut Mensch 
Hierbei sind insbesondere zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden 
sind und welche Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Ent-
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wech-
selbeziehung zu den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes haben keinen relevanten Freizeit- und Erholungswert für 
den Markt Elfershausen, da sie intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  
Für das Wohnumfeld der Menschen hat die Planfläche eine mittlere Bedeutung, da sie direkt an 
das vorhandene Sportplatzgelände mit Spielplatz und einen Spazierweg angrenzt.  
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung entstehen zeitweilig Beeinträchtigungen durch Geruch 
und Staub.  
  
Bewertung / Bedeutung:  
Es sind mittlere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
 
 
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien 
 
Lebensraum  ca. Größe in m² Kategorie  Wertstufe  

Bestand 
Bemerkungen 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

7.200 II mittlerer Wert extensiv genutztes Grün-
land, Schafbeweidung 

Brachfläche  
(beige) 

15 I oberer Wert Brachfläche > 5 Jahre, Be-
reich unter dem mobilen 
Unterstand 

Gesamt  7.215    

 
 

3.3 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung             
im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt un d Landschaftsbild  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft ergibt sich maßgeblich durch die Ausgestaltung 
der Planung, d.h. je höher der Versiegelungsgrad geplant ist, desto geringer sind die Funktionen 
der Schutzgüter für Natur und Landschaft.  
 
Die Ermittlung der Eingriffsschwere erfolgt nach der zulässigen Verdichtung eines Plangebietes. 
Diese richtet sich nach der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ nach Festlegung bzw. Baunut-
zungsverordnung) sowie einem Zuschlag für Versiegelung der Erschließung, bzw. einem Abschlag 
für Grünflächen. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann nur über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden, da ein Bebau-
ungsplan lediglich den äußeren Gesamtrahmen festlegen kann. 
  
Tabelle 6: Eingriffsschwere 
 

Versiegelungsgrad (gesamt) Eingriffsschwere nach „Leitfaden“ 

bis 35 % geringer Eingriff (Typ B) 

über 35 % mittlerer oder hoher Eingriff (Typ A) 
 
Im vorliegenden Planungsfall gibt es eine einheitliche Versiegelungsintensität mit einer GRZ von 
0,8. 
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Aufgrund dieses Zahlenwertes ist die Fläche dem Typ A: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad  zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 7: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² Wertstufe Typ A  
(gem. GRZ 0,8) 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 mittlerer Wert 

Brachfläche (beige) 15 oberer Wert 

Gesamt  7.215  
 
 
Folgende Flächenanteile werden mit der geplanten Nutzung entweder als Eingriff oder neutral ge-
wertet: 
 

 
Abbildung 5: Wertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 
 
Rot: Eingriff, Abwertung 
Blau: Eingriff, grünordnerische Maßnahme 
Grün: neutrale Wertung 
Schwarz: Geltungsbereich 
 
 
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Brachfläche (beige) 15 
 
 
Die im Folgenden gelisteten Flächen werden neutral gewertet: 
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Tabelle 9: neutrale Wertung des Bestandes 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 1.400 
 
 
 
 

3.4 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

Die Ableitung der Beeinträchtigungsintensitäten ergibt sich aus der Überlagerung der Gebiete un-
terschiedlicher Eingriffsschwere und den Gebieten unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 
Nach Abzug des neutral gewerteten Flächenanteils (1.400 m²) verbleibt als Eingriffsfläche der Um-
fang von 5.800 m². 
 
 
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) 
 
 PLANUNG BESTAND  

 Gebiete unter-
schiedlicher Ein-
griffsschwere 

Gebiete unter-
schiedlicher Bedeu-
tung für Naturhaus-
halt und Land-
schaftsbild 

Ergebnis der Überlagerung 

Lebensraum ca. Grö-
ße in m² 

Wertstufe 
Planung 

Kategorie Wertstufe  
Bestand 

Felder Summe 
der Wert-

stufen 

Vorläufiger 
Faktor 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

5.800 mittlerer 
Wert 

II mittlerer 
Wert 

A II mittlerer 
Wert 

0,9 

Gesamt  5.800       
 
 
 
 
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) 
 

Lebensraum ca. 
Größe 
in m² 

Felder Faktor Kompensationsumfang  

Extensivgrünland 5.800 A II 0,9 5.220 
 
 
 
 
 
 
  



Seite 15 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

3.5 Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung  

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht wer-
den kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen be-
sonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits ökolo-
gisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen Maß-
nahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe möglich ist 
(z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild zu 
Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend davon kann der Aus-
gleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels Flächenzuschlag erreicht werden. 
Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Anrechnung von Flächen, die innerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufgewertet werden: 
 
 
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: 
 
Lebensraum  
(Bestand) 

Katego-
rie 
(Be-
stand) 

Maßnahme Kategorie 
(nach 
Aufwer-
tung) 

ca. Grö-
ße in m² 

Festset
set-
zung 

Anrechen-
bare Fläche  

Extensivgrünland II Anpflanzungen 
Bäume und 
Sträucher, 
Ansaat autoch-
thone Saatgut-
mischung 

II 2.300 private 
Grün-
fläche 

0 

 
Auf den privaten Grünflächen werden im Rahmen der Planung grünordnerische Maßnahmen 
durchgeführt, die nicht als Kompensationsmaßnahmen gewertet werden können. 
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Kompensationsumfang auf externer Ausgleichsfläche nach Abzug der aufwertbaren Flächen in-
nerhalb des Plangebietes: 
 
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche 
 

 ca. Größe in m² 

Kompensationsumfang 5.220 

Anrechenbare Fläche im 
Plangebiet 

0 

Externer Ausgleichsbedarf 5.220 

 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen mit einem Kompensationswert von 5.220 m² errechnet.  
 
 
Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende 
Fläche als Ausgleichsfläche zur Verfügung:  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen können auf der Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen ausgeführt werden.  
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende Festsetzung:  
Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Maßnahme: Kiefernauflichtung bis 0,3; Pflege der Magerrasen durch Entfernung von Gehölzauf-
wuchs (die Arbeiten sind durch den zuständigen Förster zu leiten/überwachen) 
Wertung der Maßnahme: Faktor 0,5. 
 
Beim errechneten Ausgleichsbedarf mit einem Kompensationswert von 5.220 m² ist beim Wer-
tungsfaktor 0,5 somit auf der Fl.Nr. 663 folgende Ausgleichsfläche erforderlich: 10.440 m²  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
 

 
Darstellung ohne Maßstab 
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4. Ziele der Grünordnung  
 
Zielsetzungen der Grünordnung 
 

·  Einbindung des geplanten Baugebietes in die freie Landschaft durch Festsetzung einer 
Eingrünung. 

·  Begrünung privater Grünflächen mit heimischen Gehölzen und autochthonem Saatgut. 
·  Festsetzung der Sammlung und schadloser Ableitung von Oberflächenwasser (auch aus 

Außeneinzugsgebieten) in einem Graben und Rückhaltebecken. 
·  Ausführung sockelloser Einfriedungen zur Durchgängigkeit von Kleinsäugern 

 
 
 
 
5. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden grünordnerische Maßnahmen aufgelistet, die dem Grünordnungsplan zu 
entnehmen sind und die Grundlagen für die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes darstellen.  
 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläc he 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird Folgendes festgesetzt: 
 

·  Baumpflanzung eines heimischen Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv StU 18-20 cm) oder 
Obstbaumhochstammes (Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß Plandarstellung  

 
·  Randeingrünung: 

Pflanzung einer 3-reihigen Hecke auf der Grünfläche an der Nordseite und Westseite (nicht 
auf Böschungskrone; Mindestqualität vStr 125-150). 

 
·  Ansaat der privaten Grünflächen mit autochthoner Saatgutmischung in den neu zu gestal-

tenden Bereichen.  Pflege der privaten Grünflächen in extensiver Nutzung ohne Einsatz 
von Dünger, Herbiziden und Pestiziden.  
Pflege: 1-2 schürige Mahd, Mahdverzicht zwischen Anfang März bis Ende August. 
 

 

5.2 Pflanzgebot  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
Verwendung von standortgerechten Gehölzen  
 
Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind zeitgleich zum Eingriff auszufüh-
ren, sodass der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt wird. 
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Pflanzenliste  
 
Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: 
 
Bäume: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana   Gemeine Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 
Liste mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar. 
Verwendung von gebietseigenen (autochthonen) Sorten, Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 
(Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken = aut-07.00 
EAB) des Bundesamts für Naturschutz. 
 
Die Ansaat der Flächen muss mit standortgerechten Saatgutmischungen (autochthon) erfolgen. 
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6. Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für das Plangebiet ein Bedarf an externen Ausgleichsflächen errechnet. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende Fläche als Aus-
gleichsfläche zur Verfügung: Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen.  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig bereitzustellen. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
 
 
Würzburg,   14.12.2018 
Bearbeitung:  J. Goesmann 
  (Dipl. – Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur) 
 
Geändert: 
Würzburg,  23.10.2019 
Bearbeitung:   S. Mayer (Landschaftsarchitekt) 
 
Geändert: 
Würzburg,  17.02.2020 
 
  



Seite 20 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

Abbildungsverzeichnis 
 
 
Abb. 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor 
Ingenieur GmbH am 13.11.2018 ..................................................................................................... 4�
 
Abb. 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 ........ 4�
 
Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der 
Natur" ............................................................................................................................................. 7�
 
Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 .... 9�
 
Abbildung 5: Erhalt, Auf- und Abwertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 ................ 13�

 
 
Tabellenverzeichnis 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung .................................................................................. 5�
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" ............. 8�
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen ............................................................................................. 9�
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter ............................................................................................ 9�
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien ....................................................... 12�
Tabelle 6: Eingriffsschwere ........................................................................................................... 12�
Tabelle 7: WA (GRZ 0,80) - Ermittlung der Eingriffsschwere ......................................................... 13�
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands ............................................................................................... 13�
Tabelle 9: Aufwertung des Bestandes ........................................................................................... 14�
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) .............................. 14�
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) ............................ 14�
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: ...................................................................... 15�
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche ........................................................................... 16�
 



Elf17-0003 

           Anlage 2 
 
Markt:  Elfershausen 
Ortsteil: Machtilshausen 
Kreis:  Bad Kissingen 
 
 
�
�

 
 
 
 
 

Integrierte Grünordnung 
Bebauungsplan für das Sondergebiet „Bohnleite“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwurf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

17.02.2020 



Seite 2 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
1.� Einleitung ............................................................................................................................... 3�
1.1� Rechtsgrundlagen .................................................................................................................. 3�
1.2� Anlass .................................................................................................................................... 3�
1.3� Plangebiet und Datengrundlage ............................................................................................. 4�
1.3.1�Plangebiet .............................................................................................................................. 4�
1.3.2�Datengrundlage ..................................................................................................................... 5�
 
2.� Übergeordnete Planungen und Ziele ..................................................................................... 5�
2.1� Lage im Raum ....................................................................................................................... 5�
2.2� Regionalplan .......................................................................................................................... 5�
2.3� Flächennutzungsplan und integrierter Landschaftsplan ......................................................... 5�
2.4� Schutzgebiete ........................................................................................................................ 6�
2.5� Potentielle natürliche Vegetation ............................................................................................ 6�
2.6� Naturräumliche Gliederung .................................................................................................... 6�
 
3.� Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft ........................................... 6�
3.1� Art des Vorgehens ................................................................................................................. 6�
3.2� Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft ................................................................ 9�
3.2.1�Schutzgut Boden ................................................................................................................. 10�
3.2.2�Schutzgut Wasser ................................................................................................................ 10�
3.2.3�Schutzgut Arten und Lebensräume ...................................................................................... 10�
3.2.4�Schutzgut Klima / Luft .......................................................................................................... 11�
3.2.5�Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild ............................................................................... 11�
3.2.6�Schutzgut Mensch ............................................................................................................... 12�
3.3� Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Weiterentwicklung der Planung                         

im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt und Landschaftsbild .............................. 12�
3.4� Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen ..................................................... 14�
3.5� Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich                   

sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung .................................... 15�
 
4.� Ziele der Grünordnung ......................................................................................................... 17�
 
5.� Grünordnerische Maßnahmen ............................................................................................. 17�
5.1� Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläche ........................................................ 17�
5.2� Pflanzgebot .......................................................................................................................... 17�
 
6.� Zusammenfassung .............................................................................................................. 19�
 
  



Seite 3 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

1. Einleitung  
 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung vor, wenn aufgrund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beur-
teilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsrege-
lung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe, die Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes sind zu unterlassen.  Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit 
einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – qualitativ, quantitativ oder an anderen Stand-
orten im Plangebiet -  erreicht werden kann.  
Die Gemeinden sind nach § 1a Abs.3 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln 
und in die Abwägung einzustellen.  Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der 
Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Auf-
wertung.  
 
Wesentliche Ziele der Grünordnungsplanung sind: 
 

·  Die weitgehende Erhaltung von Grünbeständen, 
·  der Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sowie weiterer hochwertiger Flächen, 
·  die Minimierung der Negativwirkungen einer geplanten Bebauung, 
·  die Planung und Schaffung öffentlicher, naturnaher und gestalteter Grünflächen zur Erho-

lungsnutzung,  
·  die Begrünung der Straßenräume,  
·  die Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegenetzes,  
·  die Formulierung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eines Plangebietes.  
 

1.2 Anlass 

Für den Bereich „Bohnleite“ hat der Markt Elfershausen die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um einen örtlich bestehenden Bedarf an Lagerfläche, insbesondere im Hinblick auf 
Baumaterialien und Geräte, nachzukommen und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Lückenbereiches zwischen dem Sportplatzgelände und den bestehenden landwirt-
schaftlichen Hallen sicherzustellen. 
Der Grünordnungsplan durchläuft die Verfahrensphasen des Bebauungsplanes als integrierte Pla-
nung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungsplan erhal-
ten die grünordnerischen Festsetzungen nach Abschluss des Verfahrens gemäß BauGB verbindli-
che Rechtskraft. Der Grünordnungsplan, einschließlich der grünordnerischen Begründung, ist Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
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1.3 Plangebiet und Datengrundlage  

 
1.3.1 Plangebiet  
 

        
 
       
 
 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan  
              „Bohnleite“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor Ingenieur 
GmbH am 13.11.2018 
 

 
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 
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Die Planung ist in nachfolgender Tabelle in Nutzung, Flächengröße und prozentualem Anteil be-
züglich der Gesamtfläche dargestellt. 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung 
 

Gesamtfläche ca. 0,72 ha 100 % 

Sonderbaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 

Private Grünflächen ca. 0,37 ha 51,39 % 

Nettobaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 
 
 
1.3.2 Datengrundlage  

·  Die aktuelle Katasterkarte 
·  Die aktuelle Aufnahme Biotoptypen (Juli + November 2018) 
·  Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, Landkreis Bad Kissingen (Dezember 1993) 
·  FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 20.11.2018 
·  Datenabfrage Bayernatlas Plus 
·  Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie vom 19.11.2018  
·  ASK-Datenabfrage beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (November 2018) 
·  Regionalplan Region Main-Rhön (3) 

 
 
2. Übergeordnete Planungen und Ziele 
 

2.1 Lage im Raum 

Das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerflächen liegt an einem Talraum bzw. 
einem mittelstark nach Süden ansteigenden Hang zwischen den bestehenden Sportplatzeinrich-
tungen des Gemeindeteiles Machtilshausen im Westen und bestehenden landwirtschaftlichen Hal-
len im Osten. Die Verkehrsanbindung erfolgt über den bestehenden und befestigten öffentlichen 
Wirtschaftsweg im nördlichen Anschluss der Sondergebietsfläche. 
 
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerfläche gemäß § 
11 BauNVO 1990 ausgewiesen. 
 

2.2 Regionalplan 

Gemäß aktueller Lesefassung des Regionalplans Region Main-Rhön (3) ist der Markt Elfershau-
sen mit seinen Ortsteilen als Grundzentrum genannt und liegt innerhalb des allgemeinen ländli-
chen Raumes mit besonderem Handlungsbedarf. Zudem besteht zwischen Elfershausen und dem 
östlich angrenzenden Euerdorf, das als eine besonders strukturschwache Gemeinde eingeordnet 
ist, eine Verbindungslinie zur Kennzeichnung zentraler Doppelorte. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes außerhalb Naturschutzflä-
chen R11NBL.  
 

2.3 Flächennutzungsplan und integrierter Landschaft splan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bohnleite“ im sogenannten Parallelverfahren vor 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durchgeführt, um die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BauGB zu gewährleisten. 
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2.4 Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete.  
Südlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwei Teilflächen der „Heckenstrukturen und 
Magerrasenreste südöstlich Machtilshausen“, die biotopkartiert sind.  
In ca. 100 m nördlicher sowie ca. 300 m südwestlicher Entfernung liegt das Naturschutzgebiet und 
FFH-Gebiet „Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg“ mit herausragender Bedeutung für 
das Landschaftsbild sowie sehr hoher Qualität in Bezug auf Arten und Lebensräume. 
 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation entspricht in diesem Gebiet einem Christophskraut-
Waldgersten-Buchenwald. 
 

2.6 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. „Das dominierende Ausgangsgestein stellt 
der Untere Muschelkalk (= Wellenkalk) dar […].“1 Das Gebiet befindet sich in einem Seitental der 
Fränkischen Saale. „Die Täler und die angrenzenden flachen Unterhänge werden ackerbaulich 
genutzt, vereinzelt auch lößüberdeckte Flächen der Plateaus […].“2 Die Böden besitzen eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit.  
 
 
3. Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe 
beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand Septem-
ber 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß dem Leitfaden steht je 
nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung entweder das vereinfachte Vorgehen 
oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) zur Verfügung. Um die Auswirkungen 
auf das Plangebiet zu beurteilen, bietet sich die Gliederung in die von der Planung betroffenen 
Schutzgüter an.  
 
Achtung des Vermeidungsgebots  
 
Die Beachtung des Vermeidungsgebotes gemäß des § 15 Abs. 1 BNatSchG erfordert vermeidbare 
Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der 
Vermeidung zu ermitteln. 
 

3.1 Art des Vorgehens 

Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, gibt es zwei Vorgehenswei-
sen den Ausgleichsbedarf zu ermitteln – das vereinfachte Vorgehen und das Regelverfahren mit 
vier Arbeitsschritten. Das vereinfachte Vorgehen ist nur für einfach gelagerte Planungsfälle zuläs-
sig, wenn zudem alle Fragen untenstehender Checkliste mit ja beantwortet werden können. Wenn 
dieser Fall eintritt, entsteht kein weiterer Ausgleichsbedarf. 

                                                
1 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
2 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
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Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der Natur" 

SO-Gebiet 

siehe Maß-
nahmen + 
sarF 

Erdmassen-
bewegung, 
Wiedereinbau 

Rückhaltung 

Eingrünung 
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Für das vorliegende Vorhaben ist das vereinfachte Vorgehen nicht möglich, da die Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet vorsieht. Somit sind folgende Arbeitsschritte nötig: 
 
 
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" 
 
Schritt 1  Erfassen von Natur und Land-

schaft (Bestandsaufnahme) 
[Kapitel 3.2] 

Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen 
des Eingriffs und Weiterent-
wicklung der Planung im Hin-
blick auf Verbesserungen für 
Naturhaushalt und Land-
schaftsbild  
[Kapitel 3.3] 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erfor-
derlicher Ausgleichsflächen 
[Kapitel 3.4] 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen 
für den Ausgleich und natur-
schutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen als Grund-
lage für die Abwägung  
[Kapitel 3.5] 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

 
Abwägung mit allen öffentlichen und privaten Belang en (§ 1 Abs. 6 BauGB) 
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3.2 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im Juli und im November 2018 sowie im September 
2019 eine Kartierung der Nutzungen und Lebensraumtypen, um auf den aktuellen Stand des Plan-
gebiets einzugehen. Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Biotoptypen mit der Flächengröße 
auf.  
 

 
 

Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 / 11.10.2019 
 
 
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 

Brachfläche (beige) 15 

Gesamt 7.215 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Plangebiet ist zunächst das Gebiet - durch gemein-
same Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter - in eine Kategorie gemäß seiner Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 28-30 und Matrix 
Abb. 7 auf S. 13) einzustufen.  
 
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter 
 

Gebiete geringer Bedeutung Kategorie I Liste 1 a 

Gebiete mittlerer Bedeutung Kategorie II Liste 1 b 

Gebiete hoher Bedeutung Kategorie III Liste 1 c 
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3.2.1 Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Der Schutz des Bo-
dens hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung, da er weitgehend als nicht erneuerbare 
Ressource gilt. Diese Entwicklung ist Grund für die Verabschiedung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) als eigenständiges Gesetzeswerk.  
Der Boden besitzt Filtereigenschaften, die in engem Zusammenhang mit dem Grundwasserhaus-
halt stehen. Grundlage der Bewertung für die Funktionsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt ist 
die Ausprägung eines naturnahen Bodenprofils.  
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. Gemäß der Übersichtsbodenkarte von 
Bayern befindet sich im Plangebiet „fast ausschließlich kalkhaltiger Kolluvisiol (pseudovergleyt) 
aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Kollivium)“3. Die Böden besitzen eine mittlere Ertragsfähig-
keit mit Ackerzahlen L4LöV 64/64 sowie L4LöV 64/60. Es handelt sich innerhalb des Plangebietes 
um Lehmböden, die aus Löß über Verwitterung entstanden sind. Die Zustandsstufe 4 liegt im mitt-
leren Bereich. 
 
Bewertung / Bedeutung: 
Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist aufgrund der Bodenart Lehm in der Regel 
schlecht, weshalb die Sickerfähigkeit gemindert wird und es somit zu einer Anreicherung von 
Nährstoffen kommt. Das Plangebiet ist bisher komplett unversiegelt. Daher stellt die Versiegelung 
den Verlust an Bodenfunktionen dar. Auch geht die Nutzung als Grünland durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebietes dauerhaft verloren. 
 
 
3.2.2 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser beeinflussen unsere Lebensqualität entscheidend. 
Das Schutzgut Wasser ist allgemein als empfindlich zu betrachten, da es leicht durch Fremdein-
träge verunreinigt werden kann. Verlust von Bodenoberfläche sowie Bodensubstanz verringern 
eine Niederschlagsversickerung über die belebte Bodenoberfläche und somit die Filterungsrate 
und Grundwasserneubildung.  
 
Oberflächenwasser: 
Kein permanent wasserführendes Gewässer im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Grundwasser: 
Kein Trinkwasserschutzgebiet im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Für den Naturhaushalt hat das Plangebiet, in Bezug auf das Schutzgut Wasser im Allgemeinen nur 
eine geringe Bedeutung, da keine Gewässer direkt betroffen sind. Beeinträchtigungen entstehen 
durch die Versiegelung des Bodens und der somit einhergehenden Verringerung von Grundwas-
serneubildung in diesem Bereich.  
 
 
3.2.3 Schutzgut Arten und Lebensräume 
Mainfrankens Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten Lebensraum für eine 
Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch beansprucht allerdings Natur und Landschaft 
intensiv. Dadurch kommt es ständig zu deutlichen Veränderungen der Lebensbedingungen sowie 
der Bestände heimischer Arten und deren Lebensräumen. Eine Neubebauung und Versiegelung 
von Flächen bedeutet für Pflanzen und Tiere Lebensraumverluste und kann in Extremfällen zum 

                                                
3 © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Bodenübersichtskarte, Datenabfrage vom 23.11.2018 �
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(lokalen) Verschwinden von Arten führen. Zusätzlich, insbesondere bei immobilen Tierarten, kann 
eine Zerschneidung von Lebensräumen auftreten. 
Insgesamt sind Qualität und Quantität der naturnahen Strukturen im Vergleich zu anderen Land-
kreisteilen unterdurchschnittlich. Die Gründe hierfür liegen in ihrer Kleinflächigkeit und den Belas-
tung aus dem direkt angrenzenden Sportplatzgelände und der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Artenschutz  
Für potentiell betroffene bodenbrütende Vogelarten werden im Bebauungsplanverfahren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich geregelt, sodass eine Beeinträchtigung der Po-
pulationen ausgeschlossen werden kann.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Aufgrund der einheitlichen naturräumlichen Ausstattung der Grünlandnutzung liegt der Biotopanteil 
des kleinflächigen Plangebietes deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. Die Fläche stellt für 
das Schutzgut Arten und Lebensräume nur eine untergeordnete Rolle dar.  
 
 
3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 
Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen. Ohne Luft gibt es kein 
Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein menschliches Leben. Der Anteil der Luftschadstoffe hat sich 
durch menschliches Einwirken in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Technische 
Weiterentwicklungen und verändertes Nutzungsverhalten tragen dazu bei. 
 
Die jährlichen Niederschläge liegen im Plangebiet etwa bei 600 mm, die mittlere Temperatur liegt 
bei ca. 9 °C. Als intensiv genutzte Grünfläche tragen die Flächen aufgrund der geringen Flächen-
größe nur sehr bedingt zum örtlichen Klima bei. Ein Verlust an kühlenden Vegetationsflächen für 
den Luftaustausch im Gebiet ist nicht gegeben.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben für das Schutzgut Klima / Luft aufgrund der Größe und Lage nur eine unterge-
ordnete Rolle.  
 
 
3.2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Der Begriff der Landschaft ist synonym zum Begriff Landschaftsbild zu sehen und beschreibt damit 
einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Geprägt wird die Landschaft durch Land-
nutzung und die natürlichen Gegebenheiten, wie die Topografie und prägende Biotoptypen. Beur-
teilt werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigenart und Seltenheit der Landschaft. 
 
Das Plangebiet liegt in einer hügeligen von Wald und Tälern geprägten Landschaft. „Der Natur-
raum insgesamt [ist] von landesweiter Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und wichtiges 
Bindeglied im Trockenverbundsystem im unterfränkischen Muschelkalkzug.“4 Das Plangebiet 
selbst liegt im Talgrund bzw. im unteren Hangbereich eines Seitentals der Fränkischen Saale und 
befindet sich außerhalb der hochwertigen Trockenstandorte. Durch das geplante Sondergebiet 
wird das Landschaftsbild verändert. Vorbelastungen bestehen jedoch bereits durch vorhandene 
landwirtschaftliche Hallen.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben aufgrund der jetzigen Situation und der zukünftigen Entwicklungen im Pla-
nungsumfeld eine mittlere Wirkung auf das Landschaftsbild. Durch die geplante Lagerfläche ent-
steht eine zusätzliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 

                                                
4 ABSP, S.404 
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3.2.6 Schutzgut Mensch 
Hierbei sind insbesondere zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden 
sind und welche Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Ent-
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wech-
selbeziehung zu den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes haben keinen relevanten Freizeit- und Erholungswert für 
den Markt Elfershausen, da sie intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  
Für das Wohnumfeld der Menschen hat die Planfläche eine mittlere Bedeutung, da sie direkt an 
das vorhandene Sportplatzgelände mit Spielplatz und einen Spazierweg angrenzt.  
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung entstehen zeitweilig Beeinträchtigungen durch Geruch 
und Staub.  
  
Bewertung / Bedeutung:  
Es sind mittlere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
 
 
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien 
 
Lebensraum  ca. Größe in m² Kategorie  Wertstufe  

Bestand 
Bemerkungen 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

7.200 II mittlerer Wert extensiv genutztes Grün-
land, Schafbeweidung 

Brachfläche  
(beige) 

15 I oberer Wert Brachfläche > 5 Jahre, Be-
reich unter dem mobilen 
Unterstand 

Gesamt  7.215    

 
 

3.3 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung             
im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt un d Landschaftsbild  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft ergibt sich maßgeblich durch die Ausgestaltung 
der Planung, d.h. je höher der Versiegelungsgrad geplant ist, desto geringer sind die Funktionen 
der Schutzgüter für Natur und Landschaft.  
 
Die Ermittlung der Eingriffsschwere erfolgt nach der zulässigen Verdichtung eines Plangebietes. 
Diese richtet sich nach der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ nach Festlegung bzw. Baunut-
zungsverordnung) sowie einem Zuschlag für Versiegelung der Erschließung, bzw. einem Abschlag 
für Grünflächen. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann nur über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden, da ein Bebau-
ungsplan lediglich den äußeren Gesamtrahmen festlegen kann. 
  
Tabelle 6: Eingriffsschwere 
 

Versiegelungsgrad (gesamt) Eingriffsschwere nach „Leitfaden“ 

bis 35 % geringer Eingriff (Typ B) 

über 35 % mittlerer oder hoher Eingriff (Typ A) 
 
Im vorliegenden Planungsfall gibt es eine einheitliche Versiegelungsintensität mit einer GRZ von 
0,8. 
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Aufgrund dieses Zahlenwertes ist die Fläche dem Typ A: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad  zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 7: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² Wertstufe Typ A  
(gem. GRZ 0,8) 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 mittlerer Wert 

Brachfläche (beige) 15 oberer Wert 

Gesamt  7.215  
 
 
Folgende Flächenanteile werden mit der geplanten Nutzung entweder als Eingriff oder neutral ge-
wertet: 
 

 
Abbildung 5: Wertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 
 
Rot: Eingriff, Abwertung 
Blau: Eingriff, grünordnerische Maßnahme 
Grün: neutrale Wertung 
Schwarz: Geltungsbereich 
 
 
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Brachfläche (beige) 15 
 
 
Die im Folgenden gelisteten Flächen werden neutral gewertet: 
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Tabelle 9: neutrale Wertung des Bestandes 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 1.400 
 
 
 
 

3.4 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

Die Ableitung der Beeinträchtigungsintensitäten ergibt sich aus der Überlagerung der Gebiete un-
terschiedlicher Eingriffsschwere und den Gebieten unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 
Nach Abzug des neutral gewerteten Flächenanteils (1.400 m²) verbleibt als Eingriffsfläche der Um-
fang von 5.800 m². 
 
 
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) 
 
 PLANUNG BESTAND  

 Gebiete unter-
schiedlicher Ein-
griffsschwere 

Gebiete unter-
schiedlicher Bedeu-
tung für Naturhaus-
halt und Land-
schaftsbild 

Ergebnis der Überlagerung 

Lebensraum ca. Grö-
ße in m² 

Wertstufe 
Planung 

Kategorie Wertstufe  
Bestand 

Felder Summe 
der Wert-

stufen 

Vorläufiger 
Faktor 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

5.800 mittlerer 
Wert 

II mittlerer 
Wert 

A II mittlerer 
Wert 

0,9 

Gesamt  5.800       
 
 
 
 
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) 
 

Lebensraum ca. 
Größe 
in m² 

Felder Faktor Kompensationsumfang  

Extensivgrünland 5.800 A II 0,9 5.220 
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3.5 Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung  

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht wer-
den kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen be-
sonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits ökolo-
gisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen Maß-
nahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe möglich ist 
(z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild zu 
Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend davon kann der Aus-
gleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels Flächenzuschlag erreicht werden. 
Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Anrechnung von Flächen, die innerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufgewertet werden: 
 
 
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: 
 
Lebensraum  
(Bestand) 

Katego-
rie 
(Be-
stand) 

Maßnahme Kategorie 
(nach 
Aufwer-
tung) 

ca. Grö-
ße in m² 

Festset
set-
zung 

Anrechen-
bare Fläche  

Extensivgrünland II Anpflanzungen 
Bäume und 
Sträucher, 
Ansaat autoch-
thone Saatgut-
mischung 

II 2.300 private 
Grün-
fläche 

0 

 
Auf den privaten Grünflächen werden im Rahmen der Planung grünordnerische Maßnahmen 
durchgeführt, die nicht als Kompensationsmaßnahmen gewertet werden können. 
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Kompensationsumfang auf externer Ausgleichsfläche nach Abzug der aufwertbaren Flächen in-
nerhalb des Plangebietes: 
 
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche 
 

 ca. Größe in m² 

Kompensationsumfang 5.220 

Anrechenbare Fläche im 
Plangebiet 

0 

Externer Ausgleichsbedarf 5.220 

 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen mit einem Kompensationswert von 5.220 m² errechnet.  
 
 
Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende 
Fläche als Ausgleichsfläche zur Verfügung:  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen können auf der Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen ausgeführt werden.  
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende Festsetzung:  
Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Maßnahme: Kiefernauflichtung bis 0,3; Pflege der Magerrasen durch Entfernung von Gehölzauf-
wuchs (die Arbeiten sind durch den zuständigen Förster zu leiten/überwachen) 
Wertung der Maßnahme: Faktor 0,5. 
 
Beim errechneten Ausgleichsbedarf mit einem Kompensationswert von 5.220 m² ist beim Wer-
tungsfaktor 0,5 somit auf der Fl.Nr. 663 folgende Ausgleichsfläche erforderlich: 10.440 m²  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
 

 
Darstellung ohne Maßstab 
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4. Ziele der Grünordnung  
 
Zielsetzungen der Grünordnung 
 

·  Einbindung des geplanten Baugebietes in die freie Landschaft durch Festsetzung einer 
Eingrünung. 

·  Begrünung privater Grünflächen mit heimischen Gehölzen und autochthonem Saatgut. 
·  Festsetzung der Sammlung und schadloser Ableitung von Oberflächenwasser (auch aus 

Außeneinzugsgebieten) in einem Graben und Rückhaltebecken. 
·  Ausführung sockelloser Einfriedungen zur Durchgängigkeit von Kleinsäugern 

 
 
 
 
5. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden grünordnerische Maßnahmen aufgelistet, die dem Grünordnungsplan zu 
entnehmen sind und die Grundlagen für die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes darstellen.  
 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläc he 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird Folgendes festgesetzt: 
 

·  Baumpflanzung eines heimischen Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv StU 18-20 cm) oder 
Obstbaumhochstammes (Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß Plandarstellung  

 
·  Randeingrünung: 

Pflanzung einer 3-reihigen Hecke auf der Grünfläche an der Nordseite und Westseite (nicht 
auf Böschungskrone; Mindestqualität vStr 125-150). 

 
·  Ansaat der privaten Grünflächen mit autochthoner Saatgutmischung in den neu zu gestal-

tenden Bereichen.  Pflege der privaten Grünflächen in extensiver Nutzung ohne Einsatz 
von Dünger, Herbiziden und Pestiziden.  
Pflege: 1-2 schürige Mahd, Mahdverzicht zwischen Anfang März bis Ende August. 
 

 

5.2 Pflanzgebot  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
Verwendung von standortgerechten Gehölzen  
 
Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind zeitgleich zum Eingriff auszufüh-
ren, sodass der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt wird. 
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Pflanzenliste  
 
Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: 
 
Bäume: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana   Gemeine Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 
Liste mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar. 
Verwendung von gebietseigenen (autochthonen) Sorten, Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 
(Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken = aut-07.00 
EAB) des Bundesamts für Naturschutz. 
 
Die Ansaat der Flächen muss mit standortgerechten Saatgutmischungen (autochthon) erfolgen. 
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6. Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für das Plangebiet ein Bedarf an externen Ausgleichsflächen errechnet. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende Fläche als Aus-
gleichsfläche zur Verfügung: Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen.  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig bereitzustellen. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
 
 
Würzburg,   14.12.2018 
Bearbeitung:  J. Goesmann 
  (Dipl. – Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur) 
 
Geändert: 
Würzburg,  23.10.2019 
Bearbeitung:   S. Mayer (Landschaftsarchitekt) 
 
Geändert: 
Würzburg,  17.02.2020 
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1. Einleitung  
 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung vor, wenn aufgrund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beur-
teilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsrege-
lung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe, die Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes sind zu unterlassen.  Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit 
einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – qualitativ, quantitativ oder an anderen Stand-
orten im Plangebiet -  erreicht werden kann.  
Die Gemeinden sind nach § 1a Abs.3 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln 
und in die Abwägung einzustellen.  Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der 
Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Auf-
wertung.  
 
Wesentliche Ziele der Grünordnungsplanung sind: 
 

·  Die weitgehende Erhaltung von Grünbeständen, 
·  der Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sowie weiterer hochwertiger Flächen, 
·  die Minimierung der Negativwirkungen einer geplanten Bebauung, 
·  die Planung und Schaffung öffentlicher, naturnaher und gestalteter Grünflächen zur Erho-

lungsnutzung,  
·  die Begrünung der Straßenräume,  
·  die Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegenetzes,  
·  die Formulierung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eines Plangebietes.  
 

1.2 Anlass 

Für den Bereich „Bohnleite“ hat der Markt Elfershausen die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um einen örtlich bestehenden Bedarf an Lagerfläche, insbesondere im Hinblick auf 
Baumaterialien und Geräte, nachzukommen und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Lückenbereiches zwischen dem Sportplatzgelände und den bestehenden landwirt-
schaftlichen Hallen sicherzustellen. 
Der Grünordnungsplan durchläuft die Verfahrensphasen des Bebauungsplanes als integrierte Pla-
nung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungsplan erhal-
ten die grünordnerischen Festsetzungen nach Abschluss des Verfahrens gemäß BauGB verbindli-
che Rechtskraft. Der Grünordnungsplan, einschließlich der grünordnerischen Begründung, ist Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
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1.3 Plangebiet und Datengrundlage  

 
1.3.1 Plangebiet  
 

        
 
       
 
 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan  
              „Bohnleite“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor Ingenieur 
GmbH am 13.11.2018 
 

 
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 
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Die Planung ist in nachfolgender Tabelle in Nutzung, Flächengröße und prozentualem Anteil be-
züglich der Gesamtfläche dargestellt. 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung 
 

Gesamtfläche ca. 0,72 ha 100 % 

Sonderbaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 

Private Grünflächen ca. 0,37 ha 51,39 % 

Nettobaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 
 
 
1.3.2 Datengrundlage  

·  Die aktuelle Katasterkarte 
·  Die aktuelle Aufnahme Biotoptypen (Juli + November 2018) 
·  Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, Landkreis Bad Kissingen (Dezember 1993) 
·  FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 20.11.2018 
·  Datenabfrage Bayernatlas Plus 
·  Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie vom 19.11.2018  
·  ASK-Datenabfrage beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (November 2018) 
·  Regionalplan Region Main-Rhön (3) 

 
 
2. Übergeordnete Planungen und Ziele 
 

2.1 Lage im Raum 

Das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerflächen liegt an einem Talraum bzw. 
einem mittelstark nach Süden ansteigenden Hang zwischen den bestehenden Sportplatzeinrich-
tungen des Gemeindeteiles Machtilshausen im Westen und bestehenden landwirtschaftlichen Hal-
len im Osten. Die Verkehrsanbindung erfolgt über den bestehenden und befestigten öffentlichen 
Wirtschaftsweg im nördlichen Anschluss der Sondergebietsfläche. 
 
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerfläche gemäß § 
11 BauNVO 1990 ausgewiesen. 
 

2.2 Regionalplan 

Gemäß aktueller Lesefassung des Regionalplans Region Main-Rhön (3) ist der Markt Elfershau-
sen mit seinen Ortsteilen als Grundzentrum genannt und liegt innerhalb des allgemeinen ländli-
chen Raumes mit besonderem Handlungsbedarf. Zudem besteht zwischen Elfershausen und dem 
östlich angrenzenden Euerdorf, das als eine besonders strukturschwache Gemeinde eingeordnet 
ist, eine Verbindungslinie zur Kennzeichnung zentraler Doppelorte. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes außerhalb Naturschutzflä-
chen R11NBL.  
 

2.3 Flächennutzungsplan und integrierter Landschaft splan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bohnleite“ im sogenannten Parallelverfahren vor 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durchgeführt, um die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BauGB zu gewährleisten. 
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2.4 Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete.  
Südlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwei Teilflächen der „Heckenstrukturen und 
Magerrasenreste südöstlich Machtilshausen“, die biotopkartiert sind.  
In ca. 100 m nördlicher sowie ca. 300 m südwestlicher Entfernung liegt das Naturschutzgebiet und 
FFH-Gebiet „Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg“ mit herausragender Bedeutung für 
das Landschaftsbild sowie sehr hoher Qualität in Bezug auf Arten und Lebensräume. 
 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation entspricht in diesem Gebiet einem Christophskraut-
Waldgersten-Buchenwald. 
 

2.6 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. „Das dominierende Ausgangsgestein stellt 
der Untere Muschelkalk (= Wellenkalk) dar […].“1 Das Gebiet befindet sich in einem Seitental der 
Fränkischen Saale. „Die Täler und die angrenzenden flachen Unterhänge werden ackerbaulich 
genutzt, vereinzelt auch lößüberdeckte Flächen der Plateaus […].“2 Die Böden besitzen eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit.  
 
 
3. Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe 
beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand Septem-
ber 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß dem Leitfaden steht je 
nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung entweder das vereinfachte Vorgehen 
oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) zur Verfügung. Um die Auswirkungen 
auf das Plangebiet zu beurteilen, bietet sich die Gliederung in die von der Planung betroffenen 
Schutzgüter an.  
 
Achtung des Vermeidungsgebots  
 
Die Beachtung des Vermeidungsgebotes gemäß des § 15 Abs. 1 BNatSchG erfordert vermeidbare 
Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der 
Vermeidung zu ermitteln. 
 

3.1 Art des Vorgehens 

Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, gibt es zwei Vorgehenswei-
sen den Ausgleichsbedarf zu ermitteln – das vereinfachte Vorgehen und das Regelverfahren mit 
vier Arbeitsschritten. Das vereinfachte Vorgehen ist nur für einfach gelagerte Planungsfälle zuläs-
sig, wenn zudem alle Fragen untenstehender Checkliste mit ja beantwortet werden können. Wenn 
dieser Fall eintritt, entsteht kein weiterer Ausgleichsbedarf. 

                                                
1 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
2 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
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Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der Natur" 

SO-Gebiet 

siehe Maß-
nahmen + 
sarF 

Erdmassen-
bewegung, 
Wiedereinbau 

Rückhaltung 

Eingrünung 
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Für das vorliegende Vorhaben ist das vereinfachte Vorgehen nicht möglich, da die Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet vorsieht. Somit sind folgende Arbeitsschritte nötig: 
 
 
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" 
 
Schritt 1  Erfassen von Natur und Land-

schaft (Bestandsaufnahme) 
[Kapitel 3.2] 

Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen 
des Eingriffs und Weiterent-
wicklung der Planung im Hin-
blick auf Verbesserungen für 
Naturhaushalt und Land-
schaftsbild  
[Kapitel 3.3] 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erfor-
derlicher Ausgleichsflächen 
[Kapitel 3.4] 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen 
für den Ausgleich und natur-
schutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen als Grund-
lage für die Abwägung  
[Kapitel 3.5] 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

 
Abwägung mit allen öffentlichen und privaten Belang en (§ 1 Abs. 6 BauGB) 
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3.2 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im Juli und im November 2018 sowie im September 
2019 eine Kartierung der Nutzungen und Lebensraumtypen, um auf den aktuellen Stand des Plan-
gebiets einzugehen. Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Biotoptypen mit der Flächengröße 
auf.  
 

 
 

Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 / 11.10.2019 
 
 
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 

Brachfläche (beige) 15 

Gesamt 7.215 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Plangebiet ist zunächst das Gebiet - durch gemein-
same Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter - in eine Kategorie gemäß seiner Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 28-30 und Matrix 
Abb. 7 auf S. 13) einzustufen.  
 
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter 
 

Gebiete geringer Bedeutung Kategorie I Liste 1 a 

Gebiete mittlerer Bedeutung Kategorie II Liste 1 b 

Gebiete hoher Bedeutung Kategorie III Liste 1 c 
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3.2.1 Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Der Schutz des Bo-
dens hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung, da er weitgehend als nicht erneuerbare 
Ressource gilt. Diese Entwicklung ist Grund für die Verabschiedung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) als eigenständiges Gesetzeswerk.  
Der Boden besitzt Filtereigenschaften, die in engem Zusammenhang mit dem Grundwasserhaus-
halt stehen. Grundlage der Bewertung für die Funktionsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt ist 
die Ausprägung eines naturnahen Bodenprofils.  
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. Gemäß der Übersichtsbodenkarte von 
Bayern befindet sich im Plangebiet „fast ausschließlich kalkhaltiger Kolluvisiol (pseudovergleyt) 
aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Kollivium)“3. Die Böden besitzen eine mittlere Ertragsfähig-
keit mit Ackerzahlen L4LöV 64/64 sowie L4LöV 64/60. Es handelt sich innerhalb des Plangebietes 
um Lehmböden, die aus Löß über Verwitterung entstanden sind. Die Zustandsstufe 4 liegt im mitt-
leren Bereich. 
 
Bewertung / Bedeutung: 
Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist aufgrund der Bodenart Lehm in der Regel 
schlecht, weshalb die Sickerfähigkeit gemindert wird und es somit zu einer Anreicherung von 
Nährstoffen kommt. Das Plangebiet ist bisher komplett unversiegelt. Daher stellt die Versiegelung 
den Verlust an Bodenfunktionen dar. Auch geht die Nutzung als Grünland durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebietes dauerhaft verloren. 
 
 
3.2.2 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser beeinflussen unsere Lebensqualität entscheidend. 
Das Schutzgut Wasser ist allgemein als empfindlich zu betrachten, da es leicht durch Fremdein-
träge verunreinigt werden kann. Verlust von Bodenoberfläche sowie Bodensubstanz verringern 
eine Niederschlagsversickerung über die belebte Bodenoberfläche und somit die Filterungsrate 
und Grundwasserneubildung.  
 
Oberflächenwasser: 
Kein permanent wasserführendes Gewässer im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Grundwasser: 
Kein Trinkwasserschutzgebiet im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Für den Naturhaushalt hat das Plangebiet, in Bezug auf das Schutzgut Wasser im Allgemeinen nur 
eine geringe Bedeutung, da keine Gewässer direkt betroffen sind. Beeinträchtigungen entstehen 
durch die Versiegelung des Bodens und der somit einhergehenden Verringerung von Grundwas-
serneubildung in diesem Bereich.  
 
 
3.2.3 Schutzgut Arten und Lebensräume 
Mainfrankens Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten Lebensraum für eine 
Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch beansprucht allerdings Natur und Landschaft 
intensiv. Dadurch kommt es ständig zu deutlichen Veränderungen der Lebensbedingungen sowie 
der Bestände heimischer Arten und deren Lebensräumen. Eine Neubebauung und Versiegelung 
von Flächen bedeutet für Pflanzen und Tiere Lebensraumverluste und kann in Extremfällen zum 

                                                
3 © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Bodenübersichtskarte, Datenabfrage vom 23.11.2018 �
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(lokalen) Verschwinden von Arten führen. Zusätzlich, insbesondere bei immobilen Tierarten, kann 
eine Zerschneidung von Lebensräumen auftreten. 
Insgesamt sind Qualität und Quantität der naturnahen Strukturen im Vergleich zu anderen Land-
kreisteilen unterdurchschnittlich. Die Gründe hierfür liegen in ihrer Kleinflächigkeit und den Belas-
tung aus dem direkt angrenzenden Sportplatzgelände und der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Artenschutz  
Für potentiell betroffene bodenbrütende Vogelarten werden im Bebauungsplanverfahren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich geregelt, sodass eine Beeinträchtigung der Po-
pulationen ausgeschlossen werden kann.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Aufgrund der einheitlichen naturräumlichen Ausstattung der Grünlandnutzung liegt der Biotopanteil 
des kleinflächigen Plangebietes deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. Die Fläche stellt für 
das Schutzgut Arten und Lebensräume nur eine untergeordnete Rolle dar.  
 
 
3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 
Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen. Ohne Luft gibt es kein 
Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein menschliches Leben. Der Anteil der Luftschadstoffe hat sich 
durch menschliches Einwirken in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Technische 
Weiterentwicklungen und verändertes Nutzungsverhalten tragen dazu bei. 
 
Die jährlichen Niederschläge liegen im Plangebiet etwa bei 600 mm, die mittlere Temperatur liegt 
bei ca. 9 °C. Als intensiv genutzte Grünfläche tragen die Flächen aufgrund der geringen Flächen-
größe nur sehr bedingt zum örtlichen Klima bei. Ein Verlust an kühlenden Vegetationsflächen für 
den Luftaustausch im Gebiet ist nicht gegeben.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben für das Schutzgut Klima / Luft aufgrund der Größe und Lage nur eine unterge-
ordnete Rolle.  
 
 
3.2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Der Begriff der Landschaft ist synonym zum Begriff Landschaftsbild zu sehen und beschreibt damit 
einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Geprägt wird die Landschaft durch Land-
nutzung und die natürlichen Gegebenheiten, wie die Topografie und prägende Biotoptypen. Beur-
teilt werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigenart und Seltenheit der Landschaft. 
 
Das Plangebiet liegt in einer hügeligen von Wald und Tälern geprägten Landschaft. „Der Natur-
raum insgesamt [ist] von landesweiter Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und wichtiges 
Bindeglied im Trockenverbundsystem im unterfränkischen Muschelkalkzug.“4 Das Plangebiet 
selbst liegt im Talgrund bzw. im unteren Hangbereich eines Seitentals der Fränkischen Saale und 
befindet sich außerhalb der hochwertigen Trockenstandorte. Durch das geplante Sondergebiet 
wird das Landschaftsbild verändert. Vorbelastungen bestehen jedoch bereits durch vorhandene 
landwirtschaftliche Hallen.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben aufgrund der jetzigen Situation und der zukünftigen Entwicklungen im Pla-
nungsumfeld eine mittlere Wirkung auf das Landschaftsbild. Durch die geplante Lagerfläche ent-
steht eine zusätzliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 

                                                
4 ABSP, S.404 
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3.2.6 Schutzgut Mensch 
Hierbei sind insbesondere zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden 
sind und welche Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Ent-
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wech-
selbeziehung zu den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes haben keinen relevanten Freizeit- und Erholungswert für 
den Markt Elfershausen, da sie intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  
Für das Wohnumfeld der Menschen hat die Planfläche eine mittlere Bedeutung, da sie direkt an 
das vorhandene Sportplatzgelände mit Spielplatz und einen Spazierweg angrenzt.  
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung entstehen zeitweilig Beeinträchtigungen durch Geruch 
und Staub.  
  
Bewertung / Bedeutung:  
Es sind mittlere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
 
 
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien 
 
Lebensraum  ca. Größe in m² Kategorie  Wertstufe  

Bestand 
Bemerkungen 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

7.200 II mittlerer Wert extensiv genutztes Grün-
land, Schafbeweidung 

Brachfläche  
(beige) 

15 I oberer Wert Brachfläche > 5 Jahre, Be-
reich unter dem mobilen 
Unterstand 

Gesamt  7.215    

 
 

3.3 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung             
im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt un d Landschaftsbild  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft ergibt sich maßgeblich durch die Ausgestaltung 
der Planung, d.h. je höher der Versiegelungsgrad geplant ist, desto geringer sind die Funktionen 
der Schutzgüter für Natur und Landschaft.  
 
Die Ermittlung der Eingriffsschwere erfolgt nach der zulässigen Verdichtung eines Plangebietes. 
Diese richtet sich nach der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ nach Festlegung bzw. Baunut-
zungsverordnung) sowie einem Zuschlag für Versiegelung der Erschließung, bzw. einem Abschlag 
für Grünflächen. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann nur über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden, da ein Bebau-
ungsplan lediglich den äußeren Gesamtrahmen festlegen kann. 
  
Tabelle 6: Eingriffsschwere 
 

Versiegelungsgrad (gesamt) Eingriffsschwere nach „Leitfaden“ 

bis 35 % geringer Eingriff (Typ B) 

über 35 % mittlerer oder hoher Eingriff (Typ A) 
 
Im vorliegenden Planungsfall gibt es eine einheitliche Versiegelungsintensität mit einer GRZ von 
0,8. 
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Aufgrund dieses Zahlenwertes ist die Fläche dem Typ A: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad  zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 7: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² Wertstufe Typ A  
(gem. GRZ 0,8) 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 mittlerer Wert 

Brachfläche (beige) 15 oberer Wert 

Gesamt  7.215  
 
 
Folgende Flächenanteile werden mit der geplanten Nutzung entweder als Eingriff oder neutral ge-
wertet: 
 

 
Abbildung 5: Wertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 
 
Rot: Eingriff, Abwertung 
Blau: Eingriff, grünordnerische Maßnahme 
Grün: neutrale Wertung 
Schwarz: Geltungsbereich 
 
 
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Brachfläche (beige) 15 
 
 
Die im Folgenden gelisteten Flächen werden neutral gewertet: 
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Tabelle 9: neutrale Wertung des Bestandes 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 1.400 
 
 
 
 

3.4 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

Die Ableitung der Beeinträchtigungsintensitäten ergibt sich aus der Überlagerung der Gebiete un-
terschiedlicher Eingriffsschwere und den Gebieten unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 
Nach Abzug des neutral gewerteten Flächenanteils (1.400 m²) verbleibt als Eingriffsfläche der Um-
fang von 5.800 m². 
 
 
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) 
 
 PLANUNG BESTAND  

 Gebiete unter-
schiedlicher Ein-
griffsschwere 

Gebiete unter-
schiedlicher Bedeu-
tung für Naturhaus-
halt und Land-
schaftsbild 

Ergebnis der Überlagerung 

Lebensraum ca. Grö-
ße in m² 

Wertstufe 
Planung 

Kategorie Wertstufe  
Bestand 

Felder Summe 
der Wert-

stufen 

Vorläufiger 
Faktor 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

5.800 mittlerer 
Wert 

II mittlerer 
Wert 

A II mittlerer 
Wert 

0,9 

Gesamt  5.800       
 
 
 
 
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) 
 

Lebensraum ca. 
Größe 
in m² 

Felder Faktor Kompensationsumfang  

Extensivgrünland 5.800 A II 0,9 5.220 
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3.5 Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung  

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht wer-
den kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen be-
sonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits ökolo-
gisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen Maß-
nahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe möglich ist 
(z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild zu 
Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend davon kann der Aus-
gleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels Flächenzuschlag erreicht werden. 
Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Anrechnung von Flächen, die innerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufgewertet werden: 
 
 
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: 
 
Lebensraum  
(Bestand) 

Katego-
rie 
(Be-
stand) 

Maßnahme Kategorie 
(nach 
Aufwer-
tung) 

ca. Grö-
ße in m² 

Festset
set-
zung 

Anrechen-
bare Fläche  

Extensivgrünland II Anpflanzungen 
Bäume und 
Sträucher, 
Ansaat autoch-
thone Saatgut-
mischung 

II 2.300 private 
Grün-
fläche 

0 

 
Auf den privaten Grünflächen werden im Rahmen der Planung grünordnerische Maßnahmen 
durchgeführt, die nicht als Kompensationsmaßnahmen gewertet werden können. 
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Kompensationsumfang auf externer Ausgleichsfläche nach Abzug der aufwertbaren Flächen in-
nerhalb des Plangebietes: 
 
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche 
 

 ca. Größe in m² 

Kompensationsumfang 5.220 

Anrechenbare Fläche im 
Plangebiet 

0 

Externer Ausgleichsbedarf 5.220 

 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen mit einem Kompensationswert von 5.220 m² errechnet.  
 
 
Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende 
Fläche als Ausgleichsfläche zur Verfügung:  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen können auf der Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen ausgeführt werden.  
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende Festsetzung:  
Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Maßnahme: Kiefernauflichtung bis 0,3; Pflege der Magerrasen durch Entfernung von Gehölzauf-
wuchs (die Arbeiten sind durch den zuständigen Förster zu leiten/überwachen) 
Wertung der Maßnahme: Faktor 0,5. 
 
Beim errechneten Ausgleichsbedarf mit einem Kompensationswert von 5.220 m² ist beim Wer-
tungsfaktor 0,5 somit auf der Fl.Nr. 663 folgende Ausgleichsfläche erforderlich: 10.440 m²  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
 

 
Darstellung ohne Maßstab 
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4. Ziele der Grünordnung  
 
Zielsetzungen der Grünordnung 
 

·  Einbindung des geplanten Baugebietes in die freie Landschaft durch Festsetzung einer 
Eingrünung. 

·  Begrünung privater Grünflächen mit heimischen Gehölzen und autochthonem Saatgut. 
·  Festsetzung der Sammlung und schadloser Ableitung von Oberflächenwasser (auch aus 

Außeneinzugsgebieten) in einem Graben und Rückhaltebecken. 
·  Ausführung sockelloser Einfriedungen zur Durchgängigkeit von Kleinsäugern 

 
 
 
 
5. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden grünordnerische Maßnahmen aufgelistet, die dem Grünordnungsplan zu 
entnehmen sind und die Grundlagen für die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes darstellen.  
 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläc he 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird Folgendes festgesetzt: 
 

·  Baumpflanzung eines heimischen Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv StU 18-20 cm) oder 
Obstbaumhochstammes (Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß Plandarstellung  

 
·  Randeingrünung: 

Pflanzung einer 3-reihigen Hecke auf der Grünfläche an der Nordseite und Westseite (nicht 
auf Böschungskrone; Mindestqualität vStr 125-150). 

 
·  Ansaat der privaten Grünflächen mit autochthoner Saatgutmischung in den neu zu gestal-

tenden Bereichen.  Pflege der privaten Grünflächen in extensiver Nutzung ohne Einsatz 
von Dünger, Herbiziden und Pestiziden.  
Pflege: 1-2 schürige Mahd, Mahdverzicht zwischen Anfang März bis Ende August. 
 

 

5.2 Pflanzgebot  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
Verwendung von standortgerechten Gehölzen  
 
Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind zeitgleich zum Eingriff auszufüh-
ren, sodass der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt wird. 
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Pflanzenliste  
 
Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: 
 
Bäume: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana   Gemeine Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 
Liste mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar. 
Verwendung von gebietseigenen (autochthonen) Sorten, Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 
(Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken = aut-07.00 
EAB) des Bundesamts für Naturschutz. 
 
Die Ansaat der Flächen muss mit standortgerechten Saatgutmischungen (autochthon) erfolgen. 
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6. Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für das Plangebiet ein Bedarf an externen Ausgleichsflächen errechnet. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende Fläche als Aus-
gleichsfläche zur Verfügung: Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen.  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig bereitzustellen. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
 
 
Würzburg,   14.12.2018 
Bearbeitung:  J. Goesmann 
  (Dipl. – Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur) 
 
Geändert: 
Würzburg,  23.10.2019 
Bearbeitung:   S. Mayer (Landschaftsarchitekt) 
 
Geändert: 
Würzburg,  17.02.2020 
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1. Einleitung  
 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung vor, wenn aufgrund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beur-
teilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsrege-
lung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe, die Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes sind zu unterlassen.  Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit 
einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – qualitativ, quantitativ oder an anderen Stand-
orten im Plangebiet -  erreicht werden kann.  
Die Gemeinden sind nach § 1a Abs.3 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln 
und in die Abwägung einzustellen.  Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der 
Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Auf-
wertung.  
 
Wesentliche Ziele der Grünordnungsplanung sind: 
 

·  Die weitgehende Erhaltung von Grünbeständen, 
·  der Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sowie weiterer hochwertiger Flächen, 
·  die Minimierung der Negativwirkungen einer geplanten Bebauung, 
·  die Planung und Schaffung öffentlicher, naturnaher und gestalteter Grünflächen zur Erho-

lungsnutzung,  
·  die Begrünung der Straßenräume,  
·  die Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegenetzes,  
·  die Formulierung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eines Plangebietes.  
 

1.2 Anlass 

Für den Bereich „Bohnleite“ hat der Markt Elfershausen die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um einen örtlich bestehenden Bedarf an Lagerfläche, insbesondere im Hinblick auf 
Baumaterialien und Geräte, nachzukommen und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Lückenbereiches zwischen dem Sportplatzgelände und den bestehenden landwirt-
schaftlichen Hallen sicherzustellen. 
Der Grünordnungsplan durchläuft die Verfahrensphasen des Bebauungsplanes als integrierte Pla-
nung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungsplan erhal-
ten die grünordnerischen Festsetzungen nach Abschluss des Verfahrens gemäß BauGB verbindli-
che Rechtskraft. Der Grünordnungsplan, einschließlich der grünordnerischen Begründung, ist Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
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1.3 Plangebiet und Datengrundlage  

 
1.3.1 Plangebiet  
 

        
 
       
 
 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan  
              „Bohnleite“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor Ingenieur 
GmbH am 13.11.2018 
 

 
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 
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Die Planung ist in nachfolgender Tabelle in Nutzung, Flächengröße und prozentualem Anteil be-
züglich der Gesamtfläche dargestellt. 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung 
 

Gesamtfläche ca. 0,72 ha 100 % 

Sonderbaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 

Private Grünflächen ca. 0,37 ha 51,39 % 

Nettobaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 
 
 
1.3.2 Datengrundlage  

·  Die aktuelle Katasterkarte 
·  Die aktuelle Aufnahme Biotoptypen (Juli + November 2018) 
·  Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, Landkreis Bad Kissingen (Dezember 1993) 
·  FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 20.11.2018 
·  Datenabfrage Bayernatlas Plus 
·  Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie vom 19.11.2018  
·  ASK-Datenabfrage beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (November 2018) 
·  Regionalplan Region Main-Rhön (3) 

 
 
2. Übergeordnete Planungen und Ziele 
 

2.1 Lage im Raum 

Das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerflächen liegt an einem Talraum bzw. 
einem mittelstark nach Süden ansteigenden Hang zwischen den bestehenden Sportplatzeinrich-
tungen des Gemeindeteiles Machtilshausen im Westen und bestehenden landwirtschaftlichen Hal-
len im Osten. Die Verkehrsanbindung erfolgt über den bestehenden und befestigten öffentlichen 
Wirtschaftsweg im nördlichen Anschluss der Sondergebietsfläche. 
 
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerfläche gemäß § 
11 BauNVO 1990 ausgewiesen. 
 

2.2 Regionalplan 

Gemäß aktueller Lesefassung des Regionalplans Region Main-Rhön (3) ist der Markt Elfershau-
sen mit seinen Ortsteilen als Grundzentrum genannt und liegt innerhalb des allgemeinen ländli-
chen Raumes mit besonderem Handlungsbedarf. Zudem besteht zwischen Elfershausen und dem 
östlich angrenzenden Euerdorf, das als eine besonders strukturschwache Gemeinde eingeordnet 
ist, eine Verbindungslinie zur Kennzeichnung zentraler Doppelorte. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes außerhalb Naturschutzflä-
chen R11NBL.  
 

2.3 Flächennutzungsplan und integrierter Landschaft splan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bohnleite“ im sogenannten Parallelverfahren vor 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durchgeführt, um die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BauGB zu gewährleisten. 
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2.4 Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete.  
Südlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwei Teilflächen der „Heckenstrukturen und 
Magerrasenreste südöstlich Machtilshausen“, die biotopkartiert sind.  
In ca. 100 m nördlicher sowie ca. 300 m südwestlicher Entfernung liegt das Naturschutzgebiet und 
FFH-Gebiet „Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg“ mit herausragender Bedeutung für 
das Landschaftsbild sowie sehr hoher Qualität in Bezug auf Arten und Lebensräume. 
 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation entspricht in diesem Gebiet einem Christophskraut-
Waldgersten-Buchenwald. 
 

2.6 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. „Das dominierende Ausgangsgestein stellt 
der Untere Muschelkalk (= Wellenkalk) dar […].“1 Das Gebiet befindet sich in einem Seitental der 
Fränkischen Saale. „Die Täler und die angrenzenden flachen Unterhänge werden ackerbaulich 
genutzt, vereinzelt auch lößüberdeckte Flächen der Plateaus […].“2 Die Böden besitzen eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit.  
 
 
3. Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe 
beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand Septem-
ber 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß dem Leitfaden steht je 
nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung entweder das vereinfachte Vorgehen 
oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) zur Verfügung. Um die Auswirkungen 
auf das Plangebiet zu beurteilen, bietet sich die Gliederung in die von der Planung betroffenen 
Schutzgüter an.  
 
Achtung des Vermeidungsgebots  
 
Die Beachtung des Vermeidungsgebotes gemäß des § 15 Abs. 1 BNatSchG erfordert vermeidbare 
Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der 
Vermeidung zu ermitteln. 
 

3.1 Art des Vorgehens 

Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, gibt es zwei Vorgehenswei-
sen den Ausgleichsbedarf zu ermitteln – das vereinfachte Vorgehen und das Regelverfahren mit 
vier Arbeitsschritten. Das vereinfachte Vorgehen ist nur für einfach gelagerte Planungsfälle zuläs-
sig, wenn zudem alle Fragen untenstehender Checkliste mit ja beantwortet werden können. Wenn 
dieser Fall eintritt, entsteht kein weiterer Ausgleichsbedarf. 

                                                
1 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
2 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
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Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der Natur" 

SO-Gebiet 

siehe Maß-
nahmen + 
sarF 

Erdmassen-
bewegung, 
Wiedereinbau 

Rückhaltung 

Eingrünung 
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Für das vorliegende Vorhaben ist das vereinfachte Vorgehen nicht möglich, da die Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet vorsieht. Somit sind folgende Arbeitsschritte nötig: 
 
 
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" 
 
Schritt 1  Erfassen von Natur und Land-

schaft (Bestandsaufnahme) 
[Kapitel 3.2] 

Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen 
des Eingriffs und Weiterent-
wicklung der Planung im Hin-
blick auf Verbesserungen für 
Naturhaushalt und Land-
schaftsbild  
[Kapitel 3.3] 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erfor-
derlicher Ausgleichsflächen 
[Kapitel 3.4] 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen 
für den Ausgleich und natur-
schutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen als Grund-
lage für die Abwägung  
[Kapitel 3.5] 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

 
Abwägung mit allen öffentlichen und privaten Belang en (§ 1 Abs. 6 BauGB) 
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3.2 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im Juli und im November 2018 sowie im September 
2019 eine Kartierung der Nutzungen und Lebensraumtypen, um auf den aktuellen Stand des Plan-
gebiets einzugehen. Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Biotoptypen mit der Flächengröße 
auf.  
 

 
 

Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 / 11.10.2019 
 
 
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 

Brachfläche (beige) 15 

Gesamt 7.215 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Plangebiet ist zunächst das Gebiet - durch gemein-
same Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter - in eine Kategorie gemäß seiner Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 28-30 und Matrix 
Abb. 7 auf S. 13) einzustufen.  
 
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter 
 

Gebiete geringer Bedeutung Kategorie I Liste 1 a 

Gebiete mittlerer Bedeutung Kategorie II Liste 1 b 

Gebiete hoher Bedeutung Kategorie III Liste 1 c 
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3.2.1 Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Der Schutz des Bo-
dens hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung, da er weitgehend als nicht erneuerbare 
Ressource gilt. Diese Entwicklung ist Grund für die Verabschiedung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) als eigenständiges Gesetzeswerk.  
Der Boden besitzt Filtereigenschaften, die in engem Zusammenhang mit dem Grundwasserhaus-
halt stehen. Grundlage der Bewertung für die Funktionsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt ist 
die Ausprägung eines naturnahen Bodenprofils.  
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. Gemäß der Übersichtsbodenkarte von 
Bayern befindet sich im Plangebiet „fast ausschließlich kalkhaltiger Kolluvisiol (pseudovergleyt) 
aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Kollivium)“3. Die Böden besitzen eine mittlere Ertragsfähig-
keit mit Ackerzahlen L4LöV 64/64 sowie L4LöV 64/60. Es handelt sich innerhalb des Plangebietes 
um Lehmböden, die aus Löß über Verwitterung entstanden sind. Die Zustandsstufe 4 liegt im mitt-
leren Bereich. 
 
Bewertung / Bedeutung: 
Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist aufgrund der Bodenart Lehm in der Regel 
schlecht, weshalb die Sickerfähigkeit gemindert wird und es somit zu einer Anreicherung von 
Nährstoffen kommt. Das Plangebiet ist bisher komplett unversiegelt. Daher stellt die Versiegelung 
den Verlust an Bodenfunktionen dar. Auch geht die Nutzung als Grünland durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebietes dauerhaft verloren. 
 
 
3.2.2 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser beeinflussen unsere Lebensqualität entscheidend. 
Das Schutzgut Wasser ist allgemein als empfindlich zu betrachten, da es leicht durch Fremdein-
träge verunreinigt werden kann. Verlust von Bodenoberfläche sowie Bodensubstanz verringern 
eine Niederschlagsversickerung über die belebte Bodenoberfläche und somit die Filterungsrate 
und Grundwasserneubildung.  
 
Oberflächenwasser: 
Kein permanent wasserführendes Gewässer im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Grundwasser: 
Kein Trinkwasserschutzgebiet im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Für den Naturhaushalt hat das Plangebiet, in Bezug auf das Schutzgut Wasser im Allgemeinen nur 
eine geringe Bedeutung, da keine Gewässer direkt betroffen sind. Beeinträchtigungen entstehen 
durch die Versiegelung des Bodens und der somit einhergehenden Verringerung von Grundwas-
serneubildung in diesem Bereich.  
 
 
3.2.3 Schutzgut Arten und Lebensräume 
Mainfrankens Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten Lebensraum für eine 
Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch beansprucht allerdings Natur und Landschaft 
intensiv. Dadurch kommt es ständig zu deutlichen Veränderungen der Lebensbedingungen sowie 
der Bestände heimischer Arten und deren Lebensräumen. Eine Neubebauung und Versiegelung 
von Flächen bedeutet für Pflanzen und Tiere Lebensraumverluste und kann in Extremfällen zum 

                                                
3 © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Bodenübersichtskarte, Datenabfrage vom 23.11.2018 �
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(lokalen) Verschwinden von Arten führen. Zusätzlich, insbesondere bei immobilen Tierarten, kann 
eine Zerschneidung von Lebensräumen auftreten. 
Insgesamt sind Qualität und Quantität der naturnahen Strukturen im Vergleich zu anderen Land-
kreisteilen unterdurchschnittlich. Die Gründe hierfür liegen in ihrer Kleinflächigkeit und den Belas-
tung aus dem direkt angrenzenden Sportplatzgelände und der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Artenschutz  
Für potentiell betroffene bodenbrütende Vogelarten werden im Bebauungsplanverfahren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich geregelt, sodass eine Beeinträchtigung der Po-
pulationen ausgeschlossen werden kann.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Aufgrund der einheitlichen naturräumlichen Ausstattung der Grünlandnutzung liegt der Biotopanteil 
des kleinflächigen Plangebietes deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. Die Fläche stellt für 
das Schutzgut Arten und Lebensräume nur eine untergeordnete Rolle dar.  
 
 
3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 
Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen. Ohne Luft gibt es kein 
Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein menschliches Leben. Der Anteil der Luftschadstoffe hat sich 
durch menschliches Einwirken in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Technische 
Weiterentwicklungen und verändertes Nutzungsverhalten tragen dazu bei. 
 
Die jährlichen Niederschläge liegen im Plangebiet etwa bei 600 mm, die mittlere Temperatur liegt 
bei ca. 9 °C. Als intensiv genutzte Grünfläche tragen die Flächen aufgrund der geringen Flächen-
größe nur sehr bedingt zum örtlichen Klima bei. Ein Verlust an kühlenden Vegetationsflächen für 
den Luftaustausch im Gebiet ist nicht gegeben.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben für das Schutzgut Klima / Luft aufgrund der Größe und Lage nur eine unterge-
ordnete Rolle.  
 
 
3.2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Der Begriff der Landschaft ist synonym zum Begriff Landschaftsbild zu sehen und beschreibt damit 
einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Geprägt wird die Landschaft durch Land-
nutzung und die natürlichen Gegebenheiten, wie die Topografie und prägende Biotoptypen. Beur-
teilt werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigenart und Seltenheit der Landschaft. 
 
Das Plangebiet liegt in einer hügeligen von Wald und Tälern geprägten Landschaft. „Der Natur-
raum insgesamt [ist] von landesweiter Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und wichtiges 
Bindeglied im Trockenverbundsystem im unterfränkischen Muschelkalkzug.“4 Das Plangebiet 
selbst liegt im Talgrund bzw. im unteren Hangbereich eines Seitentals der Fränkischen Saale und 
befindet sich außerhalb der hochwertigen Trockenstandorte. Durch das geplante Sondergebiet 
wird das Landschaftsbild verändert. Vorbelastungen bestehen jedoch bereits durch vorhandene 
landwirtschaftliche Hallen.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben aufgrund der jetzigen Situation und der zukünftigen Entwicklungen im Pla-
nungsumfeld eine mittlere Wirkung auf das Landschaftsbild. Durch die geplante Lagerfläche ent-
steht eine zusätzliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 

                                                
4 ABSP, S.404 
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3.2.6 Schutzgut Mensch 
Hierbei sind insbesondere zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden 
sind und welche Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Ent-
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wech-
selbeziehung zu den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes haben keinen relevanten Freizeit- und Erholungswert für 
den Markt Elfershausen, da sie intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  
Für das Wohnumfeld der Menschen hat die Planfläche eine mittlere Bedeutung, da sie direkt an 
das vorhandene Sportplatzgelände mit Spielplatz und einen Spazierweg angrenzt.  
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung entstehen zeitweilig Beeinträchtigungen durch Geruch 
und Staub.  
  
Bewertung / Bedeutung:  
Es sind mittlere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
 
 
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien 
 
Lebensraum  ca. Größe in m² Kategorie  Wertstufe  

Bestand 
Bemerkungen 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

7.200 II mittlerer Wert extensiv genutztes Grün-
land, Schafbeweidung 

Brachfläche  
(beige) 

15 I oberer Wert Brachfläche > 5 Jahre, Be-
reich unter dem mobilen 
Unterstand 

Gesamt  7.215    

 
 

3.3 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung             
im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt un d Landschaftsbild  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft ergibt sich maßgeblich durch die Ausgestaltung 
der Planung, d.h. je höher der Versiegelungsgrad geplant ist, desto geringer sind die Funktionen 
der Schutzgüter für Natur und Landschaft.  
 
Die Ermittlung der Eingriffsschwere erfolgt nach der zulässigen Verdichtung eines Plangebietes. 
Diese richtet sich nach der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ nach Festlegung bzw. Baunut-
zungsverordnung) sowie einem Zuschlag für Versiegelung der Erschließung, bzw. einem Abschlag 
für Grünflächen. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann nur über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden, da ein Bebau-
ungsplan lediglich den äußeren Gesamtrahmen festlegen kann. 
  
Tabelle 6: Eingriffsschwere 
 

Versiegelungsgrad (gesamt) Eingriffsschwere nach „Leitfaden“ 

bis 35 % geringer Eingriff (Typ B) 

über 35 % mittlerer oder hoher Eingriff (Typ A) 
 
Im vorliegenden Planungsfall gibt es eine einheitliche Versiegelungsintensität mit einer GRZ von 
0,8. 
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Aufgrund dieses Zahlenwertes ist die Fläche dem Typ A: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad  zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 7: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² Wertstufe Typ A  
(gem. GRZ 0,8) 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 mittlerer Wert 

Brachfläche (beige) 15 oberer Wert 

Gesamt  7.215  
 
 
Folgende Flächenanteile werden mit der geplanten Nutzung entweder als Eingriff oder neutral ge-
wertet: 
 

 
Abbildung 5: Wertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 
 
Rot: Eingriff, Abwertung 
Blau: Eingriff, grünordnerische Maßnahme 
Grün: neutrale Wertung 
Schwarz: Geltungsbereich 
 
 
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Brachfläche (beige) 15 
 
 
Die im Folgenden gelisteten Flächen werden neutral gewertet: 



Seite 14 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

Tabelle 9: neutrale Wertung des Bestandes 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 1.400 
 
 
 
 

3.4 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

Die Ableitung der Beeinträchtigungsintensitäten ergibt sich aus der Überlagerung der Gebiete un-
terschiedlicher Eingriffsschwere und den Gebieten unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 
Nach Abzug des neutral gewerteten Flächenanteils (1.400 m²) verbleibt als Eingriffsfläche der Um-
fang von 5.800 m². 
 
 
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) 
 
 PLANUNG BESTAND  

 Gebiete unter-
schiedlicher Ein-
griffsschwere 

Gebiete unter-
schiedlicher Bedeu-
tung für Naturhaus-
halt und Land-
schaftsbild 

Ergebnis der Überlagerung 

Lebensraum ca. Grö-
ße in m² 

Wertstufe 
Planung 

Kategorie Wertstufe  
Bestand 

Felder Summe 
der Wert-

stufen 

Vorläufiger 
Faktor 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

5.800 mittlerer 
Wert 

II mittlerer 
Wert 

A II mittlerer 
Wert 

0,9 

Gesamt  5.800       
 
 
 
 
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) 
 

Lebensraum ca. 
Größe 
in m² 

Felder Faktor Kompensationsumfang  

Extensivgrünland 5.800 A II 0,9 5.220 
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3.5 Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung  

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht wer-
den kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen be-
sonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits ökolo-
gisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen Maß-
nahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe möglich ist 
(z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild zu 
Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend davon kann der Aus-
gleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels Flächenzuschlag erreicht werden. 
Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Anrechnung von Flächen, die innerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufgewertet werden: 
 
 
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: 
 
Lebensraum  
(Bestand) 

Katego-
rie 
(Be-
stand) 

Maßnahme Kategorie 
(nach 
Aufwer-
tung) 

ca. Grö-
ße in m² 

Festset
set-
zung 

Anrechen-
bare Fläche  

Extensivgrünland II Anpflanzungen 
Bäume und 
Sträucher, 
Ansaat autoch-
thone Saatgut-
mischung 

II 2.300 private 
Grün-
fläche 

0 

 
Auf den privaten Grünflächen werden im Rahmen der Planung grünordnerische Maßnahmen 
durchgeführt, die nicht als Kompensationsmaßnahmen gewertet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Seite 16 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

Kompensationsumfang auf externer Ausgleichsfläche nach Abzug der aufwertbaren Flächen in-
nerhalb des Plangebietes: 
 
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche 
 

 ca. Größe in m² 

Kompensationsumfang 5.220 

Anrechenbare Fläche im 
Plangebiet 

0 

Externer Ausgleichsbedarf 5.220 

 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen mit einem Kompensationswert von 5.220 m² errechnet.  
 
 
Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende 
Fläche als Ausgleichsfläche zur Verfügung:  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen können auf der Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen ausgeführt werden.  
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende Festsetzung:  
Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Maßnahme: Kiefernauflichtung bis 0,3; Pflege der Magerrasen durch Entfernung von Gehölzauf-
wuchs (die Arbeiten sind durch den zuständigen Förster zu leiten/überwachen) 
Wertung der Maßnahme: Faktor 0,5. 
 
Beim errechneten Ausgleichsbedarf mit einem Kompensationswert von 5.220 m² ist beim Wer-
tungsfaktor 0,5 somit auf der Fl.Nr. 663 folgende Ausgleichsfläche erforderlich: 10.440 m²  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
 

 
Darstellung ohne Maßstab 
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4. Ziele der Grünordnung  
 
Zielsetzungen der Grünordnung 
 

·  Einbindung des geplanten Baugebietes in die freie Landschaft durch Festsetzung einer 
Eingrünung. 

·  Begrünung privater Grünflächen mit heimischen Gehölzen und autochthonem Saatgut. 
·  Festsetzung der Sammlung und schadloser Ableitung von Oberflächenwasser (auch aus 

Außeneinzugsgebieten) in einem Graben und Rückhaltebecken. 
·  Ausführung sockelloser Einfriedungen zur Durchgängigkeit von Kleinsäugern 

 
 
 
 
5. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden grünordnerische Maßnahmen aufgelistet, die dem Grünordnungsplan zu 
entnehmen sind und die Grundlagen für die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes darstellen.  
 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläc he 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird Folgendes festgesetzt: 
 

·  Baumpflanzung eines heimischen Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv StU 18-20 cm) oder 
Obstbaumhochstammes (Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß Plandarstellung  

 
·  Randeingrünung: 

Pflanzung einer 3-reihigen Hecke auf der Grünfläche an der Nordseite und Westseite (nicht 
auf Böschungskrone; Mindestqualität vStr 125-150). 

 
·  Ansaat der privaten Grünflächen mit autochthoner Saatgutmischung in den neu zu gestal-

tenden Bereichen.  Pflege der privaten Grünflächen in extensiver Nutzung ohne Einsatz 
von Dünger, Herbiziden und Pestiziden.  
Pflege: 1-2 schürige Mahd, Mahdverzicht zwischen Anfang März bis Ende August. 
 

 

5.2 Pflanzgebot  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
Verwendung von standortgerechten Gehölzen  
 
Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind zeitgleich zum Eingriff auszufüh-
ren, sodass der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt wird. 
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Pflanzenliste  
 
Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: 
 
Bäume: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana   Gemeine Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 
Liste mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar. 
Verwendung von gebietseigenen (autochthonen) Sorten, Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 
(Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken = aut-07.00 
EAB) des Bundesamts für Naturschutz. 
 
Die Ansaat der Flächen muss mit standortgerechten Saatgutmischungen (autochthon) erfolgen. 
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6. Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für das Plangebiet ein Bedarf an externen Ausgleichsflächen errechnet. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende Fläche als Aus-
gleichsfläche zur Verfügung: Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen.  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig bereitzustellen. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
 
 
Würzburg,   14.12.2018 
Bearbeitung:  J. Goesmann 
  (Dipl. – Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur) 
 
Geändert: 
Würzburg,  23.10.2019 
Bearbeitung:   S. Mayer (Landschaftsarchitekt) 
 
Geändert: 
Würzburg,  17.02.2020 
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1. Einleitung  
 

1.1 Rechtsgrundlagen  

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht für die Bauleitplanung und für Verfahren zu Innenbereichssat-
zungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung vor, wenn aufgrund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind. In welcher Weise die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung anzuwenden ist, beur-
teilt sich nach den Vorschriften des BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsrege-
lung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Nach der gesetzlichen Definition im Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe, die Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchti-
gungen des Naturhaushaltes sind zu unterlassen.  Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit 
einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft – qualitativ, quantitativ oder an anderen Stand-
orten im Plangebiet -  erreicht werden kann.  
Die Gemeinden sind nach § 1a Abs.3 BauGB gehalten, Möglichkeiten der Vermeidung zu ermitteln 
und in die Abwägung einzustellen.  Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen, soweit 
es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Der 
Ausgleich zielt auf eine Kompensation des Eingriffs, im Wesentlichen durch eine ökologische Auf-
wertung.  
 
Wesentliche Ziele der Grünordnungsplanung sind: 
 

·  Die weitgehende Erhaltung von Grünbeständen, 
·  der Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sowie weiterer hochwertiger Flächen, 
·  die Minimierung der Negativwirkungen einer geplanten Bebauung, 
·  die Planung und Schaffung öffentlicher, naturnaher und gestalteter Grünflächen zur Erho-

lungsnutzung,  
·  die Begrünung der Straßenräume,  
·  die Schaffung eines attraktiven Fuß- und Radwegenetzes,  
·  die Formulierung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eines Plangebietes.  
 

1.2 Anlass 

Für den Bereich „Bohnleite“ hat der Markt Elfershausen die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
beschlossen, um einen örtlich bestehenden Bedarf an Lagerfläche, insbesondere im Hinblick auf 
Baumaterialien und Geräte, nachzukommen und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Lückenbereiches zwischen dem Sportplatzgelände und den bestehenden landwirt-
schaftlichen Hallen sicherzustellen. 
Der Grünordnungsplan durchläuft die Verfahrensphasen des Bebauungsplanes als integrierte Pla-
nung. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes mit dem integrierten Grünordnungsplan erhal-
ten die grünordnerischen Festsetzungen nach Abschluss des Verfahrens gemäß BauGB verbindli-
che Rechtskraft. Der Grünordnungsplan, einschließlich der grünordnerischen Begründung, ist Be-
standteil des Bebauungsplanes. 
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1.3 Plangebiet und Datengrundlage  

 
1.3.1 Plangebiet  
 

        
 
       
 
 

 
 
 
 
 

Bebauungsplan  
              „Bohnleite“ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: © Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics, bearbeitet durch Auktor Ingenieur 
GmbH am 13.11.2018 
 

 
Abbildung 2: Vorentwurf Bebauungsplan “Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 21.09.2018 
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Die Planung ist in nachfolgender Tabelle in Nutzung, Flächengröße und prozentualem Anteil be-
züglich der Gesamtfläche dargestellt. 
 
Tabelle 1: Planung Flächenanteil u. Nutzung 
 

Gesamtfläche ca. 0,72 ha 100 % 

Sonderbaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 

Private Grünflächen ca. 0,37 ha 51,39 % 

Nettobaufläche ca. 0,35 ha 48,61 % 
 
 
1.3.2 Datengrundlage  

·  Die aktuelle Katasterkarte 
·  Die aktuelle Aufnahme Biotoptypen (Juli + November 2018) 
·  Arten- und Biotopschutzprogramm, ABSP, Landkreis Bad Kissingen (Dezember 1993) 
·  FIN-Web, FIS-Natur Online, LFU, Datenabfrage vom 20.11.2018 
·  Datenabfrage Bayernatlas Plus 
·  Umweltatlas Bayern, LFU, Naturgefahren, Boden und Geologie vom 19.11.2018  
·  ASK-Datenabfrage beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (November 2018) 
·  Regionalplan Region Main-Rhön (3) 

 
 
2. Übergeordnete Planungen und Ziele 
 

2.1 Lage im Raum 

Das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerflächen liegt an einem Talraum bzw. 
einem mittelstark nach Süden ansteigenden Hang zwischen den bestehenden Sportplatzeinrich-
tungen des Gemeindeteiles Machtilshausen im Westen und bestehenden landwirtschaftlichen Hal-
len im Osten. Die Verkehrsanbindung erfolgt über den bestehenden und befestigten öffentlichen 
Wirtschaftsweg im nördlichen Anschluss der Sondergebietsfläche. 
 
Das Plangebiet wird als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lagerfläche gemäß § 
11 BauNVO 1990 ausgewiesen. 
 

2.2 Regionalplan 

Gemäß aktueller Lesefassung des Regionalplans Region Main-Rhön (3) ist der Markt Elfershau-
sen mit seinen Ortsteilen als Grundzentrum genannt und liegt innerhalb des allgemeinen ländli-
chen Raumes mit besonderem Handlungsbedarf. Zudem besteht zwischen Elfershausen und dem 
östlich angrenzenden Euerdorf, das als eine besonders strukturschwache Gemeinde eingeordnet 
ist, eine Verbindungslinie zur Kennzeichnung zentraler Doppelorte. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes außerhalb Naturschutzflä-
chen R11NBL.  
 

2.3 Flächennutzungsplan und integrierter Landschaft splan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan des Marktes Elfershausen ist die überplante Fläche als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bohnleite“ im sogenannten Parallelverfahren vor 
Rechtskraft des Bebauungsplanes durchgeführt, um die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 bzw. Abs. 3 BauGB zu gewährleisten. 
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2.4 Schutzgebiete 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete.  
Südlich und östlich des Planbereiches befinden sich zwei Teilflächen der „Heckenstrukturen und 
Magerrasenreste südöstlich Machtilshausen“, die biotopkartiert sind.  
In ca. 100 m nördlicher sowie ca. 300 m südwestlicher Entfernung liegt das Naturschutzgebiet und 
FFH-Gebiet „Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg“ mit herausragender Bedeutung für 
das Landschaftsbild sowie sehr hoher Qualität in Bezug auf Arten und Lebensräume. 
 

2.5 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentiell natürliche Vegetation entspricht in diesem Gebiet einem Christophskraut-
Waldgersten-Buchenwald. 
 

2.6 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. „Das dominierende Ausgangsgestein stellt 
der Untere Muschelkalk (= Wellenkalk) dar […].“1 Das Gebiet befindet sich in einem Seitental der 
Fränkischen Saale. „Die Täler und die angrenzenden flachen Unterhänge werden ackerbaulich 
genutzt, vereinzelt auch lößüberdeckte Flächen der Plateaus […].“2 Die Böden besitzen eine mitt-
lere Ertragsfähigkeit.  
 
 
3. Ermittlung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
 
Der Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung liegt der Leitfaden der Arbeitsgruppe 
beim Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen mit Stand Septem-
ber 1999 bzw. erweiterte Auflage mit Stand Januar 2003 zugrunde. Gemäß dem Leitfaden steht je 
nach Planungsfall für die Bearbeitung der Eingriffsregelung entweder das vereinfachte Vorgehen 
oder das Vorgehen in vier Arbeitsschritten (Regelverfahren) zur Verfügung. Um die Auswirkungen 
auf das Plangebiet zu beurteilen, bietet sich die Gliederung in die von der Planung betroffenen 
Schutzgüter an.  
 
Achtung des Vermeidungsgebots  
 
Die Beachtung des Vermeidungsgebotes gemäß des § 15 Abs. 1 BNatSchG erfordert vermeidbare 
Eingriffe mit Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen kön-
nen, zu unterlassen. Die Gemeinden sind nach § 1a Abs. 2 BauGB gehalten, Möglichkeiten der 
Vermeidung zu ermitteln. 
 

3.1 Art des Vorgehens 

Gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“, gibt es zwei Vorgehenswei-
sen den Ausgleichsbedarf zu ermitteln – das vereinfachte Vorgehen und das Regelverfahren mit 
vier Arbeitsschritten. Das vereinfachte Vorgehen ist nur für einfach gelagerte Planungsfälle zuläs-
sig, wenn zudem alle Fragen untenstehender Checkliste mit ja beantwortet werden können. Wenn 
dieser Fall eintritt, entsteht kein weiterer Ausgleichsbedarf. 

                                                
1 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
2 ABSP, Kapitel 4.2, S.403 
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Abbildung 3: Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise, Leitfaden "Bauen im Einklang mit der Natur" 

SO-Gebiet 

siehe Maß-
nahmen + 
sarF 

Erdmassen-
bewegung, 
Wiedereinbau 

Rückhaltung 

Eingrünung 



Seite 8 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

Für das vorliegende Vorhaben ist das vereinfachte Vorgehen nicht möglich, da die Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet vorsieht. Somit sind folgende Arbeitsschritte nötig: 
 
 
Tabelle 2: Regelverfahren gem. Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" 
 
Schritt 1  Erfassen von Natur und Land-

schaft (Bestandsaufnahme) 
[Kapitel 3.2] 

Matrix Abb. 7 
Listen 1a - 1c 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 2  Erfassen der Auswirkungen 
des Eingriffs und Weiterent-
wicklung der Planung im Hin-
blick auf Verbesserungen für 
Naturhaushalt und Land-
schaftsbild  
[Kapitel 3.3] 

Matrix Abb. 7 
Liste 2 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 3  Ermitteln des Umfangs erfor-
derlicher Ausgleichsflächen 
[Kapitel 3.4] 

Matrix Abb. 7  
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

Schritt 4  Auswählen geeigneter Flächen 
für den Ausgleich und natur-
schutzfachlich sinnvoller Aus-
gleichsmaßnahmen als Grund-
lage für die Abwägung  
[Kapitel 3.5] 

Liste 3a und 3b 
Liste 4 
des Leitfadens „Bauen im Ein-
klang mit Natur und Land-
schaft“ 

 
Abwägung mit allen öffentlichen und privaten Belang en (§ 1 Abs. 6 BauGB) 
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3.2 Erfassen und Bewerten von Natur und Landschaft 

 
Für die Bewertung des Plangebiets erfolgte im Juli und im November 2018 sowie im September 
2019 eine Kartierung der Nutzungen und Lebensraumtypen, um auf den aktuellen Stand des Plan-
gebiets einzugehen. Nachfolgende Tabelle listet die einzelnen Biotoptypen mit der Flächengröße 
auf.  
 

 
 

Abbildung 4: Bestand Planungsgebiet „Bohnleite“, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 23.11.2018 / 11.10.2019 
 
 
Tabelle 3: Bestand Lebensraumtypen 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 

Brachfläche (beige) 15 

Gesamt 7.215 
 
Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Plangebiet ist zunächst das Gebiet - durch gemein-
same Betrachtung der wesentlich betroffenen Schutzgüter - in eine Kategorie gemäß seiner Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaft (s. Leitfaden Listen 1a bis 1c auf S. 28-30 und Matrix 
Abb. 7 auf S. 13) einzustufen.  
 
Tabelle 4: Bedeutung der Schutzgüter 
 

Gebiete geringer Bedeutung Kategorie I Liste 1 a 

Gebiete mittlerer Bedeutung Kategorie II Liste 1 b 

Gebiete hoher Bedeutung Kategorie III Liste 1 c 
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3.2.1 Schutzgut Boden 
Das Schutzgut Boden ist Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen. Der Schutz des Bo-
dens hat einen hohen Stellenwert in der Bauleitplanung, da er weitgehend als nicht erneuerbare 
Ressource gilt. Diese Entwicklung ist Grund für die Verabschiedung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) als eigenständiges Gesetzeswerk.  
Der Boden besitzt Filtereigenschaften, die in engem Zusammenhang mit dem Grundwasserhaus-
halt stehen. Grundlage der Bewertung für die Funktionsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt ist 
die Ausprägung eines naturnahen Bodenprofils.  
 
Das Plangebiet liegt im Naturraum 135-B Wellenkalkgebiete der Wern-Lauer-Platte mit Werngrund 
und gehört zu der Haupteinheit Mainfränkische Platten. Gemäß der Übersichtsbodenkarte von 
Bayern befindet sich im Plangebiet „fast ausschließlich kalkhaltiger Kolluvisiol (pseudovergleyt) 
aus (grusführendem) Schluff bis Lehm (Kollivium)“3. Die Böden besitzen eine mittlere Ertragsfähig-
keit mit Ackerzahlen L4LöV 64/64 sowie L4LöV 64/60. Es handelt sich innerhalb des Plangebietes 
um Lehmböden, die aus Löß über Verwitterung entstanden sind. Die Zustandsstufe 4 liegt im mitt-
leren Bereich. 
 
Bewertung / Bedeutung: 
Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist aufgrund der Bodenart Lehm in der Regel 
schlecht, weshalb die Sickerfähigkeit gemindert wird und es somit zu einer Anreicherung von 
Nährstoffen kommt. Das Plangebiet ist bisher komplett unversiegelt. Daher stellt die Versiegelung 
den Verlust an Bodenfunktionen dar. Auch geht die Nutzung als Grünland durch die Ausweisung 
eines Sonstigen Sondergebietes dauerhaft verloren. 
 
 
3.2.2 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Sauberes Trink-, Oberflächen- 
und Grundwasser beeinflussen unsere Lebensqualität entscheidend. 
Das Schutzgut Wasser ist allgemein als empfindlich zu betrachten, da es leicht durch Fremdein-
träge verunreinigt werden kann. Verlust von Bodenoberfläche sowie Bodensubstanz verringern 
eine Niederschlagsversickerung über die belebte Bodenoberfläche und somit die Filterungsrate 
und Grundwasserneubildung.  
 
Oberflächenwasser: 
Kein permanent wasserführendes Gewässer im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Grundwasser: 
Kein Trinkwasserschutzgebiet im Planungsgebiet vorhanden.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Für den Naturhaushalt hat das Plangebiet, in Bezug auf das Schutzgut Wasser im Allgemeinen nur 
eine geringe Bedeutung, da keine Gewässer direkt betroffen sind. Beeinträchtigungen entstehen 
durch die Versiegelung des Bodens und der somit einhergehenden Verringerung von Grundwas-
serneubildung in diesem Bereich.  
 
 
3.2.3 Schutzgut Arten und Lebensräume 
Mainfrankens Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten Lebensraum für eine 
Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten. Der Mensch beansprucht allerdings Natur und Landschaft 
intensiv. Dadurch kommt es ständig zu deutlichen Veränderungen der Lebensbedingungen sowie 
der Bestände heimischer Arten und deren Lebensräumen. Eine Neubebauung und Versiegelung 
von Flächen bedeutet für Pflanzen und Tiere Lebensraumverluste und kann in Extremfällen zum 

                                                
3 © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Bodenübersichtskarte, Datenabfrage vom 23.11.2018 �
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(lokalen) Verschwinden von Arten führen. Zusätzlich, insbesondere bei immobilen Tierarten, kann 
eine Zerschneidung von Lebensräumen auftreten. 
Insgesamt sind Qualität und Quantität der naturnahen Strukturen im Vergleich zu anderen Land-
kreisteilen unterdurchschnittlich. Die Gründe hierfür liegen in ihrer Kleinflächigkeit und den Belas-
tung aus dem direkt angrenzenden Sportplatzgelände und der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
Artenschutz  
Für potentiell betroffene bodenbrütende Vogelarten werden im Bebauungsplanverfahren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen verbindlich geregelt, sodass eine Beeinträchtigung der Po-
pulationen ausgeschlossen werden kann.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Aufgrund der einheitlichen naturräumlichen Ausstattung der Grünlandnutzung liegt der Biotopanteil 
des kleinflächigen Plangebietes deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt. Die Fläche stellt für 
das Schutzgut Arten und Lebensräume nur eine untergeordnete Rolle dar.  
 
 
3.2.4 Schutzgut Klima / Luft 
Die Luft ist eines der wichtigsten Lebensgrundlagen für den Menschen. Ohne Luft gibt es kein 
Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein menschliches Leben. Der Anteil der Luftschadstoffe hat sich 
durch menschliches Einwirken in den letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Technische 
Weiterentwicklungen und verändertes Nutzungsverhalten tragen dazu bei. 
 
Die jährlichen Niederschläge liegen im Plangebiet etwa bei 600 mm, die mittlere Temperatur liegt 
bei ca. 9 °C. Als intensiv genutzte Grünfläche tragen die Flächen aufgrund der geringen Flächen-
größe nur sehr bedingt zum örtlichen Klima bei. Ein Verlust an kühlenden Vegetationsflächen für 
den Luftaustausch im Gebiet ist nicht gegeben.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben für das Schutzgut Klima / Luft aufgrund der Größe und Lage nur eine unterge-
ordnete Rolle.  
 
 
3.2.5  Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 
Der Begriff der Landschaft ist synonym zum Begriff Landschaftsbild zu sehen und beschreibt damit 
einen sinnlich wahrnehmbaren Landschaftsausschnitt. Geprägt wird die Landschaft durch Land-
nutzung und die natürlichen Gegebenheiten, wie die Topografie und prägende Biotoptypen. Beur-
teilt werden unter anderem Vielfalt, Schönheit, Eigenart und Seltenheit der Landschaft. 
 
Das Plangebiet liegt in einer hügeligen von Wald und Tälern geprägten Landschaft. „Der Natur-
raum insgesamt [ist] von landesweiter Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz und wichtiges 
Bindeglied im Trockenverbundsystem im unterfränkischen Muschelkalkzug.“4 Das Plangebiet 
selbst liegt im Talgrund bzw. im unteren Hangbereich eines Seitentals der Fränkischen Saale und 
befindet sich außerhalb der hochwertigen Trockenstandorte. Durch das geplante Sondergebiet 
wird das Landschaftsbild verändert. Vorbelastungen bestehen jedoch bereits durch vorhandene 
landwirtschaftliche Hallen.  
 
Bewertung / Bedeutung:  
Die Flächen haben aufgrund der jetzigen Situation und der zukünftigen Entwicklungen im Pla-
nungsumfeld eine mittlere Wirkung auf das Landschaftsbild. Durch die geplante Lagerfläche ent-
steht eine zusätzliche negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 

                                                
4 ABSP, S.404 
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3.2.6 Schutzgut Mensch 
Hierbei sind insbesondere zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vorhanden 
sind und welche Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind. Ent-
scheidenden Einfluss auf die Lebensqualität des Menschen haben die Wohn- und Wohnumfeld-
funktionen sowie Erholungs- und Freizeitfunktionen. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wech-
selbeziehung zu den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes. 
 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes haben keinen relevanten Freizeit- und Erholungswert für 
den Markt Elfershausen, da sie intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.  
Für das Wohnumfeld der Menschen hat die Planfläche eine mittlere Bedeutung, da sie direkt an 
das vorhandene Sportplatzgelände mit Spielplatz und einen Spazierweg angrenzt.  
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung entstehen zeitweilig Beeinträchtigungen durch Geruch 
und Staub.  
  
Bewertung / Bedeutung:  
Es sind mittlere Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
 
 
Tabelle 5: Bewertung des Ausgangszustandes in Kategorien 
 
Lebensraum  ca. Größe in m² Kategorie  Wertstufe  

Bestand 
Bemerkungen 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

7.200 II mittlerer Wert extensiv genutztes Grün-
land, Schafbeweidung 

Brachfläche  
(beige) 

15 I oberer Wert Brachfläche > 5 Jahre, Be-
reich unter dem mobilen 
Unterstand 

Gesamt  7.215    

 
 

3.3 Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs und Wei terentwicklung der Planung             
im Hinblick auf Verbesserungen für Naturhaushalt un d Landschaftsbild  

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft ergibt sich maßgeblich durch die Ausgestaltung 
der Planung, d.h. je höher der Versiegelungsgrad geplant ist, desto geringer sind die Funktionen 
der Schutzgüter für Natur und Landschaft.  
 
Die Ermittlung der Eingriffsschwere erfolgt nach der zulässigen Verdichtung eines Plangebietes. 
Diese richtet sich nach der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ nach Festlegung bzw. Baunut-
zungsverordnung) sowie einem Zuschlag für Versiegelung der Erschließung, bzw. einem Abschlag 
für Grünflächen. Die Beschreibung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann nur über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden, da ein Bebau-
ungsplan lediglich den äußeren Gesamtrahmen festlegen kann. 
  
Tabelle 6: Eingriffsschwere 
 

Versiegelungsgrad (gesamt) Eingriffsschwere nach „Leitfaden“ 

bis 35 % geringer Eingriff (Typ B) 

über 35 % mittlerer oder hoher Eingriff (Typ A) 
 
Im vorliegenden Planungsfall gibt es eine einheitliche Versiegelungsintensität mit einer GRZ von 
0,8. 
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Aufgrund dieses Zahlenwertes ist die Fläche dem Typ A: hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad  zuzuordnen. 
 
 
Tabelle 7: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung der Eingriffsschwere 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² Wertstufe Typ A  
(gem. GRZ 0,8) 

Extensivgrünland (lindgrün) 7.200 mittlerer Wert 

Brachfläche (beige) 15 oberer Wert 

Gesamt  7.215  
 
 
Folgende Flächenanteile werden mit der geplanten Nutzung entweder als Eingriff oder neutral ge-
wertet: 
 

 
Abbildung 5: Wertung, Quelle: Auktor Ingenieur GmbH, 15.10.2019 
 
Rot: Eingriff, Abwertung 
Blau: Eingriff, grünordnerische Maßnahme 
Grün: neutrale Wertung 
Schwarz: Geltungsbereich 
 
 
Tabelle 8: Erhaltung des Bestands 
 

Lebensraum ca. Größe in m² 

Brachfläche (beige) 15 
 
 
Die im Folgenden gelisteten Flächen werden neutral gewertet: 
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Tabelle 9: neutrale Wertung des Bestandes 
 

Lebensraum (Bestand) ca. Größe in m² 

Extensivgrünland (lindgrün) 1.400 
 
 
 
 

3.4 Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichs flächen 

Die Ableitung der Beeinträchtigungsintensitäten ergibt sich aus der Überlagerung der Gebiete un-
terschiedlicher Eingriffsschwere und den Gebieten unterschiedlicher Bedeutung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild. 
Nach Abzug des neutral gewerteten Flächenanteils (1.400 m²) verbleibt als Eingriffsfläche der Um-
fang von 5.800 m². 
 
 
Tabelle 10: WA (GRZ 0,8) - Ermittlung des Ausgleichbedarfs (Überlagerung) 
 
 PLANUNG BESTAND  

 Gebiete unter-
schiedlicher Ein-
griffsschwere 

Gebiete unter-
schiedlicher Bedeu-
tung für Naturhaus-
halt und Land-
schaftsbild 

Ergebnis der Überlagerung 

Lebensraum ca. Grö-
ße in m² 

Wertstufe 
Planung 

Kategorie Wertstufe  
Bestand 

Felder Summe 
der Wert-

stufen 

Vorläufiger 
Faktor 

Extensivgrünland  
(lindgrün) 

5.800 mittlerer 
Wert 

II mittlerer 
Wert 

A II mittlerer 
Wert 

0,9 

Gesamt  5.800       
 
 
 
 
Tabelle 11: WA (GRZ 0,8) – Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Faktorenwahl) 
 

Lebensraum ca. 
Größe 
in m² 

Felder Faktor Kompensationsumfang  

Extensivgrünland 5.800 A II 0,9 5.220 
 
 
 
 
 
 
  



Seite 15 von 20 
 
 
 

 Markt Elfershausen, OT Machtilshausen, Bebauungsplan „Bohnleite“, GOP 

3.5 Auswählen geeigneter Flächen für den Ausgleich und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen als Grundlage für die Abwägung  

 
Die grundsätzliche Eignung einer potenziellen Ausgleichsfläche beurteilt sich vor allem danach, ob 
diese aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht wer-
den kann. Für die ökologische Aufwertung im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme kommen be-
sonders Flächen mit einer möglichst großen ökologischen Entwicklungsfähigkeit in Betracht. Ein 
hoher naturschutzfachlicher Ausgangswert kann den Ausgleichsumfang erhöhen. Bereits ökolo-
gisch wertvolle Flächen sind nicht geeignet, es sei denn, ihre ökologischen Qualitäten können 
noch weiter aufgewertet werden. 
 
Im Regelfall ist eine Fläche dann zum Ausgleich geeignet, wenn durch die vorgesehenen Maß-
nahmen gegenüber dem ökologischen Ausgangswert eine Verbesserung um eine Stufe möglich ist 
(z.B. Aufwertung von Flächen mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild zu 
Flächen mittlerer Bedeutung; vgl. Leitfaden Listen 1a bis 1c). Abweichend davon kann der Aus-
gleich durch Wertverbesserung innerhalb einer Kategorie mittels Flächenzuschlag erreicht werden. 
Eine Wertverbesserung durch Überspringen einer Kategorie rechtfertigt einen Flächenabschlag. 
Zur Kompensation von Beeinträchtigungen eignen sich von den im Einzelfall in Frage kommenden 
Maßnahmen besonders diejenigen Ausgleichsmaßnahmen, die einen möglichst engen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Werten und Funktionen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbildes herstellen. 
 
Anrechnung von Flächen, die innerhalb des Plangebietes um eine Wertstufe aufgewertet werden: 
 
 
Tabelle 12: Aufwertung von Flächen im Plangebiet: 
 
Lebensraum  
(Bestand) 

Katego-
rie 
(Be-
stand) 

Maßnahme Kategorie 
(nach 
Aufwer-
tung) 

ca. Grö-
ße in m² 

Festset
set-
zung 

Anrechen-
bare Fläche  

Extensivgrünland II Anpflanzungen 
Bäume und 
Sträucher, 
Ansaat autoch-
thone Saatgut-
mischung 

II 2.300 private 
Grün-
fläche 

0 

 
Auf den privaten Grünflächen werden im Rahmen der Planung grünordnerische Maßnahmen 
durchgeführt, die nicht als Kompensationsmaßnahmen gewertet werden können. 
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Kompensationsumfang auf externer Ausgleichsfläche nach Abzug der aufwertbaren Flächen in-
nerhalb des Plangebietes: 
 
Tabelle 13: Ermittlung externe Ausgleichsfläche 
 

 ca. Größe in m² 

Kompensationsumfang 5.220 

Anrechenbare Fläche im 
Plangebiet 

0 

Externer Ausgleichsbedarf 5.220 

 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für den baubedingten Ausgleich, der dauerhaft zu erbringen ist, ein Bedarf an externen 
Ausgleichsflächen mit einem Kompensationswert von 5.220 m² errechnet.  
 
 
Maßnahmen auf externen Ausgleichsflächen 
 
Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende 
Fläche als Ausgleichsfläche zur Verfügung:  
 
Die Ausgleichsmaßnahmen können auf der Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen ausgeführt werden.  
 
Gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 gilt für diese Flächen folgende Festsetzung:  
Umgrenzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft 
 
Maßnahme: Kiefernauflichtung bis 0,3; Pflege der Magerrasen durch Entfernung von Gehölzauf-
wuchs (die Arbeiten sind durch den zuständigen Förster zu leiten/überwachen) 
Wertung der Maßnahme: Faktor 0,5. 
 
Beim errechneten Ausgleichsbedarf mit einem Kompensationswert von 5.220 m² ist beim Wer-
tungsfaktor 0,5 somit auf der Fl.Nr. 663 folgende Ausgleichsfläche erforderlich: 10.440 m²  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
 

 
Darstellung ohne Maßstab 
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4. Ziele der Grünordnung  
 
Zielsetzungen der Grünordnung 
 

·  Einbindung des geplanten Baugebietes in die freie Landschaft durch Festsetzung einer 
Eingrünung. 

·  Begrünung privater Grünflächen mit heimischen Gehölzen und autochthonem Saatgut. 
·  Festsetzung der Sammlung und schadloser Ableitung von Oberflächenwasser (auch aus 

Außeneinzugsgebieten) in einem Graben und Rückhaltebecken. 
·  Ausführung sockelloser Einfriedungen zur Durchgängigkeit von Kleinsäugern 

 
 
 
 
5. Grünordnerische Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden grünordnerische Maßnahmen aufgelistet, die dem Grünordnungsplan zu 
entnehmen sind und die Grundlagen für die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes darstellen.  
 

5.1 Grünordnerische Maßnahmen auf privater Grünfläc he 

 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB wird Folgendes festgesetzt: 
 

·  Baumpflanzung eines heimischen Laubbaum- (Mindestqualität H. 3xv StU 18-20 cm) oder 
Obstbaumhochstammes (Mindestqualität: H. 2xv. m.Db. 10-12) gemäß Plandarstellung  

 
·  Randeingrünung: 

Pflanzung einer 3-reihigen Hecke auf der Grünfläche an der Nordseite und Westseite (nicht 
auf Böschungskrone; Mindestqualität vStr 125-150). 

 
·  Ansaat der privaten Grünflächen mit autochthoner Saatgutmischung in den neu zu gestal-

tenden Bereichen.  Pflege der privaten Grünflächen in extensiver Nutzung ohne Einsatz 
von Dünger, Herbiziden und Pestiziden.  
Pflege: 1-2 schürige Mahd, Mahdverzicht zwischen Anfang März bis Ende August. 
 

 

5.2 Pflanzgebot  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9. Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
Verwendung von standortgerechten Gehölzen  
 
Die durch Planzeichen und Text festgesetzten Pflanzungen sind zeitgleich zum Eingriff auszufüh-
ren, sodass der zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich sichergestellt wird. 
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Pflanzenliste  
 
Unter folgenden Gehölzarten besteht u.a. Auswahl: 
 
Bäume: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium  Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana   Gemeine Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 
 
Liste mit einheimischen und standortgerechten Arten erweiterbar. 
Verwendung von gebietseigenen (autochthonen) Sorten, Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 5.1 
(Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken = aut-07.00 
EAB) des Bundesamts für Naturschutz. 
 
Die Ansaat der Flächen muss mit standortgerechten Saatgutmischungen (autochthon) erfolgen. 
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6. Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Kompensationsberechnung gemäß Leitfaden „Eingriffs- und Ausgleichsregelung“ 
wurde für das Plangebiet ein Bedarf an externen Ausgleichsflächen errechnet. Außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes steht dem Markt Elfershausen folgende Fläche als Aus-
gleichsfläche zur Verfügung: Fl.Nr. 663, Gmkg. Machtilshausen.  
Die Lage der Ausgleichsfläche ist auf dem Bebauungsplan dargestellt.  
Die erforderlichen Ausgleichsflächen sind je nach Baufortschritt funktionsfähig bereitzustellen. Der 
zeitliche Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich ist sicherzustellen. 
 
 
Würzburg,   14.12.2018 
Bearbeitung:  J. Goesmann 
  (Dipl. – Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur) 
 
Geändert: 
Würzburg,  23.10.2019 
Bearbeitung:   S. Mayer (Landschaftsarchitekt) 
 
Geändert: 
Würzburg,  17.02.2020 
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